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Beantwortung von Bewerberfragen: 

 

Aus dem Kreis der Bieter hat uns eine weitere Bewerberfrage erreicht, die nachfolgend beantwortet wird. Es handelt sich dabei um die Bewerber-

frage 110. Zugunsten der Vollständigkeit und der besseren Übersicht werden die bereits beantworteten Bewerberfragen 1 bis 109 nachfolgend 

ebenfalls abgedruckt. Die Bewerber werden gebeten, die Antworten auf alle Bewerberfragen bei der Erstellung ihrer Angebote zu berücksichtigen.  

 

 

Wichtiger Hinweis – Verlängerung der Angebotsfrist: 

 

Wir weisen darauf hin, dass der Konzessionsgeber mit Versendung der vorliegenden vierten Bewerberinformation die Angebotsfrist um 

eine Woche verlängert (siehe Bewerberfrage Nr. 110). Diese endet nunmehr am 19.12.2025, 14.00 Uhr. Entsprechend verschiebt sich der 

Temin für die Öffnung der Angebote (19.12.2025, 14.00 Uhr) und das Ende der Frist für Bewerberfragen (09.12.2025, 14.00 Uhr). Die 

weiteren Termine / Fristen des Verfahrens bleiben vorerst unverändert. 

 

Eine entsprechende Änderung der EU-weiten Bekanntmachung wird im Anschluss an die Übermittlung dieser vierten Bewerberinforma-

tion zur Veröffentlichung versendet. 
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Nr. Bewerberfrage Betreff, Fundstelle und Text Ggf. geänderter 

Text 

Antwort auf die Bewerberfrage 

1 Verstehen wir die Anforderungen an die Referenz 

richtig? 

 

Die sich bewerbende Organisation ist in der Notfall-

rettung, z.B. Notarztgestellung oder Einbindung mit 

RTW/KTW in den Rettungsdienst tätig und 

beschäftigt regelmäßig 20 vollzeitäquivalente Stel-

len. Hierbei ist es unabhängig, ob dies durch einen 

Auftraggeber oder mehrere Auftraggeber 

abgedeckt wird. Müssen die Auftraggeber öffentliche 

Träger sein oder kann die Organisation auch als 

Subunternehmer tätig sein? 

Referenz 

 

Ziffer 11 lit. b) der 

Bewerbungsbedingungen: 

 

„Benennung einer Referenz aus den 

Jahren 2021 bis 2025, die vergleich-

bare Leistungen über eine Dauer 

von mindestens einem Jahr (12 Mo-

nate) zum Gegenstand hat. Die Ver-

gleichbarkeit der Referenz muss ins-

besondere, um als vergleichbar zu 

gelten, den Aufbau oder die Führung 

einer Organisation mit Bezug zur 

Notfallversorgung und/oder der Not-

fallrettung zum Gegenstand haben, 

wobei die Personalstärke der Orga-

nisation eine Anzahl von 20 Stellen 

(Vollzeitäquivalent) im Jahresdurch-

schnitt nicht unterschreiten darf.“ 

Entfällt Es reicht nicht aus, dass die sich bewerbende Organisation 

in der Notfallrettung, z.B. Notarztgestellung oder Einbindung 

mit RTW/KTW in den Rettungsdienst tätig ist und allgemein 

regelmäßig Personal im Umfang von 20 vollzeitäquivalente 

Stellen beschäftigt. Vielmehr muss der Bewerber eine Refe-

renz vorweisen können, die den in der dritten Spalte zitierten 

Anforderungen genügt. Dafür muss die Referenz insbeson-

dere den Aufbau oder die Führung einer Organisation mit 

Bezug zur Notfallversorgung und/oder der Notfallrettung zum 

Gegenstand haben, wobei die Personalstärke der Organisa-

tion eine Anzahl von 20 Stellen (Vollzeitäquivalent) im Jah-

resdurchschnitt nicht unterschreiten darf. Die Anforderung 

an die Personalstärke bezieht sich also auf die spezifische 

Organisation bzw. den Betrieb, die/der Gegenstand der Re-

ferenz ist, und nicht auf die Personalstärke des Bewerbers 

allgemein. Dies kann, muss aber nicht dasselbe sein. 

 

Vorgaben zu Art und Anzahl der Auftraggeber/Konzessions-

geber bestehen nicht. Die Referenz kann vom Bewerber 

auch als Subunternehmer ausgeführt werden, sofern die An-

forderungen an die Referenz (siehe dritte Spalte) in der Per-

son des Bewerbers, also des Subunternehmers erfüllt wer-

den.  

2 Es wird eine Deckenhöhe von 3,00m bzw. 2,75m ge-

fordert. Entspricht die Deckenhöhe den Vorgaben, 

Raumhöhe 

 

Entfällt Wir weisen darauf hin, dass unsere Vorgaben zur Raumhöhe 

die Umsetzung der Technische Regeln für Arbeitsstätten 

(ASR) sicherstellen sollen. Im Regelfall gehen wir bei der 
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Nr. Bewerberfrage Betreff, Fundstelle und Text Ggf. geänderter 

Text 

Antwort auf die Bewerberfrage 

wenn die Raumhöhe rund 5,00m beträgt, jedoch auf 

2,70m Sichtbalken verlaufen? 

Ziffer 3.2 der Leistungsbeschreibung 

(Tabelle 4, AR 1.2): 

 

„Die nutzbare Nettoraumhöhe (ohne 

Decken- und Bodenkonstruktion) soll 

mindestens 3,00 m betragen (nach 

ASR mindestens 2,75 m).“ 

beabsichtigen Größe des Betriebsraums daher von einer lich-

ten Raumhöhe von 3 m aus. Soweit dies im Einzelfall nach 

den ASR möglich ist, kann von diesem Maß aber auch abge-

wichen werden. 

3 Verstehen wir die Anforderung an den Standort kor-

rekt? Der Standort darf maximal 800 Meter von einer 

Haltestelle entfernt liegen, die an den schienenge-

bundenen Nahverkehr angeschlossen ist. Bedeutet 

auch eine Bushaltstelle, mit einer Buslinie, die direkt 

und innerhalb von wenigen Minuten Fahrtzeit an den 

nächsten Bahnhof angeschlossen ist, erfüllt die Vo-

raussetzungen. Andernfalls kann ja kein Standort 

diese Voraussetzung erfüllen, wenn auch noch die 

Entfernung zur nächsten Autobahnabfahrt und der 

Abstand von 250m zu den nächsten Schienen erfüllt 

werden muss. 

Lokation des Standortes 

 

Ziffer 3.1 der Leistungsbeschreibung 

(Tabelle 1, AS 1.1) - alt: 

 

„Der TNA-Standort ist innerhalb des 

Gebiets des RDB Würzburg auszu-

wählen. Der Standort muss sowohl 

innerhalb eines Fußwegs von maxi-

mal 800 Metern von einer Haltestelle 

des schienengebundenen Nahver-

kehrs mit regelmäßigem Anschluss 

gelegen als auch unter normalen 

Verkehrsbedingungen innerhalb von 

maximal 10 Fahrminuten vom 

nächstgelegenen 

Autobahnanschluss erreichbar sein.“ 

Ziffer 3.1 der Leis-

tungsbeschreibung 

(Tabelle 1, AS 1.1) - 

neu: 

 

Der TNA-Standort ist 

innerhalb des Ge-

biets des RDB Würz-

burg auszuwählen. 

Der Standort muss 

verkehrsgünstig ge-

legen sein, auch was 

die Anbindung mit 

dem ÖPNV betrifft.“ 

Die bisherige Vorgabe in Ziffer 3.1 der Leistungsbeschreibung 

(Tabelle 1, AS 1.1) wurde gewählt, um eine gute Erreichbar-

keit des künftigen Standortes für die Mitarbeiter zu gewähr-

leisten. Allerdings ist sich der Konzessionsgeber darüber be-

wusst, dass diese Vorgabe möglicherweise den Wettbewerb 

in nicht unerheblicher Weise beschränken kann. Deshalb 

wurde die Vorgabe neu gefasst (siehe vierte Spalte).   

4 Gemäß Leistungsbeschreibung Ziffer 3 (Standortaus-

wahl und -ertüchtigung) hat der TNA-Standortbetrei-

ber ein geeignetes Dienstgebäude zu wählen und 

Anforderungen an die Standort-

auswahl und -ertüchtigung 

 

Entfällt Hinweis: 

Die Anforderungen und Empfehlungen in der Leistungsbe-

schreibung sind hinsichtlich ihrer Verbindlichkeit 
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Nr. Bewerberfrage Betreff, Fundstelle und Text Ggf. geänderter 

Text 

Antwort auf die Bewerberfrage 

nach Zuschlagserteilung für die Zwecke des Betriebs 

nach den nachfolgenden Anforderungen zu ertüchti-

gen. Es heißt weiter, dass der TNA-Standortbetreiber 

für die Umsetzung und die zweckmäßige Gestaltung 

des Standortes verantwortlich ist. 

Ebenfalls wird darüber aufgeklärt, dass hinter den an-

gegebenen Soll-Anforderungen und Empfehlungen 

Erfahrungs- und Richtwerte aus vergleichbaren Pro-

jekten bzw. Einrichtungen stehen. Von den Soll-An-

forderungen kann abgewichen werden, sofern 

dadurch keine funktionalen Einschränkungen entste-

hen und die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben, Ar-

beitsschutzrichtlinien und IT-Sicherheitsanforderun-

gen (insbesondere gemäß BSI IT-Grundschutz) si-

chergestellt ist. Abweichungen von Soll-Anforderun-

gen sind im Rahmen der Angebotsabgabe nachvoll-

ziehbar zu begründen. Bei der Standortertüchtigung 

sind neben den Anforderungen, die sich aus dem Be-

trieb ergeben, auch arbeitsrechtliche und soziale Fak-

toren zu berücksichtigen. 

Teilfrage 4 a):  

Verstehen wir es richtig, dass alle in Ziffer 3 der Leis-

tungsbeschreibung genannten Anforderungen und 

Empfehlungen an die Flächenbedarfe für den TNA-

Standort dem Leistungserbringer bei der in seiner 

Verantwortung stehenden Auswahl und zweckmäßi-

gen Gestaltung des TNA-Dienstgebäudes helfen 

Siehe Ziffern 3.1 und 3.2 der Leis-

tungsbeschreibung (Text siehe dort) 

unterschiedlich zu bewerten. Verbindliche Anforderungen er-

geben sich entweder aus expliziten Formulierungen („muss“) 

oder aus eindeutig verpflichtenden Aussagen (z. B. „ist zu in-

stallieren“). Sie sind zwingend umzusetzen und betreffen ins-

besondere gesetzliche Vorgaben, sicherheitsrelevante As-

pekte sowie die technische und funktionale Betriebsfähigkeit 

des TNA-Standortes. 

 

Nicht verbindliche „Soll-Anforderungen“ oder Empfehlungen 

basieren auf Erfahrungswerten und dienen als Orientierung 

für eine zweckmäßige Ausgestaltung. Abweichungen sind zu-

lässig, sofern die Funktionalität, gesetzliche Vorgaben, Ar-

beitsschutz und IT-Sicherheitsanforderungen nicht beein-

trächtigt werden und die Abweichung nachvollziehbar begrün-

det ist. 

 

Teilfrage 4 a): 

Die in Ziffer 3 der Leistungsbeschreibung genannten Anforde-

rungen und Empfehlungen zu den Flächenbedarfen dienen 

als Orientierungshilfe für die Auswahl und zweckmäßige Ge-

staltung des TNA-Dienstgebäudes. Sie haben Hinweischa-

rakter und können im Rahmen des Standortkonzepts unter 

Angabe nachvollziehbarer Gründe oder entsprechender orga-

nisatorischer Maßnahmen abweichen, sofern dadurch die 

zweckmäßige Funktionsfähigkeit, die technische Kompatibili-

tät mit den Leistungen des IT-Systemanbieters sowie die Ein-

haltung gesetzlicher Vorgaben, Arbeitsschutzrichtlinien und 
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Nr. Bewerberfrage Betreff, Fundstelle und Text Ggf. geänderter 

Text 

Antwort auf die Bewerberfrage 

sollen und lediglich Hinweischarakter haben, solange 

eine zweckmäßige Gestaltung des Standortes garan-

tiert ist? 

Teilfrage 4 b): 

Verstehen wir es weiterhin richtig, dass der Leis-

tungserbringer insofern von diesen Anforderungen 

und Empfehlungen unter Angabe nachvollziehbarer 

Gründe bzw. entsprechender organisatorischer Maß-

nahmen in seinem Standortkonzept abweichen kann, 

soweit dadurch die zweckmäßige Funktionsfähigkeit, 

die technische Kompatibilität mit den Leistungen des 

IT-Systemanbieters und die Einhaltung gesetzlicher 

Vorgaben inkl. Arbeitsschutzrichtlinien und IT-Sicher-

heitsanforderungen des BSI IT-Grundschutzes nicht 

offensichtlich eingeschränkt werden? 

Teilfrage 4 c): 

Gehen wir weiterhin recht in der Annahme, dass der 

Leistungserbringer sogar über die beschriebenen An-

forderungen und Empfehlungen hinausgehen muss, 

soweit dies zwingende gesetzliche Vorgaben, Ar-

beitsschutzrichtlinien und IT-Sicherheitsanforderun-

gen des BSI IT-Grundschutzes erfordern? 

Teilfrage 4 d):  

Verstehen wir es schließlich richtig, dass bei der Wer-

tung des Standortkonzeptes die begründete Abwei-

chung von Anforderungen und Empfehlungen aus Zif-

fer 3 der Leistungsbeschreibung nicht an sich zum 

IT-Sicherheitsanforderungen gemäß BSI IT-Grundschutz 

nicht offensichtlich eingeschränkt werden. Zu beachten ist 

hierbei weiterhin der vorangestellte Hinweis zu „Muss“ - sowie 

„Soll“ - Anforderungen. 

 

Teilfrage 4 b):  

Siehe obenstehender Hinweis sowie Teilfrage 4 a) 

 

Teilfrage 4 c): 

Wir bestätigen Ihre Annahme und weisen darauf hin, dass es 

in der Verantwortung des Bieters liegt, alle übergeordneten 

rechtlichen und sicherheitsrelevanten Anforderungen zu be-

achten und vollständig umzusetzen. 

 

Teilfrage 4 d): 

Bei „Muss“-Anforderungen ist eine Abweichung unzulässig. 

Bei “Soll“-Anforderungen ist maßgeblich, ob die vorgeschla-

gene Lösung im Standortkonzept die zweckmäßige Funkti-

onsfähigkeit und die Einhaltung der relevanten Rahmenbedin-

gungen weiterhin gewährleistet.  
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Nr. Bewerberfrage Betreff, Fundstelle und Text Ggf. geänderter 

Text 

Antwort auf die Bewerberfrage 

Ausschluss vom Verfahren führt, soweit nicht offen-

sichtlich gesetzliche Vorgaben o.ä. verletzt sind? 

5 Gemäß Tabelle 3, Ziffer 8 der Leistungsbeschreibung 

(Raumbedarf Besprechungsraum) soll für den Be-

sprechungsraum am TNA Standort eine Fläche bzw. 

ein Raum von 60 m² (für ca. 20 Personen) vorgehal-

ten werden.  

Teilfrage 5 a): 

Gehen wir recht in der Annahme, dass dieser Bespre-

chungsraum nicht zwingend kontinuierlich zur Verfü-

gung stehen muss, sondern gemäß betrieblicher Not-

wendigkeit des TNA-Standorts jederzeit verfüg-

bar/buchbar sein muss und ansonsten auch für an-

dere Zwecke genutzt werden kann? 

Teilfrage 5 b): 

Ist es daher ausreichend, die Verfügbarkeit eines sol-

chen Raumes für Besprechungen in dieser Größen-

ordnung im Rahmen des Verfügbarkeitsnachweises 

entsprechend anzugeben? 

Raumbedarf Besprechungsraum 

 

Ziffer 3.2 der Leistungsbeschreibung 

(Tabelle 3, Nr. 8): 

 

„Annahme: bis zu 20 Personen. 

Anmerkung: Aus Praxiserfahrungen 

sind bei Annahme von 20 Personen 

60 m² zu empfehlen.“ 

 

Ziffer 7 lit. e) aa) der 

Bewerbungsbedingungen: 

 

„In dem Konzept ist der angebotene 

Standort näher zu beschreiben. Ins-

besondere ist in dem Konzept im 

Einzelnen auszuführen, wie die An-

forderungen an die Auswahl des 

Standortes und die technischen An-

forderungen an den Standort (vgl. 

dazu die Tabellen 1 und 2 in Ziffer 

3.1 der Leistungsbeschreibung) er-

füllt werden.“ 

Entfällt Teilfrage 5 a): 

Wir bestätigen Ihre Annahme. Allerdings weisen wir darauf 

hin, dass sich der Besprechungsraum in den Räumlichkeiten 

für die Errichtung des Standortes befinden muss und nicht auf 

einem anderen Grundstück gelegen sein darf. 

 

Teilfrage 5 b): 

Der Bewerber hat in seinem Standortkonzept im Einzelnen 

auszuführen, wie die Anforderungen an die Auswahl des 

Standortes und die technischen Anforderungen an den Stand-

ort erfüllt werden (siehe Ziffer 7 lit. e) aa) der Bewerbungsbe-

dingungen). Dies gilt auch für die Anforderungen hinsichtlich 

des Besprechungsraumes. Die Verfügbarkeit und die nähere 

Beschreibung des Besprechungsraumes muss also im Stand-

ortkonzept zugesichert bzw. ausgeführt werden und muss 

sich nicht zwingend aus dem Verfügbarkeitsnachweis selbst 

ergeben.  

6 In Anlage 1 – Leistungsbeschreibung heißt es unter 

Nr. AS 1.1: 

Lokation des Standortes 

 

Ziffer 3.1 der Leis-

tungsbeschreibung 

Siehe dazu die Antwort auf die Frage Nr. 3. 
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Nr. Bewerberfrage Betreff, Fundstelle und Text Ggf. geänderter 

Text 

Antwort auf die Bewerberfrage 

„Der TNA-Standort ist innerhalb des Gebiets des RDB 

Würzburg auszuwählen. Der Standort muss (…) in-

nerhalb von maximal 10 Fahrminuten vom nächstge-

legenen Autobahnanschluss erreichbar sein.“ 

Der RDB Würzburg umfasst die kreisfreie Stadt Würz-

burg und die Landkreise Würzburg, Kitzingen und 

Main-Spessart. Mit der Einschränkung auf maximal 

10 Fahrminuten vom nächstgelegenen Autobahnan-

schluss wird eine Vielzahl von potenziellen Standor-

ten, die für die Leistungserbringung 

optimal geeignet wären, ausgeschlossen. 

Diese Anforderung ist für uns nicht nachvollziehbar 

und dient unserem Verständnis nach nicht zur Sicher-

stellung von funktionalen Erfordernissen, insbeson-

dere stellt die Anforderung keine gesetzlichen Vorga-

ben, Arbeitsschutzrichtlinien und IT-Sicherheitsanfor-

derungen sicher. 

 

Wir bitten daher um Streichung der Vorgabe, dass der 

Standort innerhalb von maximal 10 Fahrminuten vom 

nächstgelegenen Autobahnanschluss erreichbar ist. 

Alternativ schlagen wir vor, dass der Standort inner-

halb von maximal 15 Fahrminuten vom nächstgelege-

nen Autobahnanschluss erreichbar sein muss. 

Ziffer 3.1 der Leistungsbeschreibung 

(Tabelle 1, AS 1.1) - alt: 

 

„Der TNA-Standort ist innerhalb des 

Gebiets des RDB Würzburg auszu-

wählen. Der Standort muss sowohl 

innerhalb eines Fußwegs von maxi-

mal 800 Metern von einer Haltestelle 

des schienengebundenen Nahver-

kehrs mit regelmäßigem Anschluss 

gelegen als auch unter normalen 

Verkehrsbedingungen innerhalb von 

maximal 10 Fahrminuten vom 

nächstgelegenen 

Autobahnanschluss erreichbar sein.“ 

(Tabelle 1, AS 1.1) - 

neu: 

 

Der TNA-Standort ist 

innerhalb des Ge-

biets des RDB Würz-

burg auszuwählen. 

Der Standort muss 

verkehrsgünstig ge-

legen sein, auch was 

die Anbindung mit 

dem ÖPNV betrifft.“ 

7 In Anlage 1 – Leistungsbeschreibung heißt es unter 

Nr. AS 1.6: 

Lokation des Standortes 

 

Ziffer 3.1 der Leis-

tungsbeschreibung 

Der Konzessionsgeber hat die Vorgabe, die möglicherweise 

den Wettbewerb in nicht unerheblicher Weise beschränken 

kann, neu gefasst (siehe vierte Spalte) und dabei deren 
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Nr. Bewerberfrage Betreff, Fundstelle und Text Ggf. geänderter 

Text 

Antwort auf die Bewerberfrage 

„Der Abstand zu Bahnstrecken (…) hat mindestens 

250m zu betragen.“ 

Diese Anforderung ist für uns nicht nachvollziehbar 

und dient unserem Verständnis nach nicht zur Sicher-

stellung von funktionalen Erfordernissen, insbeson-

dere stellt die Anforderung keine gesetzlichen Vorga-

ben, Arbeitsschutzrichtlinien und IT-Sicherheitsanfor-

derungen sicher. 

Der TNA-Standort selbst ist keine kritische Infrastruk-

tur. Nach unserem Verständnis bestehen selbst für 

Einrichtungen, die tatsächlich als kritische Infrastruk-

tur im Sinne des BSIG gelten, keine entsprechenden 

Abstandsanforderungen. Als Beispiel sind hier die ILS 

Regensburg und ILS Nürnberg aufzuführen, die 

ebenfalls keinen Mindestabstand von 250 Metern 

zum nächsten Bahngleis einhalten. Auch der Fach-

verband Leitstellen e.V. gibt zur Gebäude- bzw. 

Standortauswahl in seinem Leitfaden "Die Leitstellen 

der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsauf-

gabe als Bestandteil der Kritischen Infrastruktur (KRI-

TIS)" zur Gebäude- bzw. Standortauswahl diesbe-

züglich keine Empfehlungen ab. 

Vor diesem Hintergrund bitten wir um Streichung der 

Vorgabe, dass der Abstand zu Bahnstrecken mindes-

tens 250m betragen muss. 

Ziffer 3.1 der Leistungsbeschreibung 

(Tabelle 1, AS 1.6) - alt: 

 

„Im Umkreis von 500m um den 

Standort darf sich kein Störfallbetrieb 

befinden. Der Abstand zu Bahnstre-

cken und Autobahnen hat mindes-

tens 250m zu betragen.“ 

(Tabelle 1, AS 1.6) - 

neu: 

 

„Im Umkreis von 

500m um den Stand-

ort darf sich kein 

Störfallbetrieb befin-

den.“ 

letzten Satz („Der Abstand zu Bahnstrecken und Autobahnen 

hat mindestens 250m zu betragen“) gestrichen.  
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Nr. Bewerberfrage Betreff, Fundstelle und Text Ggf. geänderter 

Text 

Antwort auf die Bewerberfrage 

8 Gemäß Tabelle 3, Nr. 1 in der Leistungsbeschreibung 

obliegt es dem TNA-Standortbetreiber, unter Sicher-

stellung der betrieblichen Kommunikation, ob die 

TNA-AP in einem großen Betriebsraum oder in meh-

reren Betriebsräumen, also Einzel- oder Gruppenbü-

ros untergebracht werden. Sofern der TNA-Standort-

betreiber ein Schichtführermodell gemäß Leistungs-

beschreibung Ziffer 2.1.3.1.2. für seinen Personalein-

satz vorsieht, ist die Bearbeitung der Einsätze wäh-

rend der gesamten Betriebszeit ausschließlich unter 

unmittelbarer Präsenz eines fachärztlichen TNA im 

TNA-Betriebsraum zulässig. Gehen wir recht in der 

Annahme, dass die Bearbeitung von Einsätzen wäh-

rend der gesamten Betriebszeit auch in Einzel- oder 

Gruppenbüros zulässig ist, sofern sich ein TNA mit 

der geforderten Facharztqualifikation in unmittelbarer 

Nähe befindet? 

TNA-Betriebsraum und Anwesen-

heit Facharzt 

 

Ziffer 3.2 der Leistungsbeschreibung 

(Tabelle 3, Nr. 1): 

 

„Am TNA-Standort Nord sollen auf 

Basis der Planungsgrundlagen 9 

TNA-Arbeitsplätze (TNA-AP) errich-

tet werden. Ein TNA-AP hat einen 

Raumbedarf von ca. 20 m² inkl. benö-

tigter Verkehrsflächen. Die Maße des 

Schreibtisches betragen 2749 mm in 

der Breite und 1275 mm in der Tiefe.  

 

Anmerkung: Es obliegt grundsätzlich 

dem TNA-Standortbetreiber, ob die 

TNA-AP in einen großen Betriebs-

raum oder in Einzelbüros unterge-

bracht werden. Die betriebliche Kom-

munikation zwischen den TNA-AP 

muss jedoch sichergestellt sein, wes-

halb bei getrennten Einheiten eine 

Verbindung der Räume über Glas-

trennwände empfohlen wird.“ 

 

Ziffer 2.1.3.1.2 der 

Leistungsbeschrei-

bung (Abs. 1 bis 5) - 

neu: 

 

Alternativ kann der 

Betreiber ein 

Schichtführermodell 

für seinen Personal-

einsatz vorsehen, 

um auch TNA einset-

zen zu können, die 

die unter Ziffer 

2.1.3.1.1 genannten 

Anforderungen 

(„große TNA-Qualifi-

kation“) nicht erfül-

len. Dies ist unter 

den folgenden Vo-

raussetzungen zu-

lässig: 

 

1) Der Schichtführer 

muss im TNA-Be-

triebsraum während 

der gesamten Be-

triebszeit präsent 

Wir bestätigen Ihre Annahme nicht. Sieht der Standortbetrei-

ber ein Schichtführermodell vor, so ist die Personalstruktur so 

zu gestalten, dass zusätzlich zum Schichtführer zu jedem 

Zeitpunkt abhängig von der besetzten Tischzahl (TNA-Ar-

beitsplatz) ein Tisch (TNA-Arbeitsplatz) mit einem Facharzt 

mit mindestens „kleiner TNA-Qualifikation“ besetzt ist. Wir 

verweisen an dieser Stelle auf die geänderte Leistungsbe-

schreibung. 

 

Bezüglich des Themas Betriebsraum / Betriebsräume (Einzel- 

oder Gruppenbüros) verweisen wir darauf, dass die einsatz-

bezogene Kommunikation zwischen den TNA-AP jederzeit 

und ununterbrochen sichergestellt sein muss. 

 

Die Sicherstellung der einsatzbezogenen Kommunikation er-

fordert eine kontinuierliche, direkte und ungefilterte Sichtver-

bindung zwischen den einzelnen TNA-AP und dem AP des 

Schichtführers. Eine mögliche Unterteilung kann maximal 

über vollständig transparente und unverzerrte Klarglastrenn-

wände erfolgen. Eine mögliche Unterteilung darf insgesamt 

nicht dazu führen, dass „Hilfesignale“ eines TNA für andere 

TNA nicht sichtbar sind. 
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Text 

Antwort auf die Bewerberfrage 

Ziffer 2.1.3.1.2 der Leistungsbe-

schreibung (Absätze 1 bis 4) – alt: 

 

Alternativ kann der Betreiber ein 

Schichtführermodell für seinen Per-

sonaleinsatz vorsehen, um auch TNA 

einsetzen zu können, die die unter 

Ziffer 2.1.3.1.1 genannten Anforde-

rungen („große TNA-Qualifikation“) 

nicht erfüllen. Dies ist unter den fol-

genden Voraussetzungen zulässig: 

 

1) Der Schichtführer muss im TNA-

Dienstgebäude während der gesam-

ten Betriebszeit präsent und ununter-

brochen mobil erreichbar sein. 

 

2) Die Bearbeitung der Einsätze ist 

während der gesamten Betriebszeit 

ausschließlich unter unmittelbarer 

Präsenz eines fachärztlichen TNA im 

TNA-Betriebsraum erlaubt. Dabei ist 

die Personalstruktur so zu gestalten, 

dass jederzeit unverzüglich ausrei-

chend fachärztliche Kompetenz zur 

sicheren Einsatzabarbeitung im TNA-

Betriebsraum zur Verfügung steht. 

und ununterbrochen 

erreichbar sein. 

 

2) Die Bearbeitung 

der Einsätze ist wäh-

rend der gesamten 

Betriebszeit aus-

schließlich unter un-

mittelbarer Präsenz 

eines Schichtführers 

im TNA-Betriebs-

raum erlaubt.  

 

3) Zudem ist die Per-

sonalstruktur so zu 

gestalten, dass zu-

sätzlich zum Schicht-

führer zu jedem Zeit-

punkt abhängig von 

der besetzten Tisch-

zahl (TNA-Arbeits-

platz) der erste, der 

fünfte und der 

neunte Tisch (TNA-

Arbeitsplatz) usw. 

mit einem Facharzt 

mit mindestens 
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Text 

Antwort auf die Bewerberfrage 

 

Sofern der Betreiber ein Schichtfüh-

rermodell wählt, muss der Schicht-

führer die unter Ziffer 2.1.3.1.1 ge-

nannten Mindestqualifikationen 

(„große TNA-Qualifikation“) aufwei-

sen. 

„kleiner TNA-Qualifi-

kation“ (s. u.) besetzt 

sind. 

 

Sofern der Betreiber 

ein Schichtführermo-

dell wählt, muss der 

Schichtführer die un-

ter Ziffer 2.1.3.1.1 

genannten Mindest-

qualifikationen 

(„große TNA-Qualifi-

kation“) aufweisen.  

 

9 Gemäß Tabelle 3 der Leistungsbeschreibung, dort 

Ziffer 4 (USV-Raum), ist eine den Lastanforderungen 

gerechte USV-Anlage ist zu installieren. Wir gehen 

davon aus, dass die USV-Anlage vom TNA-Standort-

betreiber eingebaut, gewartet und betrieben werden 

soll und haben diesbezüglich folgende Fragen zur 

technischen Umsetzung der USV-Anlage: 

Teilfrage 9 a): 

Wie hoch ist die Lastanforderung an die USV-Anlage 

für die TNA-Systemtechnik und Arbeitsplätze inkl. Te-

lefonanlage? 

Teilfrage 9 b):  

Welche Mindestlaufzeit soll die USV-Anlage bieten? 

USV-Raum 

 

Ziffer 3.2 der Leistungsbeschreibung 

(Tabelle 3, Nr. 4): 

 

„Eine den Lastanforderungen ge-

rechte USV-Anlage ist zu installieren. 

USV-Anlage sorgt im Störungsfall für 

einen weiterlaufenden Betrieb der 

TNA-Systemtechnik am TNA-Stand-

ort, weshalb die TNA-Arbeitsplätze 

mitversorgt werden müssen.“ 

Entfällt Teilfrage 9 a): 

Die Lastanforderungen an die USV-Anlage ergibt sich aus der 

Versorgung der TNA-Systemtechnik, der Arbeitsplätze sowie 

der Servertechnik. Es wird hierfür ein USV-System mit einer 

Leistung von 30 kVA empfohlen. 

 

Teilfrage 9 b): 

Die USV-Anlage soll eine Überbrückungszeit von 20 bis 30 

Minuten gewährleisten. 

 

Teilfrage 9 c): 
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Antwort auf die Bewerberfrage 

Teilfrage 9 c):  

Welche weiteren technischen Anforderungen beste-

hen an die USV-Anlage? 

Weitere technische Anforderungen an die USV-Anlage erge-

ben sich aus den baulichen und betrieblichen Vorgaben ge-

mäß Tabelle 4 der Leistungsbeschreibung. 

10 „Der Einsatz des Telenotarztes ohne Auftrag der ILS 

ist unzulässig (…)“. Was ist unter dem Begriff „Einsatz 

des Telenotarztes“ zu verstehen? Welche Szenarien 

sind hiervon umfasst? 

Einsatz des TNA ohne Auftrag 

 

§ 3 Abs. 2 des Vertrages 

 

„(2) Der Einsatz des Telenotarztes 

ohne Auftrag der ILS ist unzulässig, 

soweit nicht in Gesetzen oder Ver-

waltungsvorschriften etwas anderes 

geregelt ist. Der Betreiber führt Eins-

ätze des Telenotarztes nur im Rah-

men dieses sowie ggf. sonstiger öf-

fentlich-rechtlicher Verträge zwi-

schen dem ZRF und dem Betreiber 

durch.“ 

Entfällt Unter dem Begriff „Einsatz des Telenotarztes“ ist grundsätz-

lich die aktive Einbindung eines TNA in einen rettungsdienst-

lichen Einsatz zu verstehen. Dies kann sowohl durch eine ini-

tiale Alarmierung, durch eine Nachforderung durch ein bereits 

vor Ort befindliches Einsatzmittel (z. B. RTW) oder im Rah-

men eines arztbegleiteten Patiententransports erfolgen.  

11 Dieser Absatz ermöglicht Kontrollen durch den ZRF 

am Standort oder an anderen Betriebsstätten des Be-

treibers. In welchem Umfang und unter welchen Vo-

raussetzungen finden diese Kontrollen statt? Bitte le-

gen Sie zudem abschließend dar, welche Unterstüt-

zungshandlungen seitens des Betreibers konkret ver-

langt werden. 

Kontrolle der Erfüllung der Leis-

tungsversprechen  

 

§ 12 Abs. 7 des Vertrages 

 

„Die Erfüllung der Leistungsverspre-

chen des Betreibers kann der ZRF 

zudem vor Ort am Standort oder an-

deren Betriebsstätten des Betreibers 

kontrollieren. Der Betreiber hat 

Entfällt Die Auswahlentscheidung wird insbesondere auf der Grund-

lage der Leistungsversprechen des Betreibers aus dem Kon-

zept Notfallrettung getroffen (siehe auch Ziffer 11 lit. d) bb) (b) 

der Bewerbungsbedingungen). Deshalb ist es von elementa-

rer Bedeutung für die Tragfähigkeit der Auswahlentschei-

dung, dass die Leistungsversprechen bei der Vertragsdurch-

führung tatsächlich eingehalten werden.  

 

Vor diesem Hintergrund sind auch die Kontrollen nach § 12 

Abs. 7 des Vertrages grundsätzlich geboten. Diese können 
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Antwort auf die Bewerberfrage 

solche Kontrollen zu unterstützen 

und hierzu insbesondere den Vertre-

tern des ZRF Zugang zu dem Stand-

ort oder zu anderen für die Leistungs-

erbringung relevanten Räumlichkei-

ten (beispielsweise die für Fortbildun-

gen genutzten Räumlichkeiten) zu 

gewähren.“ 

erfolgen, sobald Anhaltspunkte dafür bestehen, dass die Leis-

tungsversprechen des Betreibers nicht eingehalten werden. 

Kontrollen können in diesem Fall in dem Umfang erfolgen, der 

erforderlich ist, um festzustellen, ob die Leistungsversprechen 

tatsächlich eingehalten werden oder nicht, sofern und soweit 

die Kontrollen in Form und Umfang für den Betreiber zumut-

bar bleiben. 

12 Gehen wir recht in der Annahme, dass diese Rege-

lung keinen (vorläufigen) Rechtswegausschluss dar-

stellt? 

Schlichtung von Streitigkeiten 

 

§ 13 des Vertrages 

 

„Bei Streitigkeiten über Rechte und 

Pflichten aus diesem Vertrag soll vor 

Bestreiten des Rechtsweges die Re-

gierung von Unterfranken als höhere 

Rettungsdienstbehörde zur Schlich-

tung angerufen werden.“ 

Entfällt Nein, die Regelung in § 13 des Vertrages stellt keinen Rechts-

wegausschluss dar. 

13 „Dies gilt insbesondere in dem Fall, dass die im Kos-

tenblatt angegebenen Kostensteigerungen die Wirt-

schaftlichkeit einer weiteren Leistungserbringung 

zweifelhaft erscheinen lassen.“ Eine Kostensteige-

rung über das 7. Jahr wird im Kostenblatt nicht abge-

fragt. Wie wird dies also festgestellt, zumal durch das 

Auswahlverfahren ja gerade der wirtschaftlichste 

Leistungserbringer bezuschlagt wird? 

Verlängerung der Vertragslaufzeit 

über die Grundlaufzeit hinaus 

 

§ 14 Abs. 1 des Vertrages 

 

„(1) Die Grundlaufzeit des Vertrages 

beträgt sieben Jahre und verlängert 

sich um jeweils zwei weitere Jahre, 

sofern der Vertrag nicht durch den 

Entfällt Wie in § 14 Abs. 1 des Vertrages klargestellt wird, hat der Be-

treiber keinen Anspruch auf Verlängerung des Vertrages über 

die Grundlaufzeit hinaus. Weiter wird in dieser Regelung da-

rauf hingewiesen, dass dies insbesondere in dem Fall gilt, 

dass die im Kostenblatt angegebenen Kostensteigerungen 

die Wirtschaftlichkeit einer weiteren Leistungserbringung 

zweifelhaft erscheinen lassen. 
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Antwort auf die Bewerberfrage 

Konzessionsgeber mit einer Frist von 

12 Monaten zum jeweiligen Ende der 

Laufzeit gekündigt wird. Maximal 

kann die Laufzeit nicht mehr als 15 

Jahre betragen. Der Betreiber hat 

keinen Anspruch auf Verlängerung 

des Vertrages über die Grundlaufzeit 

hinaus. Dies gilt insbesondere in dem 

Fall, dass die im Kostenblatt angege-

benen Kostensteigerungen die Wirt-

schaftlichkeit einer weiteren Leis-

tungserbringung zweifelhaft erschei-

nen lassen.“ 

Die Frage, ob die Wirtschaftlichkeit der weiteren Leistungser-

bringung gegeben ist oder nicht und ob somit der Vertrag ver-

längert wird oder nicht, wird auf der Grundlage der Kosten im 

jeweils aktuell letzten Vertragsjahr beantwortet.  

14 „Vertrag über die Bereitstellung und Nutzung der 

TNA-Systemtechnik ": 

In den Auswahlunterlagen ist der Vertrag nicht enthal-

ten. Wir bitten um Übermittlung. 

Vertrag über die Bereitstellung 

und Nutzung der TNA-Systemtech-

nik  

 

§ 15 des Vertrages 

 

„Der Betreiber hat mit der obersten 

Rettungsdienstbehörde einen geson-

derten Vertrag über die Bereitstellung 

und Nutzung der TNA-Systemtechnik 

zu schließen. Die oberste Rettungs-

dienstbehörde behält sich dabei vor, 

dem Betreiber in diesem Vertrag die 

Kosten der TNA-Systemtechnik, also 

Entfällt Der Vertrag über die Bereitstellung und Nutzung der TNA-

Systemtechnik liegt uns nicht vor, er ist vielmehr nach Ver-

tragsschluss zwischen dem Betreiber und der obersten Ret-

tungsdienstbehörde zu verhandeln. 

 

Ergänzend ist insoweit nochmals (siehe dazu bereits § 15 S. 

2 ff. des Vertrages) darauf hinzuweisen, dass selbst in den 

Fall einer Kostenübertragung die Kostentragungspflicht des 

Betreibers erst zum Tragen kommt, sofern und sobald diesem 

die Kosten durch die Sozialversicherungsträger erstattet wur-

den. Eine finanzielle Belastung oder auch nur ein Vorleis-

tungspflicht des Betreibers entstünde in diesem Fall also 

nicht. 
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Antwort auf die Bewerberfrage 

die Kosten für die Überlassung von 

Hard- und Software samt Installation 

und Schulung sowie Nutzungs-

rechteeinräumung, zu übertragen. In 

diesem Fall käme allerdings eine 

Kostentragungspflicht des Betreibers 

erst zum Tragen, sofern und sobald 

diesem die Kosten durch die Sozial-

versicherungsträger erstattet wur-

den. Eine Vorleistungspflicht des Be-

treibers entstünde in diesem Fall also 

nicht.“ 

15 Gibt es für den Bereich Nord einen konkreten Rollout-

Plan? Gemäß der Größe der jeweiligen Rettungs-

dienstbereiche (RDB) sind die Anwenderschulungen 

und erforderlichen Testeinsätze vom Standortbetrei-

ber zu kalkulieren. Je nach Größe des RDB variieren 

TNA-Vorhaltung, Anwenderschulungen und Testein-

sätze. Gehen wir recht in der Annahme, dass für eine 

belastbare Kostenkalkulation und Ressourcenpla-

nung ein verbindlicher Rollout-Plan der RDB mit An-

gaben zu Anzahl der RTW sowie der zu schulenden 

Notfallsanitäterinnen und -sanitäter sowie Rettungs-

sanitäterinnen und -sanitäter vorgehalten wird? 

Bayernweiter Rollout des TNA-

Systems  

 

Ziffer 1.1.4 der Leistungsbeschrei-

bung 

 

„Parallel zur Errichtung des TNA-

Standorts Nord werden die erforderli-

che Ertüchtigung der ILS (Daten-

pflege und Konfiguration sowie Schu-

lung) und die Ausstattung der RTW 

sowie die Schulung des Rettungs-

dienst-personals in einem ersten 

RDB des TNA-Standorts Nord erfol-

gen. Sobald ein RTW TNA-ertüchtigt 

Entfällt Wir verweisen in diesem Zusammenhang auf die Kapitel 2.4.6 

und 2.4.7 der Leistungsbeschreibung. 

 



 
 

 
ZRF Würzburg I Auswahlverfahren TNA-Standortbetreiber I Bekanntmachung vom 30.09.2025, OJ S 187/2025 

Bewerberinformation  
17 

Nr. Bewerberfrage Betreff, Fundstelle und Text Ggf. geänderter 

Text 
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wurde und mit geschultem Personal 

besetzt ist, kann dieser RTW die 

TNA-Nachforderung nach projektin-

terner Freigabe nutzen. Sobald ein 

RDB komplett TNA-fähig ist, also alle 

RTW TNA-ertüchtigt wurden sowie 

das gesamte Personal geschult 

wurde, ist in diesem RDB auch die 

Primäralarmierung sowie der arztbe-

gleitete Patiententransport verfügbar. 

Der weitere Rollout sieht eine suk-

zessive Einbindung weiterer RDB im 

Bereich des TNA-Standortes bis hin 

zur vollständigen Abdeckung aller 

dem TNA-Standort zugeordneten 

RDB vor.“ 

16 Ist nach dem momentanen Sachstand zu erwarten, 

dass dieser automatische Überlauf Auswirkungen auf 

die personelle Vorhaltung von Telenotärztinnen und -

ärzten haben kann? Gehen wir recht in der Annahme, 

dass der automatische Überlauf zu keinem Zeitpunkt 

des Betriebs des TNA-Standorts Nord zur Kompen-

sation dort anfallender ärztlicher Unterbesetzung ge-

nutzt werden darf? 

TNA-Standorte - automatischer 

Überlauf 

 

Ziffer 1.1.3 der Leistungsbeschrei-

bung (letzter Absatz) 

 

„Jeder TNA-Standort soll das ge-

samte TNA-Einsatzaufkommen aus 

den zugeordneten RDB abdecken. 

Für den Fall, dass am TNA-Standort 

kein weiterer TNA für einen 

Entfällt Wir bestätigen Ihre Annahme nicht. Nach aktuellem Sach-

stand und gemäß Leistungsbeschreibung ist an keinem TNA-

Standort vorgesehen, dass der automatische Überlauf Aus-

wirkungen auf die personelle Vorhaltung von Telenotärztin-

nen und Telenotärzten hat. Die Vorhalteplanung bleibt unver-

ändert Aufgabe des jeweiligen Standortbetreibers. Der auto-

matische Überlauf dient ausschließlich der Sicherstellung der 

Systemverfügbarkeit und nicht zur Kompensation fehlender 

ärztlicher Besetzung. 
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benötigten TNA-Einsatz verfügbar 

ist, wird im TNA-System ein automa-

tischer Überlauf an einen anderen 

TNA-Standort realisiert. Auf diese 

Weise wird eine hohe Verfügbarkeit 

des telenotärztlichen Dienstes si-

chergestellt.“ 

17 Wie erfolgen Messung, Nachweis und Sicherstellung 

des Qualifizierungsgrades des Personals sowie die 

vollständige Ertüchtigung der RTW? Wer wird ge-

schult (NotSan, RS)? Wie wird seitens der Durchfüh-

renden (DF) sichergestellt, dass neue Mitarbeitende 

fortlaufend geschult werden? Wie kommt der Stand-

ortbetreiber für die Koordination der Schulungen an 

die notwendigen Informationen (Hol-/Bringschuld)? 

Mit welchem Aufwand für die fortlaufenden Schulun-

gen während der gesamten Laufzeit ist zu rechnen? 

Gehen wir recht in der Annahme, dass dies zwischen 

Standortbetreiber und Durchführenden in enger Ab-

stimmung umgesetzt wird? 

Bayernweiter Rollout des TNA-

Systems  

 

Ziffer 1.1.4 der Leistungsbeschrei-

bung 

 

„Parallel zur Errichtung des TNA-

Standorts Nord werden die erforderli-

che Ertüchtigung der ILS (Daten-

pflege und Konfiguration sowie Schu-

lung) und die Ausstattung der RTW 

sowie die Schulung des Rettungs-

dienst-personals in einem ersten 

RDB des TNA-Standorts Nord erfol-

gen. Sobald ein RTW TNA-ertüchtigt 

wurde und mit geschultem Personal 

besetzt ist, kann dieser RTW die 

TNA-Nachforderung nach projektin-

terner Freigabe nutzen. Sobald ein 

RDB komplett TNA-fähig ist, also alle 

Entfällt Die Ertüchtigung der RTW erfolgt durch einen Dienstleister, 

federführend ist hier die BRK-PEQ. Die Qualifizierung obliegt 

den DF und in letzter Instanz den zuständigem ZRF des je-

weiligen RDB. Es werden sowohl RS als auch NotSan ge-

schult. 

 

Die Qualifizierung des Personals erfolgt im Rahmen der durch 

die DF organisierten Schulungen. Der Standortbetreiber wirkt 

durch Personalstellung und Koordination über ein Buchungs-

portal mit, wobei sich der Schulungsaufwand aus der Ziffer 

2.4.6 der Leistungsbeschreibung ergibt. Die Umsetzung er-

folgt in enger Abstimmung mit den DF. 
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RTW TNA-ertüchtigt wurden sowie 

das gesamte Personal geschult 

wurde, ist in diesem RDB auch die 

Primäralarmierung sowie der arztbe-

gleitete Patiententransport verfügbar. 

Der weitere Rollout sieht eine suk-

zessive Einbindung weiterer RDB im 

Bereich des TNA-Standortes bis hin 

zur vollständigen Abdeckung aller 

dem TNA-Standort zugeordneten 

RDB vor.“ 

18 Gehen wir recht in der Annahme, dass neben der täg-

lichen Arbeitszeit am Standort ein Systemadministra-

tor an Feiertagen und Wochenenden sowie in den 

Abend- und Nachtstunden remote zur Verfügung ste-

hen muss? 

Gewerke des TNA-Systems - Sys-

temadministrator 

 

Ziffer 1.2 der Leistungsbeschreibung 

(zweiter Absatz) 

 

„Als separates Gewerk wurde vom 

StMI ein TNA-Systemlieferant beauf-

tragt, welcher sowohl für die Entwick-

lung und Bereitstellung der TNA-Sys-

temkomponenten als auch für deren 

Wartung im Betrieb des TNA-Sys-

tems 

verantwortlich ist. Der TNA-System-

lieferant ist dabei verantwortlich für 

die Lieferung, Montage, Installation 

Entfällt Wir bestätigen Ihre Annahme nicht. Nach der Leistungsbe-

schreibung ist nicht vorgesehen, dass ein Systemadministra-

tor des TNA-Standortbetreibers an Feiertagen oder in den 

Abend- und Nachtstunden remote zur Verfügung stehen 

muss. Die kontinuierliche Administration und Konfiguration 

der TNA-Systemtechnik liegt in der Verantwortung des Stand-

ortbetreibers und ist bedarfsgerecht zu organisieren. Eine 

dauerhafte Anwesenheit oder verpflichtende Remote-Bereit-

schaft außerhalb der Regelarbeitszeiten ist nicht gefordert. 
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Nr. Bewerberfrage Betreff, Fundstelle und Text Ggf. geänderter 

Text 

Antwort auf die Bewerberfrage 

und IBN der TNA-Systemkomponen-

ten im TNA-Standort und in den 

RTW. Dies umfasst auch eine einwei-

sende Schulung der Systemadminis-

tratoren des TNA-Standortbetreibers, 

da durch diesen anschließend eine 

kontinuierliche Administration und 

Konfiguration der TNA-Systemtech-

nik im TNA-Standort in Abstimmung 

mit dem TNA-Systemlieferanten si-

chergestellt werden muss. Eine dau-

erhafte Anwesenheit eines Mitarbei-

ters des TNA-Systemlieferanten be-

gleitend zum laufenden Betrieb ist 

dementsprechend nicht vorgese-

hen.“ 

19 Gehen wir recht in der Annahme, dass die Systemad-

ministratoren am Standort eine 24/7- Berechtigung für 

das System erhalten, um beispielsweise telenotärztli-

che Anwender zu hinterlegen oder Updates im Sys-

tem sicherzustellen? Welche Befugnisse für die Sys-

temadministratoren des Standortbetreibers gehen mit 

der kontinuierlichen Administration und Konfiguration 

des TNA- Systems einher? 

Gewerke des TNA-Systems - Sys-

temadministrator 

 

Ziffer 1.2 der Leistungsbeschreibung 

(zweiter Absatz) 

 

Text siehe oben 

Entfällt Wir bestätigen Ihre Annahme. Die Systemadministratoren des 

TNA-Standortbetreibers erhalten einen zeitlich nicht begrenz-

ten Zugriff auf das System, um die kontinuierliche Administra-

tion und Konfiguration sicherzustellen. Dies umfasst insbe-

sondere die Berechtigung, telenotärztliche Anwender zu hin-

terlegen und Updates im System vorzunehmen, wie in der 

Leistungsbeschreibung vorgesehen. 

20 Gehen wir recht in der Annahme, dass zwischen ILS 

und Standortbetreiber eine direkte Interaktion stattfin-

det, und wenn ja: Wie erfolgt diese Kommunikation 

Prozesse und Abläufe im Betrieb 

des TNA-Systems 

 

Entfällt Das TNA-System und somit letztlich auch der TNA werden 

über die ILS alarmiert. Zwischen TNA-Standort und ILS findet 

eine Statusübermittlung in begrenztem Umfang statt 
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Nr. Bewerberfrage Betreff, Fundstelle und Text Ggf. geänderter 

Text 

Antwort auf die Bewerberfrage 

konkret? Wie genau interagieren der TNA und die 

ILS? Gibt es hierfür eine Digitalfunkanbindung, Sta-

tusübermittlungen oder Telefonie? 

Siehe Ziffer 1.1.3 der Leistungsbe-

schreibung 

 

„Der TNA ist definiert als ein weiteres 

regelhaftes und hochqualifiziertes 

arztbesetztes Rettungsmittel, wel-

ches in jeder ILS geführt und wie der 

NA oder andere Einsatzmittel von der 

einsatzführenden ILS zur Unterstüt-

zung der Rettungskräfte vor Ort alar-

miert wird.  

Die Systemlogik der TNA-System-

technik weist automatisch die Eins-

ätze auf Basis hinterlegter Regeln 

den jeweils zuständigen bzw. verfüg-

baren TNA-Standorten zu. Die An-

nahme der TNA-Einsätze muss 

durch die am TNA-Standort dienstha-

benden TNA erfolgen. Diese kommu-

nizieren über die TNA-Systemtechnik 

mit dem durchführenden RTW-Per-

sonal am Einsatzort.  

Der Standortbetreiber hat sicherzu-

stellen, dass alle ankommenden 

Einsätze zuverlässig angenommen 

wer-den. Besteht keine Kapazität für 

weitere Einsätze, hat der 

(Verfügbarkeit TNA-System). Die Kommunikation zwischen 

TNA und ILS findet im laufenden Einsatz im Regelfall über 

den RTW statt. 
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Nr. Bewerberfrage Betreff, Fundstelle und Text Ggf. geänderter 

Text 

Antwort auf die Bewerberfrage 

Standortbetreiber das durch die TNA-

System-technik zu melden und hier-

durch die Verantwortung, eine wei-

tere Zuweisung von Einsatzalarmen 

zu verhindern.  

Der TNA-Standort ist die Arbeits-

stätte der TNA, in der diese im Ge-

samtverbund des TNA-Systems mit 

den ILS-Disponenten und dem RTW-

Personal der DF interagieren.“ 

21 Gehen wir recht in der Annahme, dass die TNA-Sys-

temkomponenten nach Beendigung des Probebe-

triebs – anders als bei den Durchführenden – nicht in 

die Eigentumsverhältnisse des Standortbetreibers 

übergehen? Inwieweit ist mit Kosten für Ersatzbe-

schaffung, Wartungsarbeiten oder Reparaturen nach 

Beendigung des Probebetriebs zu rechnen? Ist eine 

Versicherung – wie bei den Durchführenden vor Ort – 

seitens des Standortbetreibers notwendig? Inwieweit 

haftet der Standortbetreiber, wenn der Systemliefe-

rant notwendigen Wartungen der Systemkomponen-

ten nicht nachkommt, da die Abstimmung und Pla-

nung nicht die Durchführung umfasst? 

Organisation – Eigentum der TNA-

Systemkomponenten 

 

Siehe Ziffer 2 der Leistungsbeschrei-

bung (Text siehe dort) 

 

Entfällt Wir bestätigen Ihre Annahme. Die TNA-Systemkomponenten 

gehen nach Beendigung des Probebetriebs nicht in die Eigen-

tumsverhältnisse des TNA-Standortbetreibers über. 

 

Eine Versicherungspflicht besteht nicht. Ob eine ergänzende 

Absicherung durch den Standortbetreiber erfolgt, liegt in des-

sen eigenem Ermessen. 

 

Alle weiteren Aspekte, insbesondere im Hinblick auf War-

tungsarbeiten, Ersatzbeschaffung und etwaige Reparaturen, 

wurden zwischen TNA-Systemstelle und TNA-Systemliefe-

ranten geregelt. Es fallen keine Kosten für Ersatzbeschaffun-

gen für den Standortbetreiber an. 

 

22 Gehen wir recht in der Annahme, dass der System-

eigner aufgrund seiner Verantwortung für Daten- und 

IT-Sicherheit im TNA-System die Kosten für eine 

Organisation – Cyberversicherung 

 

Entfällt Wir bestätigen Ihre Annahme nicht. Im Falle einer Cyberatta-

cke ist die Haftung anhand des konkreten 
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Nr. Bewerberfrage Betreff, Fundstelle und Text Ggf. geänderter 

Text 

Antwort auf die Bewerberfrage 

Cyberversicherung des Standortes übernimmt? Wer 

ist Schuldner im Falle einer Cyberattacke, und wer 

trägt die Folgeschäden? 

Siehe Ziffer 2 der Leistungsbeschrei-

bung (Text siehe dort) 

 

Zuständigkeitsbereichs, vertraglichen Regelungen sowie Ur-

sachen der Attacke zu bewerten.  

 

23 Wie setzt sich die TNA-Systemstelle zusammen, und 

wie wird diese kontaktiert? In welcher Form ist die Or-

ganisation ausgestaltet? Ist sie auch außerhalb der 

Geschäftszeiten (24/7) erreichbar? Welche Kompe-

tenzen und Verantwortlichkeiten weist die TNA-Sys-

temstelle auf? 

Organisation –TNA-Systemstelle 

 

Siehe Ziffer 2 der Leistungsbeschrei-

bung (Text siehe dort) 

 

Entfällt Die TNA-Systemstelle setzt sich aus Mitarbeitenden des StMI 

zusammen. 

 

Sie ist zu den üblichen Geschäftszeiten per Mail sowie telefo-

nisch erreichbar.  

 

24 Sie schreiben: „Es ist eine den TNA fachlich vorge-

setzte Stelle im Sinne einer ärztlichen Leitung mit gro-

ßer TNA Qualifikation gemäß Ziffer 2.1.3.1.1 vorzuse-

hen. Für einen operativen Einsatz der für diese Stelle 

eingesetzten Personen sowie eines möglichen 

Schichtführers als TNA ist Sorge zu tragen. Der Ein-

satz muss in einer monatlichen Regelmäßigkeit und 

in Diensten von mindestens 8 bis maximal 12 Stun-

den erfolgen.“ 

Wir können diese Vorgabe aus fachlicher Sicht, so-

wohl inhaltlich als auch grammatikalisch, nicht nach-

vollziehen. Bitte erläutern Sie, was Sie unter dieser 

Formulierung konkret verstehen. Bitte nehmen Sie 

außerdem Stellung dazu, weshalb ein Schichtführer 

einen monatlichen Dienst absolvieren sollte und auf 

welcher Grundlage die Vorgabe „8 bis maximal 12 

Stunden “ beruht. 

Personal – Ärztliche Leitung 

 

Ziffer 2.1.3 der Leistungsbeschrei-

bung (zweiter Absatz) 

 

„Es ist eine den TNA fachlich vorge-

setzte Stelle im Sinne einer ärztlichen 

Leitung mit großer TNA-Qualifikation 

gemäß Ziffer 2.1.3.1.1 vorzusehen. 

Für einen operativen Einsatz der für 

diese Stelle eingesetzten 

Personen sowie eines möglichen 

Schichtführers als TNA ist Sorge zu 

tragen. Der Einsatz muss in einer mo-

natlichen Regelmäßigkeit und in 

Diensten von mindestens 8 bis maxi-

mal 12 Stunden erfolgen.“ 

Entfällt Die fachlich vorgesetzte Stelle entspricht einem Chefarzt (mit 

oder ohne leitenden Oberarzt) im TNA-Standort, der Schicht-

führer ist an anderer Stelle definiert. Damit dieser genannte 

Personenkreis mit Leitungs- bzw. Supervisionsfunktion aus-

reichend Routine im operativen Betrieb behält, ist eine regel-

mäßige Teilnahme im operativen TNA-Betrieb als TNA vorzu-

sehen. Diese Teilnahme soll einmal pro Monat erfolgen. Die 

Mindestdauer einer solchen Schicht soll in Anlehnung an üb-

liche Arbeitszeiten 8 – 12 h betragen. Mehr als 12 h Tätigkeit 

sind selbstverständlich möglich, entbinden jedoch nicht von 

der Häufigkeit einer Dienstteilnahme von einmal pro Monat. 

 

Sowohl die den TNA fachlich vorgesetzte Stelle als auch der 

Schichtführer müssen operativ tätig werden.  
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Nr. Bewerberfrage Betreff, Fundstelle und Text Ggf. geänderter 

Text 

Antwort auf die Bewerberfrage 

25 Sie schreiben: „Dem ZRF, der TNA Systemstelle so-

wie den weiteren beauftragten Stellen (Projektma-

nagement) sind auf Nachfrage in angemessenem 

Umfang Einblick oder Auskunft über Anzahl, Qualifi-

kation, Profil und Rollen der TNA und des weiteren 

Personals des TNA Standortes zu geben. Hierbei 

sind auch Informationen wie Anstellungsverhältnis, 

Schichtmodell oder Vertreterregelungen aufzufüh-

ren.“ 

- Wozu dient diese Regelung genau? Bitte erläu-

tern Sie dies. 

- Was verstehen Sie unter „in angemessenem 

Umfang “? 

- Was verstehen Sie unter „Einblick“? 

- Welche weiteren Stellen fallen unter das Über-

thema „Projektmanagement “ und weshalb erhal-

ten diese Auskünfte über Mitarbeitendendaten? 

- Wie ist dieser umfassende Einblick datenschutz-

rechtlich zu rechtfertigen? 

- Wie wird von den beteiligten Stellen sicherge-

stellt, dass nur Mitarbeitende diese umfassenden 

Daten zur Verfügung gestellt bekommen, die sie 

für ihre Tätigkeit explizit benötigen? Bitte erläu-

tern Sie dies insbesondere im Hinblick auf den 

Grundsatz des Erforderlichkeitsprinzips und der 

Datensparsamkeit. Dies wird insbesondere bei 

Personal – Auskunft 

 

Ziffer 2.1.3 der Leistungsbeschrei-

bung (dritter Absatz) 

 

„Dem ZRF, der TNA-Systemstelle so-

wie den weiteren beauftragten Stel-

len (Projektmanagement) sind auf 

Nachfrage in angemessenem Um-

fang Einblick oder Auskunft über An-

zahl, Qualifikation, Profil und Rollen 

der TNA und des weiteren Personals 

des TNA-Standortes zu geben. Hier-

bei sind auch Informationen wie An-

stellungsverhältnis, Schichtmodell 

oder Vertreterregelungen aufzufüh-

ren.“ 

Entfällt Der Standortbetreiber muss gemäß Leistungsbeschreibung 

Auskünfte über das eingesetzte Personal geben, jedoch aus-

schließlich in Form von aggregierten und fachlichen Angaben 

wie Anzahl, Qualifikation, Fachrichtung, Rollen und Schicht-

modell. Personenbezogene Daten wie Name, Geburtsdatum 

oder vergleichbare Informationen sind nicht vorgesehen und 

müssen bzw. dürfen nicht übermittelt werden. Diese Rege-

lung dient der Bewertung der Leistung des Standortbetreibers 

und ist konform mit den Anforderungen aus Kapitel 2.1.3 und 

2.4.2 der Leistungsbeschreibung. 
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Nr. Bewerberfrage Betreff, Fundstelle und Text Ggf. geänderter 

Text 

Antwort auf die Bewerberfrage 

der Verwendung von Funktionspostfächern als 

kritisch angesehen. 

26 Die Facharztanforderungen weichen von den Bun-

desvorgaben ab. Wir gehen davon aus, dass es sich 

hierbei um einen redaktionellen Fehler handelt und 

dass auf die Bundesvorgaben Bezug genommen 

wird. Dies insbesondere auch im Hinblick auf die Dis-

kussion über den Facharzt für Notfallmedizin. Aus 

fachlicher Sicht ist nicht nachvollziehbar, weshalb 

notfallmedizinisch nahestehende Fachdisziplinen wie 

beispielsweise die Neurologie (Stichwort Apoplex) 

schlechter geeignet sein sollen als beispielsweise die 

Allgemeinmedizin oder die Chirurgie. 

Qualifikation der einzusetzenden 

TNA – Facharztgebiete 

 

Ziffer 2.1.3.1.1 der Leistungsbe-

schreibung (erster Aufzählungs-

punkt) 

 

„Facharzt in den Gebieten Anästhesi-

ologie, Chirurgie, Innere Medizin 

oder Allgemeinmedizin.“ 

Entfällt Die Facharztqualifikationen in den Gebieten Anästhesiologie, 

Chirurgie, Innere Medizin oder Allgemeinmedizin entspre-

chen den Vorgaben aus dem Pilotprojekt und aus dem TNA-

Standort Ost und sind wegen der Anforderungen an einen 

Ärztlichen Leiter Rettungsdienst nach BayRDG bewusst ge-

wählt, um die hohen fachlichen Erfordernisse an einen 

Schichtführer abbilden zu können. Fachärzte anderer Fach-

gebiete mit unmittelbarem Bezug zur Notfallmedizin können 

nach Ziffer 2.1.3.1.2 als TNA, nicht aber als Schichtführer ein-

gesetzt werden. Der Bezug zum Facharzt für Notfallmedizin 

wird durch die erforderliche Zusatzbezeichnung Notfallmedi-

zin für alle eingesetzten TNA ausreichend abgebildet. 

27 Gehen wir recht in der Annahme, dass der Schicht-

führer zur Abarbeitung von Einsätzen eingesetzt wer-

den kann, mit zunehmendem Aufwuchs des Systems 

jedoch zunehmend eine Supervisorrolle einnimmt, je 

mehr Nichtfachärzte gemeinsam mit dem Schichtfüh-

rer in einer Schicht eingeteilt sind? Gehen wir außer-

dem recht in der Annahme, dass der Schichtführer bei 

Anwendung des Schichtführermodells im Regelbe-

trieb nur noch begrenzte Kapazitäten für die Abarbei-

tung eigener TNA Einsätze hat? Bitte machen Sie ins-

besondere für die Kalkulation konkrete Vorgaben. 

Bitte erläutern Sie außerdem, wie viele Nichtfachärzte 

Qualifikation der einzusetzenden 

TNA – Schichtführermodell 

  

Siehe Ziffer 2.1.3.1.2 der Leistungs-

beschreibung – alt: 

 

„Alternativ kann der Betreiber ein 

Schichtführermodell für seinen Per-

sonaleinsatz vorsehen, um auch TNA 

einsetzen zu können, die die unter 

Ziffer 2.1.3.1.1 genannten Anforde-

rungen („große TNA-Qualifikation“) 

Siehe dazu die Än-

derung der Leis-

tungsbeschreibung 

im Zuge der Beant-

wortung der Bewer-

berfrage Nr. 8. 

 

(„1) Der Schichtfüh-

rer muss im TNA-Be-

triebsraum während 

der gesamten Be-

triebszeit präsent 

Der Schichtführer hat die Aufgabe, das Einsatzgeschehen in 

der Einsatzzentrale zu beaufsichtigen, in der Einsatzannahme 

und Einsatzverteilung koordinierend einzugreifen, TNA ohne 

„große“ Qualifikation zu supervidieren und auf deren Anforde-

rung hin sofortige Hilfe und Unterstützung zu leisten. Die 

Übernahme von Einsätzen durch den Schichtführer selbst 

wird nur dann und im Ausnahmefall möglich sein, wenn zeit-

gleich andere TNA eingesetzt sind, die dieselben Qualifikati-

onen wie der Schichtführer aufweisen (große TNA-Qualifika-

tion). 

 

Ein konkretes Verhältnis von TNA ohne Facharzt-Qualifika-

tion zu Schichtführer kann nicht angegeben werden. Dies 
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Nr. Bewerberfrage Betreff, Fundstelle und Text Ggf. geänderter 

Text 

Antwort auf die Bewerberfrage 

in einer Schicht anteilsmäßig maximal von einem 

Schichtführer betreut werden dürfen. 

nicht erfüllen. Dies ist unter den fol-

genden Voraussetzungen zulässig:  

1) Der Schichtführer muss im TNA-

Dienstgebäude während der gesam-

ten Betriebszeit präsent und ununter-

brochen mobil erreichbar sein.  

2) Die Bearbeitung der Einsätze ist 

während der gesamten Betriebszeit 

ausschließlich unter unmittelbarer 

Präsenz eines fachärztlichen TNA im 

TNA-Betriebsraum erlaubt. Dabei ist 

die Personal-struktur so zu gestalten, 

dass jederzeit unverzüglich ausrei-

chend fachärztliche Kompetenz zur 

sicheren Einsatzabarbeitung im TNA-

Betriebsraum zur Verfügung steht.“ 

und ununterbrochen 

erreichbar sein. 

 

2) Die Bearbeitung 

der Einsätze ist wäh-

rend der gesamten 

Betriebszeit aus-

schließlich unter un-

mittelbarer Präsenz 

eines Schichtführers 

im TNA-Betriebs-

raum erlaubt.  

 

3) Zudem ist die Per-

sonalstruktur so zu 

gestalten, dass zu-

sätzlich zum Schicht-

führer zu jedem Zeit-

punkt abhängig von 

der besetzten Tisch-

zahl (TNA-Arbeits-

platz) der erste, der 

fünfte und der 

neunte Tisch (TNA-

Arbeitsplatz) usw. 

mit einem Facharzt 

mit mindestens 

obliegt dem Bieter. Es muss – ähnlich dem klinischen Betrieb 

– gewährleistet sein, dass der Schichtführer die oben be-

schriebenen Tätigkeiten jederzeit und auch bei hohem Ein-

satzaufkommen unverzüglich erfüllen kann. Insbesondere 

muss es möglich sein, dass der Schichtführer jedem fachli-

chen Hilfegesuchen eines TNA ohne Facharzt-Qualifikation 

bzw. eines TNA mit „kleiner Qualifikation“ ohne jegliche Ver-

zögerung entsprechen kann.  

 

Zur Mindestbesetzung der TNA-Arbeitsplätze mit Fachärzten 

wird auf die Antwort auf die Bewerberfrage Nr. 8 verwiesen.   
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Nr. Bewerberfrage Betreff, Fundstelle und Text Ggf. geänderter 

Text 

Antwort auf die Bewerberfrage 

„kleiner TNA-Qualifi-

kation“ (s. u.) besetzt 

sind.“) 

28 1) Gehen wir recht in der Annahme, dass mindestens 

zwei Schichtführer in einer Schicht anwesend sein 

müssen, um im Hinblick auf die gesetzlich geforder-

ten Pausen nach § 4 ArbZG eine ununterbrochene 

Präsenz während der gesamten Betriebszeit und eine 

ununterbrochene mobile Erreichbarkeit sicherzustel-

len? 

Qualifikation der einzusetzenden 

TNA – Schichtführermodell 

  

Siehe Ziffer 2.1.3.1.2 der Leistungs-

beschreibung (Text siehe oben) 

 

Siehe dazu die Än-

derung der Leis-

tungsbeschreibung 

im Zuge der Beant-

wortung der Bewer-

berfrage Nr. 8. (Text 

siehe oben.) 

Die Interpretation von Regelungen aus dem Arbeitszeitgesetz 

kann an dieser Stelle nicht erfolgen. Zu den Aufgaben und 

Präsenzen eines Schichtführers sind die obigen Ausführun-

gen sowie die Vorgaben aus der Leistungsbeschreibung zu 

beachten. 

29 2) Gehen wir recht in der Annahme, dass eine Ein-

satzannahme und Patientenbehandlung durch eine 

Telenotärztin oder einen Telenotarzt ohne Facharzt-

qualifikation entgegen der gängigen klinischen Praxis 

auf Maximalversorgerniveau nicht möglich ist, sobald 

kein Facharzt beziehungsweise Schichtführer unmit-

telbar im Betriebsraum anwesend ist? 

Qualifikation der einzusetzenden 

TNA – Schichtführermodell 

  

Siehe Ziffer 2.1.3.1.2 der Leistungs-

beschreibung (Text siehe oben) 

 

Siehe dazu die Än-

derung der Leis-

tungsbeschreibung 

im Zuge der Beant-

wortung der Bewer-

berfrage Nr. 8. (Text 

siehe oben.) 

Wir bestätigen Ihre Annahme. Die Vorgaben der BLÄK erfor-

dern diese nicht der klinischen Praxis entsprechenden Text-

passagen, um überhaupt TNA ohne Qualifikation nach dem 

Niveau der Bundesärztekammer im TNA-Betrieb einsetzen zu 

können. 

 

30 3) Erläutern Sie bitte, wie in folgender erlaubter 

Schichtkonstellation die Abarbeitung von Einsätzen 

möglich sein soll: Schichtführer in der Pause, TNA mit 

Facharztqualifikation in der Toilettenpause oder Tee-

küche, TNA ohne Facharztqualifikation darf in diesem 

Zeitraum keine Einsatzannahme durchführen, und 

während eines laufenden Einsatzes ist ein Austreten 

des TNA mit Facharztqualifikation bis zur Beendigung 

des Einsatzes nicht möglich. Gehen wir recht in der 

Annahme, dass daher erst ab dem dritten Arbeitsplatz 

Qualifikation der einzusetzenden 

TNA – Schichtführermodell 

  

Siehe Ziffer 2.3.1.2 der Leistungsbe-

schreibung (Text siehe oben) 

Siehe dazu die Än-

derung der Leis-

tungsbeschreibung 

im Zuge der Beant-

wortung der Bewer-

berfrage Nr. 8. (Text 

siehe oben.) 

Aussagen zu arbeitsrechtlichen Regelungen können an die-

ser Stelle nicht getroffen werden. Die 24/7-Präsenz eines 

Schichtführers mit großer Qualifikation ist nach Vorgaben der 

BLÄK unmittelbar im Betriebsraum zwingend notwendig. In-

sofern erscheint es plausibel, dass bei Pausen/Toilettengang 

die Präsenz eines weiteren TNA mit großer Qualifikation er-

forderlich ist. 
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Nr. Bewerberfrage Betreff, Fundstelle und Text Ggf. geänderter 

Text 

Antwort auf die Bewerberfrage 

die Integration eines TNA ohne Facharztqualifikation 

möglich ist? 

31 Sie geben vor: „Hierfür ist zwingend sicherzustellen, 

dass jeder beschäftigte TNA durchschnittlich mindes-

tens 48 Einsatzstunden pro Kalendermonat leistet, 

wobei sich dieses rechnerische Mittel über den Zeit-

raum von drei bis vier Monaten erstrecken kann. “ 

Teilfrage 31 a): 

Definieren Sie bitte den Begriff der Einsatzstunden – 

was wird darunter verstanden? 

Teilfrage 31 b): 

Gehen wir recht in der Annahme, dass es sich dabei 

um die Sollarbeitszeit handelt und nicht um die aktive 

Zeit der Einsatzabarbeitung? 

Teilfrage 31 c): 

- Erläutern Sie bitte, ob – sofern es sich um die 

Arbeitszeit handelt – die Pausen inkludiert wer-

den. Erläutern Sie bitte ferner, weshalb durch-

schnittlich mindestens 48 Einsatzstunden ge-

leistet werden müssen, wenn es sich dabei um 

die Sollarbeitszeit handelt. Eine Anstellung von 

vollzeitbeschäftigten Ärztinnen und Ärzten in 

Teilzeit mit 25 Prozent ist unter dieser Vorgabe 

nicht möglich; dies reduziert die Attraktivität für 

festangestellte Ärztinnen und Ärzte erheblich. 

Auswahl der TNA – Personalum-

fang 

 

Ziffer 2.1.3.2 der Leistungsbeschrei-

bung (vorletzter Absatz) – alt: 

 

„Der TNA-Standortbetreiber hat das 

eingesetzte Personal vorzugsweise 

so auszuwählen, dass der Personal-

einsatz auf wenige, dafür regelmäßig 

eingesetzte TNA konzentriert wird. 

Hierfür ist zwingend sicherzustellen, 

dass jeder beschäftigte TNA durch-

schnittlich mindestens 48 Einsatz-

stunden pro Kalendermonat leistet, 

wobei sich dieses rechnerische Mittel 

über den Zeitraum von drei bis vier 

Monaten erstrecken kann.“ 

Ziffer 2.1.3.2 der 

Leistungsbeschrei-

bung (vorletzter Ab-

satz) – neu:  

 

Der TNA-Standort-

betreiber hat das ein-

gesetzte Personal 

vorzugsweise so 

auszuwählen, dass 

der Personaleinsatz 

auf wenige, dafür re-

gelmäßig einge-

setzte TNA kon-

zentriert wird. Hierfür 

ist zwingend sicher-

zustellen, dass jeder 

beschäftigte TNA 

durchschnittlich min-

destens 48 Einsatz-

stunden (oder bei 

Vollarbeitszeit min-

destens vier Schich-

ten mit jeweils min-

destens acht 

Teilfrage 31 a): 

„Einsatzstunden“ sind Arbeitsstunden nach Dienstplan exklu-

sive der Pausen. 

 

Teilfrage 31 b): 

Wir bestätigen Ihre Annahme. 

 

Teilfrage 31 c): 

Unter der Annahme von 12-Stunden-Schichten, die dann ei-

nen Zeitraum des Bereitschaftsdienstes inkludieren müssen, 

erscheinen vier Schichten (und damit 48 h) erforderlich. Sollte 

der TNA-Dienst hingegen in Vollarbeitszeit erbracht werden, 

können auch vier 8-h-Schichten (und damit 32 h) als ausrei-

chend angesehen werden. Um eine entsprechende Einsatz-

routine erreichen zu können, ist die Verteilung der erforderli-

chen Stundenzahl auf 4 Schichten pro Monat zwingend erfor-

derlich. 
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Nr. Bewerberfrage Betreff, Fundstelle und Text Ggf. geänderter 

Text 

Antwort auf die Bewerberfrage 

Einsatzstunden) pro 

Kalendermonat leis-

tet, wobei sich die-

ses rechnerische 

Mittel über den Zeit-

raum von drei bis vier 

Monaten erstrecken 

kann.  

32 Sie geben vor: „Die Profile zum Nachweis der Eig-

nung der TNA sind dem Träger, der TNA-System-

stelle und dem Projektmanagement bei Änderungen 

in der Personalstruktur (Zu- und Abgänge) vorzule-

gen.“ 

Verstehen wir es richtig, dass bei jeder Einstellung, 

Vertragsänderung und Ausstellung der ZRF die TNA- 

Systemstelle und das Projektmanagement informiert 

werden müssen? Diese Anforderung stellt einen im-

mensen verwaltungstechnischen Aufwand dar, der in 

dieser Form nicht nachvollziehbar ist. Bitte nehmen 

Sie hierzu Stellung. 

Auswahl der TNA – Eignungsnach-

weise der TNA 

 

Ziffer 2.1.3.2 der Leistungsbeschrei-

bung (letzter Absatz) – alt: 

 

„Die Profile zum Nachweis der Eig-

nung der TNA sind dem Träger, der 

TNA-Systemstelle und dem Projekt-

management bei Änderungen in der 

Personalstruktur (Zu- und Abgänge) 

vorzulegen.“ 

Ziffer 2.1.3.2 der 

Leistungsbeschrei-

bung (letzter Absatz) 

– neu: 

 

„Die Profile zum 

Nachweis der Eig-

nung der TNA sind 

dem Träger, der 

TNA-Systemstelle 

und dem Projekt-ma-

nagement bei Ände-

rungen in der Perso-

nalstruktur (Zu- und 

Abgänge) auf Anfor-

derung vorzulegen.“ 

Anlässlich der Frage wurde die Vorgabe neu gefasst und dort 

die Worte „auf Anforderung“ eingefügt (siehe vierte Spalte).   

33 Gehen wir recht in der Annahme, dass der System-

eigner dem Standortbetreiber für die erste Ausbildung 

Qualifizierung der TNA im Rahmen 

der Einarbeitung - Schulungsun-

terlagen 

Entfällt Wir bestätigen Ihre Annahme nicht. Der Systemeigner stellt 

keine Schulungsunterlagen oder Konzepte für die erste Aus-

bildung der Telenotärztinnen und Telenotärzte bereit. Die 
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Nr. Bewerberfrage Betreff, Fundstelle und Text Ggf. geänderter 

Text 

Antwort auf die Bewerberfrage 

der Telenotärztinnen und Telenotärzte die erforderli-

chen Schulungsunterlagen und Konzepte bereitstellt? 

 

Ziffer 2.1.3.3 der Leistungsbeschrei-

bung 

 

„Im Rahmen der Einarbeitung der 

TNA ist mindestens folgende Qualifi-

zierung durchzuführen:  

- Vermittlung der theoretischen 

Grundlagen der Tätigkeiten 

nach von der TNA-Systemstelle 

gestellten inhaltlichen Vorgaben.  

- Einführung in die TNA-System-

technik (mit RTW).  

- Mindestens die eintägige Beglei-

tung der Tätigkeit eines anderen 

TNA durch den eingestellten 

TNA und mindestens die eintä-

gige Aufsicht über die Tätigkeit 

des eingestellten TNA durch ei-

nen anderen TNA. Zur Betriebs-

aufnahme kann auf eine Einar-

beitung durch den Standortbe-

treiber verzichtet werden, eine 

Einarbeitung an einem anderen 

Standort vor Betriebsaufnahme 

erfolgt nicht.  

Verantwortung für die Qualifizierung liegt beim Standortbetrei-

ber, wobei die theoretischen Inhalte nach Vorgaben der TNA-

Systemstelle zu vermitteln sind. Technische Schulungsinhalte 

werden vom TNA-Systemlieferanten zur Verfügung gestellt. 
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Nr. Bewerberfrage Betreff, Fundstelle und Text Ggf. geänderter 

Text 

Antwort auf die Bewerberfrage 

- Bei der Ausbildung von TNA-

Multiplikatoren hat der Standort-

betreiber selbst dafür Sorge zu 

tragen, dass auf Seite der DF 

eine entsprechende Unterstüt-

zung („RTW-Gegenstelle“) zur 

Verfügung steht.  

Schulungsunterlagen müssen dem 

Träger, der TNA-Systemstelle und 

dem Projektmanagement zur Verfü-

gung gestellt werden.“ 

34 Gehen wir recht in der Annahme, dass es sich bei der 

Begleitung um eine Eins-zu-eins-Betreuung am TNA-

Arbeitsplatz handelt und damit eine parallele Einsatz-

abarbeitung durch den Supervisor nicht möglich ist? 

Qualifizierung der TNA im Rahmen 

der Einarbeitung - Begleitung 

 

Ziffer 2.1.3.3 der Leistungsbeschrei-

bung  

(Text siehe oben) 

 

Entfällt Wir bestätigen die Annahme. Die Einarbeitung eines neuen 

TNA muss 1:1 erfolgen. Der einarbeitende TNA kann in dieser 

Zeit nur seine Einsätze bzw. (je nach Einarbeitungsphase) die 

Einsätze des einzuarbeitenden TNA begleiten. Dazu ist die 

Tätigkeit des einarbeitenden und des einzuarbeitenden TNA 

an ein und demselben Arbeitsplatz notwendig. Die Qualifika-

tion des einarbeitenden TNA und die konkrete Vorgehens-

weise im Rahmen der Einarbeitung liegen in der Verantwor-

tung des Konzessionsnehmers. 

35 Gehen wir recht in der Annahme, dass für die Be-

triebsaufnahme der bedeutsame praktische Ausbil-

dungsteil der Tischbetreuung weder verpflichtend 

noch mit Unterstützung des bereits im Regelbetrieb 

befindlichen Standorts Ost erfolgen muss? 

Qualifizierung der TNA im Rahmen 

der Einarbeitung - Tischbetreuung 

 

Ziffer 2.1.3.3 der Leistungsbeschrei-

bung  

(Text siehe oben) 

 

Entfällt Wir bestätigen Ihre Annahme.  
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Nr. Bewerberfrage Betreff, Fundstelle und Text Ggf. geänderter 

Text 

Antwort auf die Bewerberfrage 

36 Gehen wir recht in der Annahme, dass die Ausbildung 

von Telenotärztinnen und Telenotärzten, die nicht als 

TNA-Multiplikatoren vorgesehen sind, dennoch mit ei-

ner passenden RTW-Gegenstelle erfolgen muss, um 

ein realistisches Einsatzgeschehen darstellen zu kön-

nen? 

Qualifizierung der TNA im Rahmen 

der Einarbeitung – RTW-Gegen-

stelle 

 

Ziffer 2.1.3.3 der Leistungsbeschrei-

bung  

(Text siehe oben) 

 

Entfällt Wir bestätigen Ihre Annahme. 

37 Gehen wir recht in der Annahme, dass die Bereitstel-

lung und der Transfer des BRK Schulungs- RTW 

während der gesamten Laufzeit preislich abzubilden 

sind und mindestens ein Mitarbeitender über einen 

geeigneten Führerschein verfügen muss? Wie ist 

konkret zu verfahren, wenn für geplante Schulungs-

maßnahmen seitens des BRK kein Schulungs-RTW 

zur Verfügung gestellt werden kann? Gehen wir rich-

tig in der Annahme, dass der Standortbetreiber einen 

eigenen Schulungs-RTW vorhalten muss, um die 

kontinuierliche, reibungslose und unabhängige Schu-

lung der Mitarbeitenden gewährleisten zu können? 

Qualifizierung der TNA im Rahmen 

der Einarbeitung – Schulungs-

RTW 

 

Ziffer 2.1.3.3 der Leistungsbeschrei-

bung  

(Text siehe oben) 

 

Entfällt Wir bestätigen Ihre Annahme nicht. Die Bereitstellung und der 

Transfer der Schulungs-RTW liegt nicht im Aufgabenbereich 

des Standortbetreibers. Die preisliche Abbildung und der Be-

sitz eines geeigneten Führerscheins sind somit nicht relevant. 

 

Eine Schulungsmaßnahme kann abschließend nur organi-

siert werden, wenn für den geplanten Termin ein Schulungs-

RTW zur Verfügung steht. Hier ist auch zu berücksichtigen, 

dass grundsätzlich jeder TNA-fähige RTW (entsprechende 

Tests vorausgesetzt) zu Schulungszwecken geeignet ist. Der 

Standortbetreiber muss keinen eigenen Schulungs-RTW vor-

halten. 

. 

38 Gehen wir recht in der Annahme, dass zur Erfüllung 

der Vorgaben ein Datenschutzbeauftragter zum Zeit-

punkt des Zuschlags vom Unternehmen bestellt und 

beim Landesamt für Datenschutzaufsicht gemäß den 

Vorgaben gemeldet sein muss, um ein Datenschutz-

konzept von Beginn an aufzubauen und umzusetzen? 

Datenschutzmanagementsystem  

 

Ziffer 2.2.1 der Leistungsbeschrei-

bung 

(Text siehe dort) 

Entfällt Es obliegt dem Standortbetreiber, die gesetzlichen Anforde-

rungen der DSGVO und des BDSG ordnungsgemäß umzu-

setzen und ein Datenschutzmanagementsystem einschließ-

lich Datenschutzkonzept aufzubauen. Ob hierfür ein bestellter 

und gemeldeter Datenschutzbeauftragter erforderlich ist, 
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Nr. Bewerberfrage Betreff, Fundstelle und Text Ggf. geänderter 

Text 

Antwort auf die Bewerberfrage 

Gehen wir außerdem recht in der Annahme, dass zur 

ordnungsgemäßen Umsetzung der Betroffenen-

rechte und Informationspflichten nach der DSGVO 

ein zertifizierter, bestellter und gemeldeter Daten-

schutzbeauftragter verantwortlich und beim Konzes-

sionsnehmer vorzuhalten ist? 

richtet sich nach den gesetzlichen Vorgaben und liegt in der 

Verantwortung des Standortbetreibers. 

39 Gehen wir recht in der Annahme, dass das IT-Sicher-

heitskonzept des Systemlieferanten zur Zertifizierung 

nach ISO/IEC 27001:2022 unmittelbar nach Zu-

schlagserteilung zur Verfügung gestellt wird? In wel-

chem Umfang wird es bereitgestellt? 

IT-Sicherheit  

 

Ziffer 2.2.2 der Leistungsbeschrei-

bung 

(Text siehe dort) 

Entfällt Wir bestätigen Ihre Annahme. Das vom TNA-Systemlieferan-

ten erstellte IT-Sicherheitskonzept wird dem Betreiber nach 

Zuschlagserteilung zur Verfügung gestellt. Der Umfang richtet 

sich nach der Absprache zwischen Betreiber und Systemlie-

ferant, jedoch in einem ausreichenden Maße, sodass der Be-

treiber das Konzept berücksichtigen und in sein eigenes IT-

Sicherheitskonzept einfließen lassen kann. 

40 Sie schreiben: „Kernprozesse sind, gemäß des ‚Qua-

litätsmanagement Begriffe und Definitionen‘- Buches 

von der TÜV SÜD Akademie GmbH, Prozesse, die 

[…] “. 

Wir gehen davon aus, dass es sich hierbei um einen 

redaktionellen Fehler handelt, da die Quelle unvoll-

ständig zitiert wurde. 

Wir bitten um vollständige bibliographische Angaben 

(Autor(en), Auflage, Erscheinungsjahr, Seitenangabe 

etc.), damit die herangezogene Quelle für den Bieter 

eindeutig identifizierbar und nachrecherchierbar ist. 

Qualität - Kernprozesse 

 

Ziffer 2.2.3.1 der Leistungsbeschrei-

bung (erster Satz) – alt:  

 

„Kernprozesse sind, gemäß des 

„Qualitätsmanagement Begriffe und 

Definitionen“-Buches von der TÜV 

SÜD Akademie GmbH, Prozesse, die 

unter Berücksichtigung der Unter-

nehmensausrichtung strategisch 

wichtig sind und wesentlich zum Ge-

schäftserfolg beitragen.“ 

Ziffer 2.2.3.1 der 

Leistungsbeschrei-

bung (erster Satz) – 

neu: 

 

„Kernprozesse sind 

Prozesse, die unter 

Berücksichtigung der 

Unternehmensaus-

richtung strategisch 

wichtig sind und we-

sentlich zum Ge-

schäftserfolg beitra-

gen.“ 

Anlässlich der Frage wurde der Passus neu gefasst und der 

Verweis auf die Quelle gestrichen (siehe vierte Spalte).  
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Nr. Bewerberfrage Betreff, Fundstelle und Text Ggf. geänderter 

Text 

Antwort auf die Bewerberfrage 

41 Gehen wir recht in der Annahme, dass der Konzessi-

onsgeber/StMI bereits festgelegte Qualitätsindikato-

ren vorweisen kann? Inwieweit sind diese zu verwen-

den? Inwieweit lassen sich diese aus dem bestehen-

den, zur Verfügung gestellten System generieren? 

Gehen wir recht in der Annahme, dass zur Aufarbei-

tung der erforderlichen Parameter kein zusätzliches 

IT-Personal vorzuhalten ist? Gehen wir recht in der 

Annahme, dass seitens des Auftragnehmers kein zu-

sätzliches Dashboard oder sonstige Software be-

schafft und/oder programmiert werden muss, sondern 

die Daten aufbereitet zur Verfügung gestellt werden, 

damit sie vom Auftragnehmer im Rahmen seines ei-

genen verpflichtenden Qualitätsmanagements in Be-

zug auf die Durchführung seiner Prozesse erfasst, 

ausgewertet und dokumentiert werden können? 

Qualität - Qualitätsindikatoren 

 

Ziffer 2.2.3.4 der Leistungsbeschrei-

bung  

 

„Im Rahmen der Prozesse werden 

Qualitätsindikatoren definiert, welche 

anschließend durch die TNA-Soft-

ware erhoben, verarbeitet und zur 

kontinuierlichen Verbesserung des 

TNA-Systems herangezogen wer-

den.  

Der AN hat im Rahmen seines eige-

nen Qualitätsmanagements regelmä-

ßig Qualitätsindikatoren in Bezug auf 

die Durchführung seiner Prozesse zu 

erfassen, auszuwerten und zu doku-

mentieren.  

Die im folgenden benannten Quali-

tätsindikatoren und Kennzahlen sind 

exemplarisch und nicht abschließend 

zu verstehen. Sie können insbeson-

dere folgende Aspekte umfassen:  

Einsatzdauer des TNA, medizinische 

Qualität der Einsätze unter Beteili-

gung des TNA, zeitliche Verteilung 

der Einsätze, jeweilige Reaktionszeit 

Entfällt Wir bestätigen Ihre Annahmen nicht. Derzeit sind noch keine 

Qualitätsindikatoren über den Konzessionsgeber/StMI ver-

fügbar, diese befinden momentan gerade in der Erarbei-

tung/Abstimmung. Sobald entsprechende Indikatoren vorlie-

gen, wird die Verwendung mit dem Standortbetreiber festge-

legt. 

 

Für die Kalkulation des Angebots ist anzunehmen, dass zu-

sätzliches Personal in Höhe von 0,25 Personenjahren pro 

Jahr Vertragslaufzeit vorzuhalten ist. 

 

Unseres Erachtens, muss die Aufarbeitung jedoch nicht zwin-

gend durch IT-Fachpersonal erfolgen, sondern kann auch 

durch Verwaltungspersonal durchgeführt werden. 

 

Weiters ist für die Kalkulation des Angebots davon auszuge-

hen, dass seitens des Standortbetreibers ein zusätzliches 

Dashboard und sonstige gängige Software zur Auswertung 

von Qualitätsindikatoren beschafft werden muss. Hierbei sind 

etwaige Einmal- und Lizenzkosten zu berücksichtigen.  

 

Es ist nicht davon auszugehen, dass eine Software komplett 

neu programmiert werden muss. Wenn handelt es sich um 

„Benutzer-Customizing“ einer Software durch den Standort-

betreiber. 
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Nr. Bewerberfrage Betreff, Fundstelle und Text Ggf. geänderter 

Text 

Antwort auf die Bewerberfrage 

der Beteiligten einschließlich der 

Konsultationszeit zwischen Ret-

tungs-dienst und TNA.  

Diese Qualitätsindikatoren und Kenn-

zahlen sind halbjährlich in strukturier-

ter Form dem AG zur Verfügung zu 

stellen.“ 

Die jährlichen Kosten für entsprechendes Personal sind in der 

Kategorie „Verwaltungspersonal“ einzurechnen. Die jährli-

chen Kosten für Dashboard/Software sind in der Kategorie 

„Bürobedarf, EDV- und Kopierkosten“ einzurechnen. 

 

Die Aufbereitung und Zurverfügungstellung von Daten befin-

det sich wie o.g. aktuell in Klärung und wird letztlich bzw. 

nachfolgend mit dem Standortbetreiber abgestimmt. 

 

Mit der Angabe der oben genannten Kalkulationsgrundlagen 

sind keinerlei Zusagen hinsichtlich des zu erwartenden künf-

tigen Aufwands getroffen. Die besagte Kalkulationsgrundlage 

stellt insbesondere keine Garantie künftiger Stundenzahlen 

dar. Bei der Angebotskalkulation sind diese Zahlen für die Si-

cherstellung vergleichbarer Angebote jedoch zwingend zu-

grunde zu legen. 

42 Gehen wir recht in der Annahme, dass die geforder-

ten Zertifizierungen nach der jeweils aktuellsten Fas-

sung der genannten Normen zu erfolgen haben, ins-

besondere im Hinblick auf die für 2026 vorgesehene 

Revision der DIN EN ISO 9001:2015 sowie die aktu-

elle ISO/IEC 27001:2022? 

Zertifizierungen der Organisation  

 

Ziffer 2.3 der Leistungsbeschreibung 

 

„Die Betreiberorganisation muss in-

nerhalb der ersten zwei Jahre eine 

Zertifizierung gemäß den nachste-

hen-den Standards und Normen dem 

Träger und der TNA-Systemstelle ge-

genüber nachweisen: Diese Frist 

startet mit dem Vertragsbeginn. 

Entfällt Wir bestätigen Ihre Annahme. Die Zertifizierungen haben 

nach der jeweils aktuellen Normfassung zu erfolgen.  
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Nr. Bewerberfrage Betreff, Fundstelle und Text Ggf. geänderter 

Text 

Antwort auf die Bewerberfrage 

  

- ISO 27001 auf Basis IT-Grund-

schutz oder gleichwertig  

- ISO 9001 Qualitätsmanagement-

systeme oder gleichwertig  

 

Diese Zertifizierungen sind gemäß 

dem jeweiligen Zertifizierungs-

schema kontinuierlich aufrecht zu er-

halten.“ 

43 Gehen wir recht in der Annahme, dass alle Alarmie-

rungen seitens der ILS als kritisch eingestuft sind (Pri-

mär und Nachalarmierung) und daher innerhalb einer 

Minute anzunehmen sind? Nach unserer Kenntnis ist 

das derzeitige System nicht in der Lage, zwischen kri-

tischen und nicht kritischen Einsätzen zu differenzie-

ren. 

Gehen wir recht in der Annahme, dass zur Sicherstel-

lung der Einsatzannahme innerhalb einer Minute der 

Telenotarzt unmittelbar an den Arbeitsplatz gebunden 

ist und eine lückenlose visuelle Überwachung des 

Bildschirmarbeitsplatzes auf eingehende Einsätze er-

forderlich ist? 

Gehen wir darüber hinaus recht in der Annahme, 

dass der Telenotarzt auch deshalb unmittelbar konti-

nuierlich an den Arbeitsplatz gebunden ist, weil die 

Weitere Pflichten des TNA-Stand-

ortbetreibers - Arbeitsplatz und 

Einsatzbearbeitung 

 

Ziffer 2.4.3 der Leistungsbeschrei-

bung – alt: 

 

„Der Systemeigner stellt dem TNA-

Standortbetreiber hochwertige Ar-

beitsplätze zur Verfügung. Die Ein-

satz-bearbeitung hat daher aus-

schließlich an den TNA-AP zu erfol-

gen, der Einsatz mobiler Geräte oder 

die Durchführung von Tätigkeiten im 

Rahmen von Remote-Arbeit sind 

nicht vorgesehen. Eine dezentrale 

Nutzung oder der Betrieb 

Ziffer 2.4.3 der Leis-

tungsbeschreibung – 

neu: 

 

„Der Systemeigner 

stellt dem TNA-

Standortbetreiber 

hochwertige Arbeits-

plätze zur Verfü-

gung. Die Einsatz-

bearbeitung hat da-

her ausschließlich an 

den TNA-AP zu er-

folgen, der Einsatz 

mobiler Geräte oder 

die Durchführung 

von Tätigkeiten im 

Aktuell gelten aus technischer Sicht alle Alarmierungen als 

gleich kritisch. 

 

Im Gegensatz zur Anforderung in der bisherigen Leistungsbe-

schreibung ist aktuell im TNA-System implementiert, dass der 

TNA binnen zwei Minuten den Einsatz angenommen haben 

muss. Die Leistungsbeschreibung wurde deshalb entspre-

chend geändert.   

 

Die Möglichkeit, dass das TNA-System die Kritikalität unter-

scheiden kann, wird gerade technisch geschaffen. Die zuge-

hörige organisatorische Umsetzung muss im weiteren Verlauf 

mit den Nutzern definiert werden. 

 

Die Verantwortung, dass ein Einsatz binnen der gesetzten 

Frist angenommen wird, obliegt dem Standortbetreiber, auch 

verantwortet er die zugehörigen Maßnahmen. 
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einzige akustische Alarmierung ausschließlich über 

das kabelgebundene Headset erfolgt? 

Gehen wir recht in der Annahme, dass dadurch die 

Voraussetzungen für einen Bildschirmarbeitsplatz 

vorliegen und damit die Technischen Regeln für Ar-

beitsstätten ASR A6 gelten? Wenn ja, gehen wir rich-

tig in der Annahme, dass sich dadurch die Pausen-

zeiten der einzusetzenden TNÄ verlängern und sich 

mangels mobiler Alarmierungsmöglichkeit die Kosten 

unmittelbar erhöhen, da die Pausenzeiten für jeden 

einzelnen Arbeitsplatz kompensiert werden müssen? 

Gehen wir deshalb richtig in der Annahme, dass bei 

einer beispielhaften Besetzung von vier Tischen im 

Dienst mindestens zwei weitere TNÄ notwendig sind, 

um die Anforderungen der Leistungsbeschreibung 

sowie die Vorgaben des Arbeitsschutzes und des Ar-

beitszeitgesetzes ohne mobile Alarmierungsmöglich-

keit zu erfüllen? 

Wir regen an, dass von diesen sehr kostenintensiven 

Vorgaben abgewichen wird und eine zusätzliche Alar-

mierung über ein Alarmhandy oder eine vergleichbare 

mobile Alarmierung (Pager etc.) zu ermöglichen, da 

auch Sozial- und Bereitschaftsräume, Teeküche, Toi-

letten und Aufenthaltsräume in unmittelbarer Nähe 

zum TNA-Betriebsraum diese Probleme nicht lösen 

werden. 

zusätzlicher externer Standorte (Sa-

tellitenstandorte) ist somit ausge-

schlossen.  

Der TNA-Standortbetreiber hat eben-

falls sicherzustellen, dass sich der 

diensthabende TNA in unmittelbarer 

Nähe zum TNA-AP aufhalten kann. 

Dies dient der Sicherstellung einer 

zeitgerechten Einsatzannahme ent-

sprechend der Alarmpriorität. Für 

Alarmierungen mit Priorität 1 (rot) ist 

eine Einsatzannahme innerhalb der 

durch die TNA-Systemstelle vorge-

gebenen Zeit von derzeit einer Mi-

nute verbindlich. Bei Alarmierungen 

mit niedrigerer Priorität ist eine ange-

messene Reaktionsfähigkeit sicher-

zustellen. Die entsprechende Alar-

mierung wird ausschließlich am TNA-

AP ausgegeben, eine zusätzliche 

Alarmierung über ein Alarmhandy, 

Pager, etc. ist nicht vorgesehen. Da-

her bietet es sich an, Sozial- und Be-

reitschafträume sowie Teeküche, 

Toiletten und Aufenthaltsräume in 

unmittelbarer Nähe zum TNA-Be-

triebsraum zu errichten.“ 

Rahmen von Re-

mote-Arbeit sind 

nicht vorgesehen. 

Eine dezentrale Nut-

zung oder der Be-

trieb zusätzlicher ex-

terner Standorte (Sa-

tellitenstandorte) ist 

somit ausgeschlos-

sen.  

Der TNA-Standort-

betreiber hat eben-

falls sicherzustellen, 

dass sich der dienst-

habende TNA in un-

mittelbarer Nähe 

zum TNA-AP aufhal-

ten kann. Dies dient 

der Sicherstellung ei-

ner zeitgerechten 

Einsatzannahme 

entsprechend der 

Alarmpriorität. Für 

Alarmierungen mit 

Priorität 1 (rot) ist 

eine Einsatzan-

nahme innerhalb der 

 

Aktuell wird aus Projektsicht die Möglichkeit bewertet, Maß-

nahmen (mobile Alarmierungsmöglichkeit) einzuführen, die 

es dem TNA ermöglichen, Einsätze fernab des TNA-Arbeits-

platzes, jedoch immer innerhalb des TNA-Standortes, anzu-

nehmen. 

 

Welche (Arbeitsstätten-)Richtlinien gelten und welche Konse-

quenzen sich daraus ergeben, ist durch den Standortbetreiber 

selbst ausfindig zu machen.  

 

Die Einhaltung des Arbeitsschutzes und des Arbeitszeitgeset-

zes verantwortet ebenfalls der Standortbetreiber selbst. 

 

Die Option einer zusätzlichen Alarmierungsmöglichkeit wird 

wie o.g. aus Projektsicht derzeit geprüft. 
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Antwort auf die Bewerberfrage 

durch die TNA-Sys-

temstelle vorgegebe-

nen Zeit von derzeit 

zwei Minuten ver-

bindlich. Bei Alarmie-

rungen mit niedrige-

rer Priorität ist eine 

angemessene Reak-

tionsfähigkeit sicher-

zustellen. Die ent-

sprechende Alarmie-

rung wird aus-

schließlich am TNA-

AP ausgegeben, 

eine zusätzliche 

Alarmierung über ein 

Alarmhandy, Pager, 

etc. ist nicht vorgese-

hen. Daher bietet es 

sich an, Sozial- und 

Bereitschafträume 

sowie Teeküche, 

Toiletten und Aufent-

haltsräume in unmit-

telbarer Nähe zum 

TNA-Betriebsraum 

zu errichten.“ 
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Nr. Bewerberfrage Betreff, Fundstelle und Text Ggf. geänderter 

Text 

Antwort auf die Bewerberfrage 

 

44 Gehen wir recht in der Annahme, dass bei derzeit 

nicht vorgesehenen Alarmhandys im Falle techni-

scher Ausfälle verschiedenster Art an den TNA-Ar-

beitsplätzen keine Möglichkeit besteht, mit dem RTW-

Personal vor Ort direkt in Kontakt zu treten und im 

Ausnahmefall die sofortige Nachalarmierung eines 

physischen Notarztes aufgrund technischer Prob-

leme anzustoßen? 

Weitere Pflichten des TNA-Stand-

ortbetreibers - Arbeitsplatz und 

Einsatzbearbeitung 

 

Ziffer 2.4.3 der Leistungsbeschrei-

bung 

(Text siehe oben) 

 

 

Siehe dazu die Än-

derung der Leis-

tungsbeschreibung 

im Zuge der Beant-

wortung der Bewer-

berfrage Nr. 43. 

(Text siehe oben.) 

Wie aus der Antwort auf die Bewerberfrage Nr. 43 zu entneh-

men ist, wird im Projekt gerade die Option der Einführung ei-

ner mobilen Alarmierungsmöglichkeit geprüft. Diese Prüfung 

inkl. ebenfalls Möglichkeiten, um bei bestimmten Systemaus-

fällen mit dem RTW-Personal vor-Ort noch in Kontakt treten 

zu können. 

 

Unabhängig davon besteht jederzeit die Möglichkeit, dass das 

RTW-Personal einen physischen Notarzt nachalarmiert. 

 

45 Am TNA-Standort Ost gibt es keine Reaktionszeit von 

einer Minute. Wie rechtfertigt sich diese Ungleichbe-

handlung zwischen diesen beiden Standorten? Diese 

kurze Reaktionszeit führt im Ergebnis dazu, dass das 

TNA-Rettungsmittel am Standort Nord eine kürzere 

Reaktionszeit hat als ein RTW als primäres Einsatz-

mittel. Bei einer Primäralarmierung führt dies dazu, 

dass der TNA bereits aufgeschaltet ist, bevor die 

RTW-Besatzung den Einsatz überhaupt angenom-

men hat. Dies setzt den TNA einem immensen und 

kostenintensiven Zeitdruck aus, nur um in einer Viel-

zahl von Fällen der RTW-Besatzung bei der Einsatz-

annahme und der Fahrt zuschauen zu können. 

Weitere Pflichten des TNA-Stand-

ortbetreibers - Arbeitsplatz und 

Einsatzbearbeitung 

 

Ziffer 2.4.3 der Leistungsbeschrei-

bung 

(Text siehe oben) 

 

Siehe dazu die Än-

derung der Leis-

tungsbeschreibung 

im Zuge der Beant-

wortung der Bewer-

berfrage Nr. 43. 

(Text siehe oben.)  

Wir verweisen auf die geänderte Reaktionszeit im Rahmen 

der Beantwortung der Bewerberfrage Nr. 43. Dementspre-

chend liegt auch keine Ungleichbehandlung mehr vor. 

 

 

46 Gehen wir recht in der Annahme, dass unter dem Be-

griff der Einsatzannahme die Zuweisung auf den 

Weitere Pflichten des TNA-Stand-

ortbetreibers - Arbeitsplatz und 

Einsatzbearbeitung 

Siehe dazu die Än-

derung der Leis-

tungsbeschreibung 

Die Einsatzannahme beginnt mit Klick auf "Übernehmen" der 

Einsatzanfrage (welche gleichzeitig bei allen verfügbaren 

Plätzen am Standort angezeigt wird). Mit "Übernehmen" 
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Text 

Antwort auf die Bewerberfrage 

jeweiligen TNA-Arbeitsplatz verstanden wird und 

nicht erst der Beitritt in den Einsatz? 

 

Ziffer 2.4.3 der Leistungsbeschrei-

bung 

(Text siehe oben) 

 

im Zuge der Beant-

wortung der Bewer-

berfrage Nr. 43. 

(Text siehe oben.)  

nimmt der jeweilige TNA den Einsatz in seine Einsatzliste und 

die Einsatzanfrage erlischt an den weiteren Plätzen. 

47 Was verstehen Sie unter „Datenerfassung und -

pflege“ und wie soll dies im 24/7 Betrieb dargestellt 

werden? 

Wie soll der Systemlieferant unterstützt werden? Die 

genannten Daten müssten alle im System des Sys-

temlieferanten vorliegen. Wie soll der Standortbetrei-

ber dies noch besser darstellen können? 

Weitere Pflichten des TNA-Stand-

ortbetreibers - Mitwirkung bei der 

Datenerfassung- und Pflege 

 

Ziffer 2.4.4 der Leistungsbeschrei-

bung 

 

„Der TNA-Standortbetreiber hat bei 

der Datenerfassung- und Pflege mit-

zuwirken. Während der initialen Da-

tenerfassung hat er zum einen durch 

Beschaffung der benötigten Daten 

(z.B. Stammdaten, Rufnummern, An-

schriften und Namen der Kliniken im 

Versorgungsbereich) und der Aufbe-

reitung dieser zur Ein-pflege durch 

den Systemlieferanten zu unterstüt-

zen. Im Regelbetrieb hat der Stand-

ortbetreiber eine 24/7- Möglichkeit 

der Datenpflege einzurichten.“ 

Entfällt Datenerfassung und -pflege bedeutet, dass der Standortbe-

treiber die erforderlichen Daten beschafft, damit sie vom Sys-

temlieferanten eingepflegt werden können. Im laufenden Be-

trieb muss eine 24/7-Möglichkeit zur Anpassung oder Ände-

rung dieser Daten bestehen. Der Standortbetreiber somit 

stellt sicher, dass die Daten vollständig und aktuell vorliegen. 

Eine eigene Systementwicklung ist nicht erforderlich, da die 

Pflege über die bereitgestellten Systemfunktionen erfolgt. 
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Antwort auf die Bewerberfrage 

48 Gehen wir recht in der Annahme, dass der Standort-

betreiber aufgrund der Spezifikation des TNA-Sys-

tems die Planung von Wartungsarbeiten oder Up-

dates des Systemlieferanten nicht verantworten 

kann? Bitte spezifizieren Sie, wie eine solche Planung 

und Durchführung seitens des Standortbetreibers 

auszugestalten ist. 

Weitere Pflichten des TNA-Stand-

ortbetreibers - Unterstützung bei 

Wartung / Service 

 

Ziffer 2.4.5 der Leistungsbeschrei-

bung 

 

„Während des Betriebes hat der 

TNA-Standortbetreiber den System-

lieferanten bei Service und Wartung 

proaktiv, auf Basis des Wartungsver-

trages zwischen StMI und Systemlie-

feranten, zu unterstützen, z.B. durch 

Patch-Management. Selbstverständ-

lich ist dem Systemlieferanten Zutritt 

zu allen Räumen zu gewähren. 

Ebenso sind die Betriebsmittelprü-

fungen für alle TNA-Systemkompo-

nenten am TNA-Standort gemäß ge-

setzlichen Vorgaben durchzuführen. 

Zu berücksichtigen ist hierbei insbe-

sondere die Überprüfung der elektri-

schen Anlagen und Betriebsmittel ge-

mäß DGUV-V3/V4 Elektrische Anla-

gen und Betriebsmittel regel-mäßig 

alle zwei Jahre. Ergänzend dazu ist 

die DGUV Regel 100-500 zu 

Entfällt Nach Leistungsbeschreibung (Kapitel 2.4.5) ist der Standort-

betreiber verpflichtet, Wartungsarbeiten und Updates des 

TNA-Systems aktiv zu planen und zu koordinieren. Die Ver-

antwortung für die fachliche Ausführung liegt beim Systemlie-

feranten, jedoch muss der Standortbetreiber organisatorisch 

sicherstellen, dass diese Maßnahmen durchgeführt werden 

können. Dazu gehört die unverzügliche Meldung von Störun-

gen oder erforderlichen Updates, die Abstimmung der Ter-

mine mit dem Systemlieferanten sowie die Vorbereitung des 

Standortes, einschließlich Zutrittsgewährung zu allen relevan-

ten Räumen. Ergänzend ist der Standortbetreiber für die 

Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Betriebsmittelprü-

fungen verantwortlich, wie die regelmäßige Überprüfung 

elektrischer Anlagen und Betriebsmittel gemäß DGUV-V3/V4 

sowie die Beachtung der DGUV Regel 100-500 für Sicher-

heitsprüfungen und Dokumentation. Die Planung umfasst so-

mit die Koordination der Abläufe, die Sicherstellung der Zu-

gänglichkeit und die organisatorische Vorbereitung, während 

die Entscheidung über Art und Umfang der Maßnahmen beim 

Systemlieferanten verbleibt. 
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Antwort auf die Bewerberfrage 

beachten, die detaillierte Vorgaben 

zur Sicherheitsprüfung und Doku-

mentation der Prüfung von elektri-

schen Anlagen und Betriebsmitteln 

enthält.  

Die Abstimmung und Planung aller 

Wartungsarbeiten wird durch den 

TNA-Standortbetreiber verantwor-

tet.“ 

49 Gehen wir recht in der Annahme, dass die Schulun-

gen sowohl werktags als auch am Wochenende statt-

finden? 

Gehen wir recht in der Annahme, dass die Systemad-

ministratoren sowie das Personal des operativen Be-

triebs die Schulungen selbst nicht durchführen dür-

fen, sondern hierfür zusätzliches Personal vorzuhal-

ten ist? 

Gehen wir recht in der Annahme, dass die Schulun-

gen an die Schulungsarbeitsplätze gekoppelt sind 

und demnach bei laufender Ausbildung von Telenot-

ärztinnen und Telenotärzten keine Rettungsdienst-

schulung stattfinden kann? 

Gehen wir recht in der Annahme, dass auch nach der 

Roll-out-Phase eines RDB fortlaufende Schulungen 

erforderlich sind, da mit Personalfluktuation zu rech-

nen ist? Wenn ja, mit welchem Umfang lässt sich dies 

kalkulieren? 

Weitere Pflichten des TNA-Stand-

ortbetreibers - Mitwirkungspflicht 

bei Schulungen 

 

Ziffer 2.4.6 der Leistungsbeschrei-

bung 

 

„Der Standortbetreiber muss bei 

Schulungen anderer Nutzer des 

TNA-Systems mitwirken. Konkret 

handelt es sich um Schulungen der 

DF und hierbei um Multiplikatoren-

schulungen und Anwenderschulun-

gen. Für eine Kalkulation ist davon 

auszugehen, dass pro RDB mit 

durchschnittlich 32 RTW im Regelfall 

drei zweitägige Multiplikatorenschu-

lungen und durchschnittlich 29 

Entfällt Wir bestätigen Ihre erste Annahme, dass Schulungen sowohl 

werktags als auch am Wochenende stattfinden können. 

 

Aus Projektsicht dürfen sowohl die Systemadministratoren als 

auch das Personal des operativen Betriebs an den Schulun-

gen mitwirken. Eine zusätzliche Besetzung über die reguläre 

Personalstruktur hinaus ist somit nicht zwingend erforderlich. 

 

Wir bestätigen Ihre Annahme bzgl. der Kopplung der Schu-

lungen an die Schulungsarbeitsplätze. 

 

Es ist möglich, dass auch nach der Roll-out-Phase eines RDB 

fortlaufende Schulungen erforderlich sind. Entsprechende 

Schulungen sollen jedoch innerhalb der DF verantwortet bzw. 

durchgeführt werden. Eine diesbezügliche Kalkulation wird 

somit nicht abgefragt. 
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eintägige Anwenderschulungen statt-

finden. Der Standortbetreiber hat bei 

den vorgenannten Schulungen durch 

Stellung von Personal mitzuwirken. 

Eine ärztliche Besetzung ist hierfür 

nicht erforderlich, die Teilnahme von 

TNA stellt jedoch eine Übungsmög-

lichkeit dar und soll daher in Betracht 

gezogen werden. Der Ressourcen-

einsatz für den Standortbetreiber 

liegt hier bei durchschnittlich 14 Stun-

den je Multiplikatorenschulung und 

bei durchschnittlich sieben Stunden 

je Anwenderschulung. Die Schulun-

gen finden im Normalfall bei den je-

weiligen DF vor Ort statt. Der Stand-

ort-betreiber wirkt bei den Schulun-

gen remote mit, die Mitwirkung muss 

jedoch vom TNA-Standort heraus er-

folgen. Dafür muss der Standortbe-

treiber einen der am Standort vorge-

sehenen Schulungsarbeitsplätze für 

die Dauer der Schulungen besetzen.  

Zudem liegt die zentrale Koordination 

der o.g. Schulungen im Zuständig-

keitsbereich des Standortbetreibers. 

Hierfür muss der TNA-
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Standortbetreiber ein Portal bereit-

stellen, über welches die DF einen 

TNA und einen Schulungs-RTW für 

ihre Schulungsmaßnahmen buchen 

können. Die Verfügbarkeit der Schu-

lungs-RTW ist hierzu mit der zustän-

digen Stelle (derzeit BRK) abzustim-

men.“ 

50 Gehen wir recht in der Annahme, dass Sie unter zent-

raler Koordination nur die zentrale Terminkoordina-

tion verstehen und nicht die Verantwortung für die 

ordnungsgemäße, zeitnahe und vollständige Schu-

lung der DF übernehmen? Erhält der Standortbetrei-

ber vom Projektmanagement lückenlos alle An-

sprechpartner seiner Region mit Kontaktadressen so-

wie die Anzahl der zu schulenden Personen? Gehen 

wir recht in der Annahme, dass die Kosten für Res-

sourcen, Transfer und Buchung des Schulungs-RTW 

von den Durchführenden übernommen werden? 

Weitere Pflichten des TNA-Stand-

ortbetreibers - Mitwirkungspflicht 

bei Schulungen 

 

Ziffer 2.4.6 der Leistungsbeschrei-

bung 

(Text siehe oben) 

Entfällt Unter zentraler Koordination ist die Terminplanung und orga-

nisatorische Abstimmung der Schulungen zu verstehen, nicht 

jedoch die vollständige Verantwortung für die inhaltliche 

Durchführung oder Qualität der Schulungen. 

 

Der Standortbetreiber muss sich sämtliche erforderlichen An-

sprechpartner mit Kontaktadressen sowie die Anzahl der zu 

schulenden Personen über den jeweiligen ZRF selbst organi-

sieren. 

 

Etwaige Kosten für Ressourcen, Transfer und Buchung des 

Schulungs-RTW sind nicht durch den Standortbetreiber zu 

tragen. 

 

51 Gehen wir recht in der Annahme, dass die 14 Stunden 

und 7 Stunden als reine Schulungszeiten beschrie-

ben wurden, also ohne Vor- und Nachbereitung sowie 

ohne Pausenzeiten? Bitte beschreiben Sie, wer die 

Kosten nicht durchgeführter Schulungen infolge von 

Weitere Pflichten des TNA-Stand-

ortbetreibers - Mitwirkungspflicht 

bei Schulungen 

 

Entfällt Die Haftung für Verletzungen vertraglicher Pflichten im Rah-

men der Durchführung von Schulungen und damit auch die 

Verpflichtung zur Übernahme möglicher Kosten bei Störun-

gen im jeweiligen Einzelfall richtet sich nach den allgemeinen 

Regelungen.  
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Antwort auf die Bewerberfrage 

Technikausfall und/oder Organisationsfehlern seitens 

der DF trägt. 

Ziffer 2.4.6 der Leistungsbeschrei-

bung 

(Text siehe oben) 

 

52 Wie werden die Schulungs-RTW konkret überführt, ist 

ein Übergabeprotokoll erforderlich und wer haftet im 

Schadensfall? 

Weitere Pflichten des TNA-Stand-

ortbetreibers - Mitwirkungspflicht 

bei Schulungen 

 

Ziffer 2.4.6 der Leistungsbeschrei-

bung 

(Text siehe oben) 

Entfällt Die Überführung des Schulungs-RTW und damit auch deren 

Ablauforganisation erfolgt durch die jeweils zuständige Orga-

nisation, die den RTW nutzt. Sie fällt damit nicht in den Ver-

antwortungsbereich des TNA-Standortbetreibers. 

 

53 Verstehen wir Sie richtig, dass die Testeinsätze am 

Standort Nord, anders als am Standort Ost, pro RTW 

jeweils einmal (1) stattfinden werden und maximal 

zehn (10) Minuten dauern? Dies ergibt bei 32 RTW 

pro RDB, bei 10 RDB für den Standort Nord eine ins-

gesamte Testzeit von 3.200 Minuten, mithin über den 

gesamten Vertragszeitraum 53,33 Stunden. 

Weitere Pflichten des TNA-Stand-

ortbetreibers - Mitwirkungspflicht 

bei Testeinsätzen 

 

Ziffer 2.4.7 der Leistungsbeschrei-

bung – alt: 

 

„Im Rahmen des TNA-Systems wer-

den Testeinsätze zum Zwecke der si-

cheren Handhabung der komplexen 

Technik und zur vollständigen Verin-

nerlichung der Handlungsabläufe 

durchgeführt. Der TNA-Standortbe-

treiber muss hier mit seinem Perso-

nal an den Testeinsätzen mitwirken. 

Hierzu ist nicht zwingend ärztliches 

Personal erforderlich. Für eine 

Ziffer 2.4.7 der Leis-

tungsbeschreibung –

neu: 

 

„Im Rahmen des 

TNA-Systems wer-

den Testeinsätze 

zum Zwecke der si-

cheren Handhabung 

der komplexen Tech-

nik und zur vollstän-

digen Verinnerli-

chung der Hand-

lungsabläufe durch-

geführt. Der TNA-

Standortbetreiber 

muss hier mit seinem 

Aufgrund zwischenzeitlicher Erkenntnisse gehen wir von ei-

nem etwas erhöhtem Aufkommen an Testeinsätzen aus. Als 

Kalkulationsgrundlage ist anzunehmen, dass pro Woche am 

TNA-Standort Nord insgesamt acht (8) Stunden Testdauer 

vorliegt. Daraus resultiert ein Personalbedarf von 0,2 Perso-

nenjahren pro Jahr Vertragslaufzeit. 

 

Die jährlichen Kosten für das benötigte Personal sind im Kos-

tenblatt in der Kategorie „Verwaltungspersonal“ einzurech-

nen.  

 

Mit der Angabe dieser Kalkulationsgrundlage sind keinerlei 

Zusagen hinsichtlich des zu erwartenden künftigen Aufwands 

getroffen. Die besagte Kalkulationsgrundlage stellt insbeson-

dere keine Garantie künftiger Stundenzahlen dar. Bei der An-

gebotskalkulation sind diese Zahlen für die Sicherstellung ver-

gleichbarer Angebote jedoch zwingend zugrunde zu legen. 
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Nr. Bewerberfrage Betreff, Fundstelle und Text Ggf. geänderter 
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Antwort auf die Bewerberfrage 

Kalkulation ist von durchschnittlich 32 

öffentlich-rechtlichen RTW pro RDB 

auszugehen. Pro RDB ist je RTW ein 

zehnminütiger Testeinsatz vorgese-

hen.“ 

Personal an den Te-

steinsätzen mitwir-

ken. Hierzu ist nicht 

zwingend ärztliches 

Personal erforder-

lich. Für eine Kalku-

lation ist pro Woche 

von acht Stunden 

Testdauer am TNA-

Standort Nord aus-

zugehen. Diese Kos-

ten sind im Kosten-

blatt in der Kategorie 

„Verwaltungsperso-

nal“ einzurechnen.“ 

54 Wie ist die Verantwortung und zeitliche Planung der 

Weiterentwicklung für den Standortbetreiber zu ver-

stehen und geregelt? Ist für den Standortbetreiber der 

ZRF als Konzessionsgeber die verantwortliche Stelle 

oder das StMI? Wie gestaltet sich das vertragliche 

Verhältnis zwischen TNA-Beirat, Konzessionsgeber 

und Standortbetreiber? Inwiefern besteht ein Wei-

sungsrecht des TNA-Beirats oder anderer Dritter ge-

genüber dem Standortbetreiber? 

Weitere Pflichten des TNA-Stand-

ortbetreibers - Unterstützung Pro-

jektmanagement und Weiterent-

wicklung des Systems 

 

Ziffer 2.4.8 der Leistungsbeschrei-

bung 

 

„Der Standortbetreiber hat im Rah-

men des Gesamtprojekts durch ak-

tive Teilnahme und Mitwirkung an 

Besprechungen und Regelterminen 

Entfällt Die Verantwortung für die Weiterentwicklung des TNA-Sys-

tems liegt beim Systemeigner (StMI) und beim ZRF als Kon-

zessionsgeber. Der Standortbetreiber ist verpflichtet, im Rah-

men des Projekts aktiv mitzuwirken, insbesondere durch Teil-

nahme an Besprechungen, Workshops und Regelterminen 

siehe Ziffer 2.4.8 der Leistungsbeschreibung). Der TNA-Bei-

rat ist ein Beratungs- und Entscheidungsgremium für das Ge-

samtprojekt, er erteilt jedoch keine direkten Weisungen an 

den Standortbetreiber. Der Standortbetreiber ist grundsätzlich 

nach den oben genannten Maßgaben zur Zusammenarbeit 

verpflichtet, der ZRF als Konzessionsgeber agiert jedoch als 

Auftraggeber. Weisungsrechte bestehen grundsätzlich über 
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Text 

Antwort auf die Bewerberfrage 

zu unterstützen. Dazu zählen unter 

anderem der TNA-Beirat als Bera-

tungs- und Entscheidungsgremium, 

Rolloutplanung, Informationsveran-

staltungen oder Workshops für di-

verse Beteiligte.  

Ebenso hat der Standortbetreiber ak-

tiv an der Weiterentwicklung des 

TNA-Systems mitzuwirken. Dazu hat 

er anlassbezogen Verbesserungs-

vorschläge einzubringen und ge-

meinsam mit den weiteren Beteiligten 

aus-zuarbeiten. Zudem ist die Teil-

nahme an Workshops zur Weiterent-

wicklung verpflichtend. Zur effektiven 

Mitwirkung an diesen Workshops hat 

der Standortbetreiber insbesondere 

die folgenden Punkte vorzubereiten 

und beizusteuern: (…)“ 

die vertraglichen Regelungen durch den ZRF als verantwort-

liche Stelle. Die Systemstelle im StMI koordiniert die techni-

sche Weiterentwicklung, ist aber nicht als weisungsbefugt ge-

genüber dem Betreiber definiert. 

55 Tabelle 1, Nr. AS 1.5: Gehen wir recht in der An-

nahme, dass die Mindestfläche von 420 m² bindend 

und dauerhaft vorzuhalten ist und dass eine teilweise 

Auslagerung, etwa durch Anmietung externer Flä-

chen, z. B. für einen Besprechungsraum, nicht zuläs-

sig ist? 

Fläche 

 

Ziffer 3.1 der Leistungsbeschreibung 

(Tabelle 1, AS 1.5): 

 

„Es sind mindestens 420 m² für den 

TNA-Standort einzuplanen (Angaben 

Entfällt Wir bestätigen Ihre Annahme und verweisen in diesem Zuge 

auch auf die Antwort auf die Bewerberfrage Nr. 5 
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Text 

Antwort auf die Bewerberfrage 

zu den TNA-Räumlichkeiten sind in 

Kapitel 3.2 zu finden).“ 

56 Tabelle 3, Nr. 3: Gehen wir recht in der Annahme, 

dass die Schränke des Technikraums in eine Kaltgan-

geinhausung integriert werden? 

Technikraum 

 

Ziffer 3.2 der Leistungsbeschreibung 

(Tabelle 3, Nr. 3) 

 

„Annahme: Integration von 4 Tech-

nikschränken 19''.  

Anmerkung: Pro Schrank sind 3m² 

Grundfläche berücksichtigt. Je nach 

baulicher Anordnung der Technik-

schränke können die Verkehrsflä-

chen abweichen! Dies gilt auch für 

alle weiter folgenden Technikräume.“ 

Entfällt Wir bestätigen Ihre Annahme. 

57 Tabelle 3, Nr. 4: Bitte spezifizieren Sie die techni-

schen Anforderungen, insbesondere die Leistung der 

USV. Welche weiteren Arbeitsplätze sollen darüber 

versorgt werden? Kann die USV in einem separaten 

Raum platziert oder in einen anderen Technikraum in-

tegriert werden? 

USV-Raum 

 

Ziffer 3.2 der Leistungsbeschreibung 

(Tabelle 3, Nr. 4) 

 

„Eine den Lastanforderungen ge-

rechte USV-Anlage ist zu installieren. 

USV-Anlage sorgt im Störungsfall für 

einen weiterlaufenden Betrieb der 

TNA-Systemtechnik am TNA-Stand-

ort, weshalb die TNA-Arbeitsplätze 

mitversorgt werden müssen.“ 

Entfällt Wir verweisen auf die Antwort zur Bewerberfrage Nr. 9. 

 

Die USV kann in einen separaten Raum platziert werden. 
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Antwort auf die Bewerberfrage 

58 Tabelle 3, Nr. 8: Gehen wir recht in der Annahme, 

dass die Anforderungen an den Besprechungsraum 

eine multimediale Ausstattung (Bildschirm, Beamer, 

Lautsprecher, Konferenzschaltungssystem etc.) er-

fordern? 

Besprechungsraum 

 

Ziffer 3.2 der Leistungsbeschreibung 

(Tabelle 3, Nr. 8) 

 

„Annahme: bis zu 20 Personen.  

Anmerkung: Aus Praxiserfahrungen 

sind bei Annahme von 20 Personen 

60 m² zu empfehlen.“ 

Entfällt Die Ausstattung an den Besprechungsraum wird seitens des 

Konzessionsgebers nicht weitergehend definiert. 

59 Tabelle 4, Nr. AR 1.3: Gehen wir recht in der An-

nahme, dass die Klimaanlage des Betriebsraums 

bzw. des Ausbildungsraums über eine Frischluftzu-

fuhr verfügen muss? 

Raum 1 und 2 - Klimatisierung 

 

Ziffer 3.2 der Leistungsbeschreibung 

(Tabelle 4, AR 1.3) 

 

„Der Raum ist mit einer Klimaanlage 

(Kühlung, Lüftung, Feuchte) auszu-

statten.“ 

Entfällt Hinsichtlich der Frage, ob die Klimaanlage des Betriebsraums 

bzw. des Ausbildungsraums über eine Frischluftzufuhr verfü-

gen muss, wird seitens des Konzessionsgebers keine Vor-

gabe gemacht. 

 

60 Tabelle 4, Nr. AR 2.7: Wie ist das Störmeldesystem 

für den IuK-Technikraum spezifiziert? Wer erhält die 

eingehenden Meldungen, gibt es ein Portal oder wird 

dies über externe Benachrichtigungen gesteuert? 

Raum 3 - Kühlsysteme 

 

Ziffer 3.2 der Leistungsbeschreibung 

(Tabelle 4, AR 2.7) 

 

„Die Kühlsysteme sollen mittels einer 

Störmeldeanlage überwacht wer-

den.“ 

Entfällt Das Störmeldesystem ist als zentrales Überwachungssystem 

vorgesehen, in das alle relevanten Komponenten (z. B. TNA-

PCs) über SNMP eingebunden werden. Es überwacht min-

destens Festplatten, Netzteile, Lüfter und CPU-Temperatur. 

Die Meldungen werden im Störmeldesystem dargestellt. Die 

technische Umsetzung erfolgt über SNMP. 
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Antwort auf die Bewerberfrage 

61 Tabelle 4, Nr. AR 2.8: Können die Wasserleckage-

sensoren ebenfalls an das Störmeldesystem ange-

schlossen werden? 

Raum 3 - Leckagen 

 

Ziffer 3.2 der Leistungsbeschreibung 

(Tabelle 4, AR 2.7) 

 

„Es sollten keine wasserführenden 

Leitungen durch den Technikraum 

geführt werden. Ausnahmen für kühl-

technische Systeme sind zu prüfen 

und ggf. mit Sensortechnik auf Le-

ckage zu überwachen.“ 

Entfällt Grundsätzlich ist eine Integration über das Störmeldesystem 

technisch möglich, sofern die Sensoren SNMP-fähig sind 

oder über geeignete Schnittstellen angebunden werden kön-

nen. Die konkrete Umsetzung ist im Rahmen der Feinspezifi-

kation abzustimmen. 

62 Bitte spezifizieren Sie „auftretende Vorfälle “. Gehen 

wir recht in der Annahme, dass ausschließlich vom 

Standortbetreiber zu verantwortende Vorfälle zu do-

kumentieren sind? 

Regelbetrieb – Dokumentation von 

Vorfällen 

 

Ziffer 5.2 der Leistungsbeschreibung 

(zweiter Absatz) 

 

„Zusätzlich muss der TNA-Standort-

betreiber während des Betriebes alle 

auftretenden Vorfälle dokumentieren 

und dem Träger sowie der TNA-Sys-

temstelle für das übergreifende Inci-

dent-Management zur Verfügung 

stellen. Der Austausch dieser Doku-

mentationen ist ebenfalls vom TNA-

Standortbetreiber mit der TNA-

Entfällt Wir bestätigen Ihre Annahme nicht. Gemäß Leistungsbe-

schreibung sind nicht nur vom Standortbetreiber selbst zu ver-

antwortende Vorfälle zu dokumentieren, sondern alle wäh-

rend des Betriebes auftretenden Vorfälle, über die der Stand-

ortbetreiber Kenntnis erlangt – auch wenn diese durch andere 

Beteiligte zu verantworten sind. Die Dokumentation ist dem 

Träger sowie der TNA-Systemstelle für das übergreifende In-

cident-Management zur Verfügung zu stellen.  
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Antwort auf die Bewerberfrage 

Systemstelle abzustimmen und zu 

definieren.“ 

63 Bitte erläutern Sie Abbildung 5 und Abbildung 6 der 

Leistungsbeschreibung. Es ist derzeit nicht nachvoll-

ziehbar, wann ein Aufwuchs erfolgen soll. Die Aus-

sage „Der TNA-Vorhalt soll unter anderem mit der An-

nahme kalkuliert werden, dass ein TNA zu 30 % sei-

ner Arbeitszeit zwei TNA- Einsätze gleichzeitig bear-

beiten kann “ ist hierbei nicht hilfreich, da zum einen 

unklar ist, wann diese 

30 Prozent erreicht werden, und zum anderen, ob 

dies zu einer automatischen Pflicht zur Aufstockung 

führt. 

Wir bitten daher um einen konkreten Zeitplan, analog 

zur Tabelle 5, aus dem hervorgeht, wann mit welchem 

Aufwuchs zu planen ist, insbesondere auch im Hin-

blick auf die in Anlage 4 (Kostenblatt) aufgeführten 

konkreten Stundenzahlen. 

Aufwuchs der TNA-Dienstleistung 

im Rahmen des Rollouts  

 

Ziffer 5.3 der Leistungsbeschreibung 

(Text und Abbildungen siehe dort) 

 

Entfällt Abbildung 5 und 6 zeigen modellhafte Prognosen zur Ent-

wicklung der TNA-Einsätze und des erforderlichen TNA-Vor-

halts in Abhängigkeit vom Rollout-Fortschritt. Der Rollout der 

RDB erfolgt stufenweise, mit einem zeitlichen Abstand von je-

weils ca. drei Monaten. Daraus ergibt sich ein sukzessiver 

Aufwuchs, der sich auch in den Vorhaltestufen widerspiegelt. 

 

Die Annahme, dass ein TNA zu 30 % seiner Arbeitszeit zwei 

Einsätze gleichzeitig bearbeiten kann, dient als kalkulatori-

sche Grundlage, nicht als automatische Verpflichtung zur Auf-

stockung. Die konkreten Stundenangaben im Kostenblatt sind 

entsprechend als Kalkulationsgrundlagen zu verstehen. Zur 

Verbindlichkeit dieser Kalkulationsgrundlagen wird auf die 

Ausführungen in Abschnitt 7 lit d) der Bewerbungsbedingun-

gen (S. 10, vorletzter Absatz) verwiesen. 

64 Wie wird im Realbetrieb die 30%-Grenze gemessen 

bzw. erfasst? Erfolgt die Auswertung unmittelbar aus 

dem System, oder muss der Standortbetreiber ein ei-

genes Datenerfassungssystem vorhalten? 

Aufwuchs der TNA-Dienstleistung 

im Rahmen des Rollouts  

 

Ziffer 5.3 der Leistungsbeschreibung 

(Text siehe dort) 

Entfällt Wir verweisen auf die Antwort zur Bewerberfrage Nr. 63. 

65 Tabelle 5: Gehen wir recht in der Annahme, dass Sie 

mit der Überschrift Tabelle 5 („TNA-Vorhalt“) die An-

zahl der besetzten Tische und nicht die Zahl der er-

forderlichen Telenotärztinnen und Telenotärzte 

Aufwuchs der TNA-Dienstleistung 

im Rahmen des Rollouts  

 

Ziffer 5.3 der Leistungsbeschreibung 

Entfällt Mit „TNA-Vorhalt“ im Rahmen der Tabelle 5 sind die voraus-

sichtlich gleichzeitig diensthabenden TNA anhand prognosti-

zierter Einsatzzahlen gemeint. Die Einsatzannahme innerhalb 
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meinen? Falls sich die Angabe auf vorzuhaltende 

Personen bezieht: Wie kann mit nur einer Person die 

Annahme aller eingehenden Einsätze innerhalb von 

60 Sekunden sichergestellt werden, insbesondere im 

Hinblick auf gesetzliche Pausenzeiten und Anforde-

rungen an Bildschirmarbeitsplätze? 

(Tabelle 5) 

(Texts siehe dort) 

von 60 Sekunden ist hinfällig (siehe Antwort auf Bewerberfra-

gen Nr. 43 und Nr. 45) 

 

66 Teilfrage 66 a): 

Gehen wir recht in der Annahme, dass der Systemlie-

ferant verpflichtet ist, dem Standortbetreiber die für 

ihn erforderlichen QM-Zahlen sowie die Zahlen für 

das Notfallregister zur Erfüllung der Leistungsbe-

schreibung zur Verfügung zu stellen?  

Teilfrage 66 b): 

Ist eine eigene vertragliche Grundlage zwischen 

Standortbetreiber und Systemlieferant vorgesehen, 

um die Sicherstellung der Bereitstellung dieser not-

wendigen Daten zu gewährleisten?  

Teilfrage 66 c): 

 Wie erfolgt gemäß Art. 55 BayRDG die Lieferung der 

Daten zum Notfallregister durch den Standortbetrei-

ber?  

Wie ist sichergestellt, dass der Standortbetreiber die 

Daten gemäß den Vorgaben liefern kann? 

Verhältnis Systemlieferant und 

Standortbetreiber 

 

Leistungsbeschreibung (allgemein) 

Entfällt Teilfrage 66 a): 

Der Systemlieferant ist verpflichtet, die genannten Daten zur 

Verfügung zu stellen. 

 

Teilfrage 66 b): 

Es ist keine eigene vertragliche Grundlage zwischen Stand-

ortbetreiber und Systemlieferant vorgesehen. 

 

Teilfrage 66 c): 

 Der TNA-Systemlieferant ist mit der anforderungsgerechten 

Implementierung des Datenexports aus der zentralen medizi-

nischen Dokumentation des TNA-Systems und der Übertra-

gung an das Notfallregister beauftragt. Der TNA-Standortbe-

treiber bedient sich dieser Funktionalität zur Erfüllung seiner 

Lieferverpflichtung nach Art. 55 BayRDG.  

 

Die Verantwortung für die fachlich-inhaltliche Qualität der zu 

übertragenden Daten (medizinische Dokumentation) trägt der 

TNA-Standortbetreiber. 
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67 Gehen wir recht in der Annahme, dass Sicherheits-

karten und MKK-Karten für eine TETRA-Anbindung 

am Standort zur Alarmierung der Einsatzmittel erfor-

derlich sind und vom Standortbetreiber beschafft wer-

den müssen? Wie hoch sind die hierfür anfallenden 

Kosten? 

Sicherheitskarten und MKK-Kar-

ten für eine TETRA-Anbindung 

 

Leistungsbeschreibung (allgemein) 

Entfällt Wir bestätigen Ihre Annahme nicht. Es ist am TNA-Standort 

Nord keine TETRA-Anbindung vorgesehen. 

68 Wie stellt der Standortbetreiber die Schnittstelle zur 

ZAST gemäß § 34 Absatz 1 Satz 2 und Satz 4 AV-

BayRDG sicher? 

Schnittstelle ZAST 

 

Leistungsbeschreibung (allgemein) 

Entfällt Seitens des Konzessionsgebers existiert keine Vorgabe zu ei-

ner Datenschnittstelle zur ZAST. Die für die Abrechnung not-

wendigen Einsatznummern wurden seitens der ZAST in das 

Dokumentationssystem der RTW eingepflegt, hierüber ist die 

Zuordnung gegeben. 

69 Gehen wir recht in der Annahme, dass aufgrund der 

Aufbauorganisation ab Zuschlagserteilung für den 

Standort eine ärztliche Leitung sowie eine Standort-

leitung vorzuhalten sind und diese zur Sicherstellung 

des Betriebs in Vollzeit angestellt sein müssen? 

Gehen wir recht in der Annahme, dass ärztliche Lei-

tung und Standortleitung auch außerhalb der Ge-

schäftszeiten aufgrund operativer Entscheidungsfin-

dungen, etwa bei Systemabbrüchen oder in der Kom-

munikation mit Systemstelle und Systemlieferant, er-

reichbar sein müssen und deshalb zwingend eine 

Stellvertretung erforderlich ist? 

Personalvorhalt ab Zuschlagser-

teilung 

 

Leistungsbeschreibung (allgemein) 

Entfällt Die Leistungsbeschreibung sieht vor, dass der Standortbetrei-

ber eine Aufbauorganisation mit ärztlicher Leitung und 

Standortleitung sicherstellt. Die konkrete Ausgestaltung, ein-

schließlich der Frage, ob diese Funktionen in Vollzeit wahrge-

nommen werden, obliegt grundsätzlich dem Standortbetrei-

ber. Maßgeblich ist, dass die Organisation den Betrieb des 

TNA-Standortes gemäß den Anforderungen der Leistungsbe-

schreibung gewährleistet. 

70 Gehen wir recht in der Annahme, dass die eingesetz-

ten Telenotärztinnen und Telenotärzte neben der Er-

füllung der jeweiligen fachlichen Qualifikationen flie-

ßend Deutsch in Wort und Schrift beherrschen 

Sprachkenntnisse der TNA 

 

Leistungsbeschreibung (allgemein) 

Entfällt Ja, Ihre Annahme ist zutreffend. Für die ärztliche Berufsaus-

übung in Bayern, sowohl im Rahmen einer Approbation als 

auch einer Berufserlaubnis gemäß § 10 Bundesärzteordnung, 

ist der Nachweis eines allgemeinen Sprachniveaus von 
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müssen? Wir bitten um eine genaue Angabe des er-

forderlichen Sprachlevels. 

mindestens B2 sowie einer bestandenen medizinischen 

Fachsprachprüfung auf C1-Niveau erforderlich. 

 

Die Fachsprachprüfung wird in Bayern durch die Bayerische 

Landesärztekammer durchgeführt und ist verbindlicher Be-

standteil des Berufszulassungsverfahrens. 

 

71 Gehen wir recht in der Annahme, dass die Generie-

rung und Weiterleitung von Strukturdaten für den Jah-

resreport des INM nicht zu den Aufgaben des Stand-

ortbetreibers gehören? 

Strukturdaten für den Jahresre-

port des INM 

 

Leistungsbeschreibung (allgemein) 

Entfällt Wir bestätigen Ihre Annahme. 

72 Gehen wir recht in der Annahme, dass dem Telenot-

arzt Arbeitsplatz eine (digitale) Übersicht der stationä-

ren Versorgungsstruktur im Versorgungsgebiet zur 

Verfügung gestellt wird? Diese Übersicht sollte Ver-

sorgungsrichtung, Versorgungsstufe und die aktuell 

verfügbare Versorgungskapazität enthalten. Bei-

spielsweise könnte hierfür die Strukturdatenbank der 

ÄLRD Bayern kostenfrei zur Verfügung gestellt wer-

den. 

Übersicht der stationären Versor-

gungsstruktur  

 

Leistungsbeschreibung (allgemein) 

Entfällt Nach aktuellem Stand ist dies nicht der Fall. Die Möglichkeit 

der Zurverfügungstellung wird zu einem späteren Zeitpunkt 

noch geprüft. Für die Angebotskalkulation ist allerdings davon 

auszugehen, dass die Übersicht nicht zur Verfügung gestellt 

wird. 

 

73 „Weniger als zehn Tage vor Ablauf der Angebotsfrist 

angeforderte Auskünfte gelten regelmäßig als nicht 

mehr rechtzeitig und werden vom Auftraggeber aus 

Gründen der Gleichbehandlung grundsätzlich nicht 

mehr beantwortet.“ 

Gilt dies auch für kalkulationsrelevante Bieterfragen, 

und wenn ja, wie rechtfertigt sich dies – insbesondere 

Frist für Bewerberfragen 

 

Ziffer 6 lit. a) der Bewerbungsbedin-

gungen 

(zweiter Satz) 

  

Entfällt Der Konzessionsgeber ist sich darüber bewusst, dass er be-

stimmte Bewerberfragen, wenn diese kalkulationsrelevante 

Umstände betreffen, nicht allein mit dem Verweis auf eine ab-

gelaufene Frist für Bewerberfragen unbeantwortet lassen 

kann. Deshalb ist Ziffer 6 lit. a) der Bewerbungsbedingungen 

(dort zweiter Satz und ebenso in der wortgleichen Regelung 

in Ziffer 9 Abs. 3 S. 3 der Bewerbungsbedingungen) auch 
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Text 

Antwort auf die Bewerberfrage 

im Hinblick auf die dazu ergangene umfassende 

vergaberechtliche Rechtsprechung? 

„Weniger als zehn Tage vor Ablauf 

der Angebotsfrist angeforderte Aus-

künfte gelten regelmäßig als nicht 

mehr rechtzeitig und werden vom 

Auftraggeber aus Gründen der 

Gleichbehandlung grundsätzlich 

nicht mehr beantwortet.“ 

geregelt, dass eine Beantwortung nach Fristablauf „grund-

sätzlich“ nicht mehr erfolgt.  

 

Voraussetzung für eine Beantwortung bleibt aber auch in die-

sem Fall, dass die Fragen einen Bezug zum Auswahlverfah-

ren haben und dass dem Konzessionsgeber die nachgefrag-

ten Informationen vorliegen bzw. von ihm in zumutbarer 

Weise beschafft werden können (vgl. Beschluss der VK Süd-

bayern vom 24.07.2018, Az. Z3-3-3194-1-11-04/18, dort Zif-

fer II.2.3 – siehe auch Ziffer 9 Abs. 3 S. 2 der Bewerbungsbe-

dingungen). 

74 „Der Konzessionsgeber behält sich vor, eine Kalkula-

tion bzw. Aufschlüsselung der Kosten vom Bewerber 

bzw. von der Bewerbergemeinschaft nachzufordern 

und weitere Aufklärung zu verlangen.“ 

Unter welchen Voraussetzungen und mit welchem 

Ziel erfolgt eine Nachforderung bzw. Aufklärung? 

Welche Schlüsse will der Konzessionsgeber aus der 

Nachforderung bzw. Aufklärung ziehen? 

Aufklärung der Kalkulation 

 

Ziffer 7 lit. d) der Bewerbungsbedin-

gungen 

(sechster Absatz) 

  

„Eine genauere Aufschlüsselung der 

Einzelkosten kann durch den Bewer-

ber bzw. die Bewerbergemeinschaft 

optional auf einem gesonderten Blatt 

erfolgen. Der Konzessionsgeber be-

hält sich vor, eine Kalkulation bzw. 

Aufschlüsselung der Kosten vom Be-

werber bzw. von der Bewerberge-

meinschaft nachzufordern und wei-

tere Aufklärung zu verlangen.“ 

Entfällt Eine Aufklärung erfolgt, sobald Anhaltspunkte dafür vorliegen, 

dass der in der dritten Spalte zitierte Ausschlussgrund vorlie-

gen könnte. Die Aufklärung erfolgt in diesem Fall mit dem Ziel 

festzustellen, ob dieser Ausschlussgrund tatsächlich vorliegt. 
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Nr. Bewerberfrage Betreff, Fundstelle und Text Ggf. geänderter 

Text 

Antwort auf die Bewerberfrage 

 

Ziffer 11 lit. a) der Bewerbungsbedin-

gungen (dritter Absatz) 

 

„Vom Auswahlverfahren ausge-

schlossen werden  

(…) 

• Angebote, in denen die 

Einzelkosten nicht zutreffend bei den 

betreffenden Kostenkategorien an-

gegeben werden (das gilt insbeson-

dere, aber nicht nur, wenn Einzelkos-

ten im Wege einer Mischkalkulation 

auf andere Kostenkategorien umge-

legt werden)“ 

75 „Zu beachten ist, dass die im Kostenblatt (siehe dort 

Zeilen 2 bis 8 - TNA-Vorhaltestunden) und die in Zif-

fern 2.4.6 und 2.4.7 der Leistungsbeschreibung gen-

nannten Kalkulationsgrundlagen zum Zwecke der 

Wertung ermittelt wurden. Mit der Angabe dieser Kal-

kulationsgrundlagen sind keinerlei Zusagen hinsicht-

lich der zu erwartenden Vorhaltezeiten getroffen. Die 

besagten Kalkulationsgrundlagen stellen insbeson-

dere keine Garantie künftiger TNA-Vorhaltestunden 

dar. Bei der Angebotskalkulation sind diese Zahlen 

für die Sicherstellung vergleichbarer Angebote hinge-

gen zwingend zugrunde zu legen. “ 

Kalkulationsgrundlagen 

 

Ziffer 7 lit. d) der Bewerbungsbedin-

gungen 

(neunter Absatz) 

  

„Zu beachten ist, dass die im Kosten-

blatt (siehe dort Zeilen 2 bis 8 - TNA-

Vorhaltestunden) und die in Ziffern 

2.4.6 und 2.4.7 der Leistungsbe-

schreibung gennannten Kalkulations-

grundlagen zum Zwecke der 

Entfällt Die TNA-Vorhaltestunden im Kostenblatt basieren auf den 

Zahlen, die auch in der Tabelle 5 der Leistungsbeschreibung 

wiedergegeben sind. Diese Zahlen wiederum sind den abge-

stimmten Planungsgrundlagen entnommen, also dem Grund-

konzept, das der Einführung des „Telenotarzt Bayern“ zu-

grunde liegt und für alle Standorte in Bayern entwickelt wurde. 

Diese Zahlen sind für die Kalkulation der Bewerber verbind-

lich und dienen der Sicherstellung einer einheitlichen Kalkula-

tionsbasis und der Vergleichbarkeit der Angebote.  

 

Eine Überarbeitung der Tabelle 5 ist nicht vorgesehen. Der 

Betrieb am TNA-Standort Ost befindet sich aktuell noch im 
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Nr. Bewerberfrage Betreff, Fundstelle und Text Ggf. geänderter 

Text 

Antwort auf die Bewerberfrage 

Dazu stellen sich nachfolgende Fragen: 

Die TNA-Vorhaltestunden aus dem Kostenblatt stam-

men aus Tabelle 5 der Leistungsbeschreibung? 

Für die tatsächliche Leistungserbringung sowie die 

Darstellung in den Konzepten ist es von absoluter 

Wichtigkeit, dass realistische Zahlen, die ohne Weite-

res aus dem bisherigen Betrieb des Standortes Ost 

dem Konzessionsgeber oder zumindest den sonsti-

gen Projektbeteiligten vorliegen müssen, vorgegeben 

werden. Wir bitten daher um eine Überarbeitung der 

Tabelle 5 sowie der TNA- Vorhaltestunden, da an-

sonsten eine verbindliche Personalplanung, wie es u. 

a. in den Konzepten gefordert ist, nicht möglich ist. 

Wer trägt die Kosten bei einer Erhöhung der Einsatz-

zahlen und der dabei resultierenden Erhöhung der 

TNA-Vorhaltestunden? Wie ist dies bei den Entgelt-

verhandlungen zu berücksichtigen? 

Wertung ermittelt wurden. Mit der An-

gabe dieser Kalkulationsgrundlagen 

sind keinerlei Zusagen hinsichtlich 

der zu erwartenden Vorhaltezeiten 

getroffen. Die besagten Kalkulations-

grundlagen stellen insbesondere 

keine Garantie künftiger TNA-Vorhal-

testunden dar. Bei der Angebotskal-

kulation sind diese Zahlen für die Si-

cherstellung vergleichbarer Ange-

bote hingegen zwingend zugrunde zu 

legen.“ 

Aufwuchs. Die Anpassung der Werte aus den abgestimmten 

Planungsgrundlagen (also dem bayernweiten Grundkonzept 

für den „Telenotarzt Bayern“) kann erst erfolgen, sobald 

hierzu belastbare Zahlen vorliegen. Dies ist für die Dauer des 

Aufwuchses des TNA-Standortes Ost nicht der Fall.     

 

Wenn die tatsächlichen TNA-Vorhaltestunden aufgrund ab-

weichender Einsatzzahlen von den kalkulierten TNA-Vorhal-

testunden abweichen, sind für die Entgeltverhandlungen die 

tatsächlichen TNA-Vorhaltestunden maßgeblich. 

 

76 Es wird darauf hingewiesen, dass es ein Sonderkün-

digungsrecht des Konzessionsgebers gibt, wenn die 

Kostenkalkulation nicht zugrunde gelegt wird. Gleich-

zeitig wird darauf hingewiesen, dass der Entgeltab-

schluss erheblich unter der Angebotskalkulation lie-

gen kann. Defizitausgleichsansprüche werden aus-

geschlossen. Wie rechtfertigt sich dieses Ungleichge-

wicht, dass dem Konzessionsnehmer hierbei ein Son-

derkündigungsrecht verwehrt bleibt, insbesondere im 

Lichte des § 313 BGB? 

Kostenangaben – Sonderkündi-

gungsrecht 

 

Ziffer 7 lit. d) der Bewerbungsbedin-

gungen 

(vorletzter Absatz) 

  

„Die im Angebot angegebenen Kos-

ten werden daher nicht Bestandteil 

des Vertrages mit dem 

Entfällt Der Konzessionsgeber muss nach Maßgabe von Art. 13 Abs. 

3 Abs. 5 BayRDG im Rahmen des Auswahlverfahrens eine 

wirtschaftliche Leistungserbringung gewährleisten. Das kann 

er nur, wenn die Kostenangaben aus dem Angebot auch für 

die Vertragsdurchführung Verbindlichkeit behalten und sich 

der Bewerber hieran gebunden hält. Wenn der Bewerber / Be-

treiber sich hingegen weigern sollte, in den Entgeltverhand-

lungen mit den Sozialversicherungsträgern die Kostenkalku-

lation aus seinem Angebot zugrunde zu legen, wird damit das 
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Nr. Bewerberfrage Betreff, Fundstelle und Text Ggf. geänderter 

Text 

Antwort auf die Bewerberfrage 

Konzessionsgeber. Der Auftragneh-

mer hat allerdings in den Entgeltver-

handlungen mit den Sozialversiche-

rungsträgern die Kostenkalkulation 

aus seinem Angebot zugrunde zu le-

gen; bei Nichteinhaltung steht dem 

Konzessionsgeber ein Sonderkündi-

gungsrecht des Vertrages zu. Umge-

kehrt besteht kein Anspruch auf ei-

nen Entgeltabschluss in Höhe der 

Kostenkalkulation des hier abgege-

benen Angebotes. Allerdings haben 

sich die Kostenträger dazu bereit er-

klärt, sich im Rahmen der Entgeltver-

handlungen an die Preiskalkulation in 

dem angegebenen Angebot als Ver-

handlungsgrundlage gebunden zu 

halten. Es wird ausdrücklich darauf 

hingewiesen, dass der Entgeltab-

schluss erheblich unter der Ange-

botskalkulation liegen kann. Defizit-

ausgleichsansprüche gegen den 

Konzessionsgeber bestehen nicht.“ 

Ergebnis des Auswahlverfahrens konterkariert, was ein Son-

derkündigungsrecht rechtfertigt. 

 

Das Verhalten der Sozialversicherungsträger sowie die Aus-

gestaltung der Finanzierung des Rettungsdienstes im Wege 

des Konzessionsmodells durch den Gesetzgeber (siehe etwa 

Art. 13 Abs. 1 S. 1 BayRDG) sind dem Konzessionsgeber hin-

gegen nicht zurechenbar. Eine Sonderkündigung des Vertra-

ges in dem Fall der Nichtanerkennung der Kostenkalkulation 

durch die Sozialversicherungsträger ist nicht gerechtfertigt 

und deshalb vertraglich auch nicht vorgesehen. 

 

Allerdings ist nochmals (siehe bereits Ziffer 7 lit. d) der Bewer-

bungsbedingungen, vorletzter Absatz, S. 4) darauf hinzuwei-

sen, dass sich die Kostenträger im Vorfeld des vorliegenden 

Auswahlverfahrens dazu verpflichtet haben, sich im Rahmen 

der Entgeltverhandlungen an die Preiskalkulation in dem an-

gegebenen Angebot als Verhandlungsgrundlage gebunden 

zu halten. Zudem wird darauf hingewiesen, dass im Fall einer 

Nichtanerkennung der Kostenkalkulation durch die Sozialver-

sicherungsträger die Möglichkeit eines Schiedsverfahrens 

nach Art. 34 Abs. 6 besteht.  

77 „Mit der Antwort soll ersichtlich werden, auf Basis wel-

cher Aufgabe der Ablauforganisation die Notwendig-

keit der jeweiligen Rolle beruht.“  

 

Konzept zur Organisationsent-

wicklung – Inhalt / Fragen  

 

Entfällt Der Bewerber soll in seinem Konzept nicht nur die Rollen 

benennen, sondern auch darstellen, warum diese Rollen er-

forderlich sind. Die Darstellung soll sich dabei auf die kon-

kreten Aufgaben der Ablauforganisation stützen, die in der 
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Antwort auf die Bewerberfrage 

Was ist mit dieser Formulierung gemeint? Ziffer 7 lit. e) bb) (c) Punkt 2) der Be-

werbungsbedingungen 

 

„Welche Rollen sind aus Sicht des 

Bewerbers innerhalb der Organisa-

tion erforderlich, um die geforderten 

Leistungen zu erbringen? (Mit der 

Antwort soll ersichtlich werden, auf 

Basis welcher Aufgabe der Ablaufor-

ganisation die Notwendigkeit der je-

weiligen Rolle beruht.)“ 

Leistungsbeschreibung unter Ziffer 2.2 gefordert sind. Ziel 

ist, dass die Organisationsstruktur für den Leser des Kon-

zeptes nachvollziehbar und plausibel wird. 

78 Wie ist „vollständig “ zu verstehen? Personalkonzept – Inhalt / Fragen  

 

Ziffer 7 lit. e) bb) (d) Punkt 4) der Be-

werbungsbedingungen 

 

„Sofern der Bewerber selbst durch ei-

genes Personal über die einzuset-

zenden TNA bei Vertragsschluss be-

reits in ausreichender Anzahl voll-

ständig verfügt (siehe Zuschlagskri-

terium 2): Wie sieht der vorhandene 

Personalpool konkret aus? (Die dies-

bezüglichen Erläuterungen müssen 

nachprüfbar machen, ob die einzu-

setzenden TNA bei Vertragsschluss 

Entfällt Siehe hierzu unten die Antworten auf die Bewerberfragen Nr. 

95 und 96.    



 
 

 
ZRF Würzburg I Auswahlverfahren TNA-Standortbetreiber I Bekanntmachung vom 30.09.2025, OJ S 187/2025 

Bewerberinformation  
60 

Nr. Bewerberfrage Betreff, Fundstelle und Text Ggf. geänderter 

Text 

Antwort auf die Bewerberfrage 

tatsächlich bereits in ausreichender 

Anzahl vollständig vorhanden sind.)“ 

 

79 Wie ist „vollständig “ zu verstehen? Personalkonzept – Inhalt / Fragen  

 

Ziffer 7 lit. e) bb) (d) Punkt 5) der Be-

werbungsbedingungen 

 

„Sofern das Personal ganz oder teil-

weise von einem leistungsfähigen 

Kooperationspartner oder anderen 

leistungsfähigen Dritten bereitgestellt 

wird (siehe Zuschlagskriterium 2): 

Um welchen Kooperationspartner / 

Dritten handelt es sich? Wie sieht die 

Kooperation / Zusammenarbeit mit 

dem Kooperationspartner / Dritten 

konkret aus? Wie wird dabei konkret 

sichergestellt, dass die einzusetzen-

den TNA bei Vertragsschluss bereits 

vollständig in ausreichender Anzahl 

zur Verfügung stehen?  (Die diesbe-

züglichen Erläuterungen müssen 

nachprüfbar machen, ob die einzu-

setzenden TNA bei Vertragsschluss 

tatsächlich bereits in ausreichender 

Anzahl vollständig vorhanden sind.)“ 

Entfällt Siehe hierzu unten die Antworten auf die Bewerberfragen Nr. 

95 und 96.    
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Text 

Antwort auf die Bewerberfrage 

80 „Eine Aufklärung der Konzepte oder die Nachforde-

rung fehlender Angaben in den Konzepten erfolgt 

nicht, sofern die betreffenden Inhalte bzw. Angaben 

die Bewertung des Angebotes anhand der Zuschlags-

kriterien betreffen (siehe dazu auch Ziffer 11 lit. a)).“ 

 

Weshalb erfolgt keine Aufklärung bei Unklarheiten? 

Hinweise zur Konzepterstellung – 

keine Aufklärung / Nachforderung  

 

Ziffer 7 lit. e) bb) (e) der Bewerbungs-

bedingungen (zweiter Absatz) 

 

„Es ist darauf zu achten, dass in den 

Konzepten alle geforderten Angaben 

gemacht werden. Insbesondere ist 

darauf zu gewährleisten, dass das 

Konzept wertungsfähige Aussagen 

zu allen oben genannten Fragen und 

(sofern einschlägig) zu allen definier-

ten Zielen und zu allen abgegebenen 

Leistungsversprechen enthält. Feh-

lende Angaben in den Konzepten 

können dazu führen, dass das Ange-

bot in einzelnen Zuschlagskriterien 

schlechter zu bewerten oder nach 

Maßgabe der Ausschlusskriterien A 

und / oder B auszuschließen ist. Eine 

Aufklärung der Konzepte oder die 

Nachforderung fehlender Angaben in 

den Konzepten erfolgt nicht, sofern 

die betreffenden Inhalte bzw. Anga-

ben die Bewertung des Angebotes 

anhand der Zuschlagskriterien 

Entfällt Diese Vorgabe dient der Transparenz des Verfahrens. Der 

Konzessionsgeber hat sich dabei an dem Rechtsgedanken 

des § 56 Abs. 3 S. 1 VgV orientiert. Dieser gilt zwar explizit 

nur für Nachforderungen. Gleichwohl lässt sich der Rechtsge-

danke aus § 56 Abs. 3 S. 1 VgV (keine Verbesserung des 

Angebotes) auch auf den Fall der Aufklärung übertragen. 

 

Wir weisen allerdings darauf hin, dass eine Aufklärung der 

Konzepte oder die Nachforderung fehlender Angaben in den 

Konzepten nur dann nicht erfolgt, sofern die betreffenden In-

halte bzw. Angaben die Bewertung des Angebotes anhand 

der Zuschlagskriterien (siehe Ziffer 11 lit. d) bb) (b) der Be-

werbungsbedingungen) betreffen. Eine Aufklärung der Kon-

zepte oder die Nachforderung fehlender Angaben in den Kon-

zepten ist hingegen grundsätzlich möglich, sofern die betref-

fenden Inhalte bzw. Angaben die Bewertung des Angebotes 

anhand der Ausschlusskriterien (siehe Ziffer 11 lit. d) bb) (a) 

der Bewerbungsbedingungen) betreffen. 
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Text 

Antwort auf die Bewerberfrage 

betreffen (siehe dazu auch Ziffer 11 

lit. a).“ 

81 Sie schreiben: „Das Konzept Notfallrettung (Telenot-

arzt) soll im Umfang grundsätzlich 30 DIN A4- Seiten 

nicht überschreiten.“ 

 

Was heißt „grundsätzlich“, und wie wirkt sich ein 

Überschreiten bzw. Abweichen bei der Angebotswer-

tung aus? 

Welcher Umfang ist maximal erlaubt? 

Welches Format darf genutzt werden? Insbesondere 

erbitten wir Vorgaben zu Schriftgröße, Schriftart, Zei-

lenabstand und Rändern (links, rechts, oben, unten). 

Zählen Anlagen zum Konzept zum Seitenumfang, 

oder können diese unabhängig von einer bestehen-

den Seitenhöchstzahl angehängt werden? 

Wie stellen Sie die Vergleichbarkeit der Angebote si-

cher, wenn diese Vorgabe nur eine Empfehlung und 

keine zwingende Vorgabe ist? 

Konzeptumfang  

 

Ziffer 7 lit. e) bb) (e) der Bewerbungs-

bedingungen (letzter Absatz) 

 

„Das Konzept Notfallrettung (Teleno-

tarzt) soll im Umfang grundsätzlich 

30 DIN A4 Seiten nicht überschrei-

ten.“ 

Entfällt Der Konzessionsgeber hat in diesem Zusammenhang den 

Begriff „sollen“ mit Bedacht gewählt. Die Vorgabe der Seiten-

zahl (maximal 30) ist also nicht im Sinne einer strikten Vor-

gabe zu verstehen. Es werden mithin auch Konzeptangaben 

bewertet, die über diese Vorgabe hinausgehen. Zudem zäh-

len Anlagen zum Konzept bei der Seitenzahl nicht mit. 

 

Gleichwohl werden Bieter dringend darum gebeten, diese 

Vorgabe nach Möglichkeit einzuhalten und den vorgegebe-

nen Umfang nicht oder zumindest nur in geringem Umfang zu 

überschreiten. Insbesondere im Fall einer signifikanten Über-

schreitung dieser Vorgaben kann der Konzessionsgeber nicht 

sicher gewährleisten, dass alle Konzeptangaben bei der Kon-

zeptbewertung eingehend gewürdigt werden können.  

82 Sie schreiben: „Fragen und Hinweise aus dem Be-

werberkreis sowie die Auskünfte des Auftraggebers 

dazu werden allen Bewerbern / Bewerbergemein-

schaften in anonymisierter Form zur Verfügung ge-

stellt, sofern und soweit diese wichtigen Aufklärungen 

über die geforderte Leistung oder die Grundlagen der 

Preisermittlung enthalten.“ 

Bewerberfragen – Mitteilung an 

alle Bewerber 

 

Ziffer 9 der Bewerbungsbedingungen 

(letzter Absatz) – alt 

 

„Fragen und Hinweise aus dem Be-

werberkreis sowie die Auskünfte des 

Ziffer 9 der Bewer-

bungsbedingungen 

(letzter Absatz) – 

neu: 

 

Fragen und Hin-

weise aus dem Be-

werberkreis sowie 

Die fragliche Vorgabe in Ziffer 9 der Bewerbungsbedingungen 

(letzter Absatz) wird anlässlich der Frage sowie der dort zitier-

ten Rechtsprechung korrigiert (siehe vierte Spalte).  
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Text 

Antwort auf die Bewerberfrage 

Weshalb erfolgt diese Einschränkung? Wie definieren 

Sie „wichtig“? Siehe dazu VK Sachsen, Beschluss 

vom 21.01.2025 – 1/SVK/022-24, sowie VK Nordbay-

ern, Beschluss vom 11.09.2024 – RMF-SG21-3194-

9-18. 

Auftraggebers dazu werden allen Be-

werbern / Bewerbergemeinschaften 

in anonymisierter Form zur Verfü-

gung gestellt, sofern und soweit 

diese wichtigen Aufklärungen über 

die geforderte Leistung oder die 

Grundlagen der Preisermittlung ent-

halten.“ 

die Auskünfte des 

Auftraggebers dazu 

werden allen Bewer-

bern / Bewerberge-

meinschaften in ano-

nymisierter Form zur 

Verfügung gestellt, 

außer wenn es sich 

bei der betreffenden 

Auskunft nicht um 

eine sachdienliche 

zusätzliche Informa-

tion handelt (vgl. VK 

Sachsen, Beschluss 

vom 21.01.2025 – 

1/SVK/022-24).“ 

83 „Eigenerklärung zu Referenzen (siehe Anlage 7 der 

Auswahlunterlagen). Die Angaben sind in dem Form-

blatt ‚Eigenerklärung zu Referenzen‘ (Anlage 8).“ 

Gehen wir recht in der Annahme, dass es sich hierbei 

um einen redaktionellen Fehler handelt und Anlage 7 

gemeint ist? 

Eigenerklärung zu Referenzen – 

Anlage 7 

 

Ziffer 11 lit. b) Punkt 3) der Bewer-

bungsbedingungen (letzter Absatz) – 

alt: 

 

„Eigenerklärung zu Referenzen 

(siehe Anlage 7 der Auswahlunterla-

gen). Die Angaben sind in dem Form-

blatt „Eigenerklärung zu Referenzen“ 

Ziffer 11 lit. b) Punkt 

3) der Bewerbungs-

bedingungen (letzter 

Absatz) – neu: 

 

„Eigenerklärung zu 

Referenzen (siehe 

Anlage 7 der Aus-

wahlunterlagen). Die 

Angaben sind in dem 

Formblatt 

Ja, das ist richtig. Wir haben das redaktionelle Versehen kor-

rigiert (siehe vierte Spalte).  
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Nr. Bewerberfrage Betreff, Fundstelle und Text Ggf. geänderter 

Text 

Antwort auf die Bewerberfrage 

(Anlage 8) zu machen, wobei das 

Formblatt für jede Referenz vollstän-

dig auszufüllen ist.“ 

„Eigenerklärung zu 

Referenzen“ (Anlage 

7) zu machen, wobei 

das Formblatt für 

jede Referenz voll-

ständig auszufüllen 

ist.“ 

84 Gehen wir recht in der Annahme, dass die Angebots-

gesamtkosten (Wertungssumme) kein Betriebs- oder 

Geschäftsgeheimnis darstellen, da sie sich aus einer 

Vielzahl von Einzelpositionen zusammensetzen und 

somit keine Einblicke in die Preisgestaltung und Kal-

kulation erlauben? 

Angebotsgesamtkosten (Wer-

tungssumme) – Betriebs- oder Ge-

schäftsgeheimnis 

 

Bewerbungsbedingungen (allge-

mein) 

Entfällt Nein, auch bei den Angebotsgesamtkosten / der Wertungs-

summe eines Bewerbers handelt es sich nach Auffassung 

des Konzessionsgebers um Betriebs- bzw. Geschäftsgeheim-

nisse. Dem Konzessionsgeber ist auch keine Stellungnahme 

aus der Rechtsprechung oder aus dem Schrifttum bekannt, 

wonach Angebotsgesamtkosten / die Wertungssumme nicht 

als Betriebs- bzw. Geschäftsgeheimnisse einzuordnen seien. 

 

Betriebs- bzw. Geschäftsgeheimnisse sind nach Art. 12, 14 

GG grundrechtlich geschützt (vgl. Steck, in: Ziekow/Völlink, 

Vergaberecht, § 165 GWB Rn. 7 m.w.N.). Diese grundrechtli-

chen Garantien gelten unabhängig von dem jeweiligen Ver-

fahren, also auch in einem Auswahlverfahren nach BayRDG. 

Anders als in § 14 Abs. 3 VOB/A für den Bereich der Bau-

vergaben gibt es vorliegend auch keine (explizite) Ausnahme-

bestimmung, die eine Offenlegung der Angebotskosten zulas-

sen würde. 

85 Gehen wir recht in der Annahme, dass bei einem et-

waigen verwaltungsgerichtlichen Verfahren kein 

Interimsbetrieb bei einem etwai-

gen verwaltungsgerichtlichen Ver-

fahren 

Entfällt Aktuell ist nicht geplant, im Fall eines etwaigen Verwaltungs-

gerichtsverfahrens einen Interimsbetrieb zu beauftragen. Al-

lerdings kann der Konzessionsgeber diese Frage nicht für alle 
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Nr. Bewerberfrage Betreff, Fundstelle und Text Ggf. geänderter 

Text 

Antwort auf die Bewerberfrage 

Interimsbetrieb stattfinden wird, sondern der Zu-

schlag erst nach rechtskräftiger Entscheidung erteilt 

wird? 

 

Bewerbungsbedingungen (allge-

mein) 

Zukunft abschließend beantworten. Insbesondere kommt es 

darauf an, wie lange sich etwaige Gerichtsverfahren hinzie-

hen werden.  

86 Sie gehen von der Einschlägigkeit der Bereichsaus-

nahme in § 107 Abs. 1 Nr. 4 GWB aus. Gleichzeitig 

verweisen Sie in Ihren Bedingungen auf eine Vielzahl 

von (vergabe)-rechtlichen Vorschriften. 

Bitte stellen Sie klar,  

- welche vergaberechtlichen Vorschriften Sie in 

dieses Verfahren miteinbeziehen wollen, 

- ob die in den Bewerbungsbedingungen benann-

ten Vorschriften abschließend sind, 

- ob Sie die hierzu ergangene vergabe-rechtliche 

Rechtsprechung anerkennen und sich an diese 

binden. 

Einbeziehung vergaberechtlicher 

Bestimmungen 

 

Ziffer 2 der Bewerbungsbedingungen 

 

„Das vorliegende Auswahlverfahren 

unterliegt allein den verwaltungs-

rechtlichen Bestimmungen, insbe-

sondere denjenigen aus Art. 2 Abs. 

14, Art. 13 und 14 BayRDG sowie 

den einschlägigen Bestimmungen 

des Bayerischen Verwaltungsverfah-

rensgesetzes (BayVwVfG). Die Best-

immungen der §§ 97 ff., 148 ff. des 

Gesetzes gegen Wettbewerbsbe-

schränkungen (GWB) sowie der Kon-

zessionsvergabeverordnung 

(KonzVgV) finden nach des § 107 

Abs. 1 Nr. 4 GWB keine Anwendung.  

 

(…) Das Auswahlverfahren ist viel-

mehr ausschließlich verwaltungs-

rechtlich ausgestaltet (vgl. BayVGH, 

Beschluss vom 26.07.2024 – 12 CE 

Entfällt Das vorliegende Auswahlverfahren unterliegt allein den ver-

waltungsrechtlichen Bestimmungen, insbesondere denjeni-

gen aus Art. 2 Abs. 14, Art. 13 und 14 BayRDG sowie den 

einschlägigen Bestimmungen des Bayerischen Verwaltungs-

verfahrensgesetzes (BayVwVfG). Die Bestimmungen der §§ 

97 ff., 148 ff. des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkun-

gen (GWB) sowie der Konzessionsvergabeverordnung 

(KonzVgV) finden nach des § 107 Abs. 1 Nr. 4 GWB keine 

Anwendung (siehe dazu näher Ziffer 2 der Bewerbungsbedin-

gungen). 

 

Gleichwohl können die vergaberechtlichen Bestimmungen 

mitunter für die Auslegung der vorliegend einschlägigen ver-

waltungsrechtlichen Vorschriften maßgeblich sein. Gleiches 

kann für die zu diesen vergaberechtlichen Vorschriften ergan-

gene Rechtsprechung gelten. 

 

Dies ändert aber nichts daran, dass diese vergaberechtlichen 

Vorschriften nicht unmittelbar gelten und vom Konzessions-

geber auch nicht in das Verfahren konstitutiv einbezogen wer-

den. Ausnahme von diesem Grundsatz sind folgende ab-

schließenden Ausnahmen: 
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Text 

Antwort auf die Bewerberfrage 

24.1035, Rn. 22 für eine Konzession 

nach Art. 13 Abs. 1 BayRDG).“ 

- § 18 KonzVgV (siehe Ziffer 9 der Bewerbungsbe-

dingungen) 

- §§ 123 ff. GWB (siehe Ziffer 11 lit. b) der Bewer-

bungsbedingungen u.a.) 

- § 60 VgV (siehe Ziffer 11 lit. c) der Bewerbungsbe-

dingungen)  

87 Auf welchen Link bezieht sich die Angabe? Inbetriebnahmehandbuch – Ver-

weise 

 

Ziffer 3.2 Inbetriebnahmehandbuch 

 

„3.2 Link auf das System 

<Link auf Incident-Managementsys-

tem>“ 

Entfällt Das Inbetriebnahmehandbuch ist ein fortzuschreibendes Do-

kument, welches nach Zuschlagserteilung und über den ge-

samten Rollout weiterzuführen ist. Die Links dienen aktuell als 

Platzhalter. 

88 Auf welchen Inhalt bezieht sich die Angabe „Doku-

mentation Dashboard “? 

Inbetriebnahmehandbuch – Ver-

weise 

 

Ziffer 3.3 Inbetriebnahmehandbuch 

 

„3.3 Dashboard Status Incident-Ma-

nagement zum Ende des Probebe-

triebs 

<Dokumentation Dashboard>“ 

Entfällt Das Inbetriebnahmehandbuch ist ein fortzuschreibendes Do-

kument, welches nach Zuschlagserteilung und über den ge-

samten Rollout weiterzuführen ist. Die Links dienen aktuell 

als Platzhalter. 

89 Auf welchen Verweis bezieht sich die Angabe? Inbetriebnahmehandbuch – Ver-

weise 

 

Ziffer 4 Inbetriebnahmehandbuch 

Entfällt Das Inbetriebnahmehandbuch ist ein fortzuschreibendes Do-

kument, welches nach Zuschlagserteilung und über den ge-

samten Rollout weiterzuführen ist. Die Links dienen aktuell als 

Platzhalter. 



 
 

 
ZRF Würzburg I Auswahlverfahren TNA-Standortbetreiber I Bekanntmachung vom 30.09.2025, OJ S 187/2025 

Bewerberinformation  
67 

Nr. Bewerberfrage Betreff, Fundstelle und Text Ggf. geänderter 

Text 

Antwort auf die Bewerberfrage 

 

„4 IBN-Programme Lieferanten 

Rollout  

<Freigegebene Prüfprogramme des 

Lieferanten zum Abschluss Feinspe-

zifikation>“ 

90 Auf welchen Verweis bezieht sich die Angabe? Inbetriebnahmehandbuch – Ver-

weise 

 

Ziffer 5 Inbetriebnahmehandbuch 

 

„5 Prüfergebnisse Lieferanten Rollout 

(IST)  

<Ergebnisse nach Abschluss IBN>“ 

Entfällt Das Inbetriebnahmehandbuch ist ein fortzuschreibendes Do-

kument, welches nach Zuschlagserteilung und über den ge-

samten Rollout weiterzuführen ist. Die Links dienen aktuell als 

Platzhalter. 

91 Wie definieren Sie „gut in die Gesamtprojektplanung 

einfügt “? 

Woran machen Sie dies genau fest, und was sind 

diesbezügliche Mindestanforderungen und Aus-

schlusskriterien? Bitte legen Sie diese fest. 

Wertung Betriebskonzept – Aus-

schlusskriterium A 

 

Nr. 1 Spalte 3 Matrix Konzeptbewer-

tung 

 

„Ziel: Auf der Grundlage des Konzep-

tes soll gewährleistet sein, dass sich 

die Leistung des Bewerbers gut in die 

Gesamtprojektplanung zur Einfüh-

rung des Telenotarztes am Standort 

Nord einfügt. (…)“ 

Entfällt Ein Sich-Einfügen in die Gesamtprojektplanung setzt voraus, 

dass das Konzept des Bewerbers die Integration des Stan-

dortes in die landesweite Projektplanung gewährleistet. Dies 

wird anhand der Beantwortung des Fragenkatalogs unter Zif-

fer 7 lit. e) bb) (a) festgestellt.  

 

Für das Betriebskonzept gelten die Ausschlusskriterien A 

und B (siehe dazu Ziffer 11 lit. d) bb) (a) der Bewerbungsbe-

dingungen und Nr. 1 Spalte 3 der Wertungsmatrix). Darüber 

hinaus bestehen keine Mindestanforderungen und/oder Aus-

schlusskriterien.  
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Text 

Antwort auf die Bewerberfrage 

92 Was verstehen Sie unter „sachgerecht identifiziert “? Wertung Betriebskonzept – Aus-

schlusskriterium A 

 

Nr. 1 Spalte 3 Matrix Konzeptbewer-

tung – alt: 

 

„(…)  Kritische Pfade und Abhängig-

keiten sollen sachgerecht identifiziert 

und abgesichert sein.“ 

Nr. 1 Spalte 3 Matrix 

Konzeptbewertung – 

neu: 

 

„(…)  Kritische Pfade 

und Abhängigkeiten 

sollen identifiziert 

und abgesichert 

sein.“ 

Anlässlich der Frage wurde die Vorgabe neu gefasst und der 

unbestimmte Begriff „sachgerecht“ gestrichen (siehe vierte 

Spalte).   

93 Was verstehen Sie unter „zielgerichtete Erfüllung“? Wertung Konzept zur Organisati-

onsentwicklung – Ausschlusskri-

terium A 

 

Nr. 3 Spalte 3 Matrix Konzeptbewer-

tung – alt: 

 

„Auf der Grundlage des Konzeptes 

zur Organisationsentwicklung soll 

eine zielgerechte Erfüllung der an 

den Bewerber gestellten Leistungs-

anforderungen gewährleistet sein.“ 

Nr. 3 Spalte 3 Matrix 

Konzeptbewertung – 

neu: 

 

„Auf der Grundlage 

des Konzeptes zur 

Organisationsent-

wicklung soll die Er-

füllung der an den 

Bewerber gestellten 

Leistungsanforde-

rungen gewährleistet 

sein.“ 

Anlässlich der Frage wurde die Vorgabe neu gefasst und der 

unbestimmte Begriff „zielgerichtet“ gestrichen (siehe vierte 

Spalte) 

94 Ihre Frage stellt auf zwei unterschiedliche Zeitpunkte 

ab. „Vor Vertragsschluss “ ist zu einem wesentlich 

früheren Zeitpunkt als „bei Vertragsschluss “. Dieses 

Zuschlagskriterium ist daher ungeeignet. 

Wertung Personalkonzept – Zu-

schlagskriterium 2 Verfügbarkeit 

TNA 

 

Nr. 4 Spalten 6 und 7 

Matrix Konzeptbe-

wertung – neu: 

 

Hierbei handelt es sich um ein redaktionelles Versehen. An-

stelle von Vertragsbeginn muss es jeweils Vertragsschluss 

heißen. Wir haben dies korrigiert (siehe vierte Spalte).  
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Nr. Bewerberfrage Betreff, Fundstelle und Text Ggf. geänderter 

Text 

Antwort auf die Bewerberfrage 

Sie bewerten mit 120 Punkten, wenn die TNÄ bei Ver-

tragsschluss bereits in erforderlicher Anzahl vollstän-

dig zur Verfügung stehen, und geben 0 Punkte, wenn 

vor Vertragsbeginn noch alle oder teilweise TNÄ ein-

gestellt bzw. rekrutiert werden müssen. 

Dies ist in sich widersprüchlich, da Sie auf zwei unter-

schiedliche Zeitpunkte abstellen. Selbst wenn vor 

Vertragsschluss noch TNÄ rekrutiert werden müss-

ten, könnten bei Vertragsschluss TNÄ in der erforder-

lichen Anzahl vollständig zur Verfügung stehen. 

Wir bitten um Korrektur. 

Nr. 4 Spalten 6 und 7 Matrix Konzept-

bewertung – alt: 

 

Müssen vor Vertragsbeginn noch 

TNA eingestellt bzw. rekrutiert wer-

den oder stehen durch eigenes Per-

sonal oder durch entsprechende Zu-

sagen von leistungsfähigen Koopera-

tionspartnern bzw. anderen leis-

tungsfähigen Dritten die einzusetzen-

den TNA bei Vertragsschluss bereits 

in ausreichender Anzahl vollständig 

zur Verfügung? 

 

- Durch eigenes Personal oder 

durch entsprechende Zusagen 

von leistungsfähigen Kooperati-

onspartnern oder anderen leis-

tungsfähigen Dritten stehen die 

TNA bei Vertragsschluss bereits 

in der erforderlichen Anzahl voll-

ständig zur Verfügung 

 

- Vor Vertragsbeginn müssen TNA 

noch alle oder teilweise einge-

stellt bzw. rekrutiert werden.“ 

Müssen vor Ver-

tragsschluss noch 

TNA eingestellt bzw. 

rekrutiert werden 

oder stehen durch ei-

genes Personal oder 

durch entspre-

chende Zusagen von 

leistungsfähigen Ko-

operationspartnern 

bzw. anderen leis-

tungsfähigen Dritten 

die einzusetzenden 

TNA bei Vertrags-

schluss bereits in 

ausreichender An-

zahl vollständig zur 

Verfügung? 

 

- Durch eigenes 

Personal oder 

durch entspre-

chende Zusagen 

von leistungsfä-

higen Kooperati-

onspartnern oder 

anderen 
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Nr. Bewerberfrage Betreff, Fundstelle und Text Ggf. geänderter 

Text 

Antwort auf die Bewerberfrage 

leistungsfähigen 

Dritten stehen 

die TNA bei Ver-

tragsschluss be-

reits in der erfor-

derlichen Anzahl 

vollständig zur 

Verfügung 

 

- Vor Vertrags-

schluss müssen 

TNA noch alle 

oder teilweise 

eingestellt bzw. 

rekrutiert wer-

den.“ 

95 Bitte definieren Sie zudem, was Sie unter „erforderli-

cher Anzahl vollständig zur Verfügung stehen“ verste-

hen. Insbesondere auf welchen Zeitpunkt stellen Sie 

dabei ab (Inbetriebnahme, Probebetrieb, Rollout-

Phase x)? 

Wertung Personalkonzept – Zu-

schlagskriterium 2 Verfügbarkeit 

TNA 

 

Nr. 4 Spalten 6 und 7 Matrix Konzept-

bewertung 

(Text siehe oben bei Frage 94) 

Siehe dazu die Än-

derung der Leis-

tungsbeschreibung 

im Zuge der Beant-

wortung der Bewer-

berfrage Nr. 94. 

(Text siehe oben.) 

Das Merkmal, dass „die TNA bei Vertragsschluss bereits in 

der erforderlichen Anzahl vollständig zur Verfügung“ stehen, 

ist erfüllt, wenn dem Bewerber bei Vertragsschluss zumindest 

sieben TNA durch eigenes Personal oder durch entspre-

chende Zusagen von leistungsfähigen Kooperationspartnern 

oder anderen leistungsfähigen Dritten zur Verfügung stehen.  

96 Gehen wir recht in der Annahme, dass die Kosten der 

von Ihnen noch zu definierenden erforderlichen An-

zahl von TNA ab Vertragsschluss vollständig von den 

Kostenträgern übernommen werden, auch wenn 

Wertung Personalkonzept – Zu-

schlagskriterium 2 Verfügbarkeit 

TNA 

 

Siehe dazu die Än-

derung der Leis-

tungsbeschreibung 

im Zuge der 

Nein, das ist unzutreffend.  

 

Beachten Sie in diesem Zusammenhang bitte den folgenden 



 
 

 
ZRF Würzburg I Auswahlverfahren TNA-Standortbetreiber I Bekanntmachung vom 30.09.2025, OJ S 187/2025 

Bewerberinformation  
71 

Nr. Bewerberfrage Betreff, Fundstelle und Text Ggf. geänderter 

Text 

Antwort auf die Bewerberfrage 

diese während der Ertüchtigung (Ausbildung ausge-

nommen) mangels Arbeit nicht eingesetzt werden 

können? 

Hinweis: Diese Kosten sind im Kostenblatt bisher 

nicht berücksichtigt. Wir bitten daher zur Klarstellung 

um eine Anpassung im Kostenblatt, da die Kosten 

durch diese Maßnahme sehr stark steigen werden. 

Nr. 4 Spalten 6 und 7 Matrix Konzept-

bewertung 

(Text siehe oben bei Frage 94) 

Beantwortung der 

Bewerberfrage Nr. 

94. (Text siehe 

oben.) 

Hinweis: Das Leistungsversprechen, dass die einzusetzen-

den TNA bei Vertragsschluss bereits in ausreichender Anzahl 

vollständig zur Verfügung stehen, setzt nicht voraus, dass das 

entsprechende Personal bis auf Weiteres freigehalten werden 

muss und zwischenzeitlich nicht anderweitig beschäftigt wer-

den darf. Vielmehr kommt es nur darauf an, ob dieses kon-

krete, verfügbare Personal im Fall eines Vertragsschlusses 

von der aktuellen Tätigkeit abberufen und an dem TNA-

Standort eingesetzt werden kann.  

97 In den Ausschreibungsunterlagen können wir nicht 

erkennen, wie der zeitliche Ablauf des Rollouts vor-

gesehen ist. Wir gehen davon aus, dass gemäß Leis-

tungsbeschreibung Abbildung 6 das Personal in drei 

Stufen eingestellt wird. Dieses würde sich auch im 

Preisblatt im ersten, zweiten und vierten Vertragsjahr 

widerspiegeln. Jedoch ist uns nicht klar, wieso die 

TNA Vorhaltezeiten im dritten Vertragsjahr dann ge-

ringer sind, obwohl mit Rollout des 9. RDB bereits der 

Volleinsatz der TNA vorgesehen ist. 

Aufwuchs der TNA-Dienstleistung 

im Rahmen des Rollouts  

 

Ziffer 5.3 der Leistungsbeschreibung 

(Text und Abbildungen siehe dort) 

 

Entfällt Der Rollout erfolgt gemäß Leistungsbeschreibung stufen-

weise, jeweils mit einem zeitlichen Abstand von etwa drei Mo-

naten. Daraus ergibt sich, dass der Rollout bis zum 9. RDB 

erst im Laufe des dritten Vertragsjahres abgeschlossen sein 

wird. Die Vorhaltezeiten der TNA im dritten Vertragsjahr ori-

entieren sich daher an einem gestaffelten Hochlauf und nicht 

an einem durchgängigen Volleinsatz über das gesamte Jahr. 

98 Teilfrage 98 a): 

Die Abwälzung des gesamten Kostenrisikos allein auf 

den Durchführenden erachten wir als nicht sachge-

mäß und als unzumutbaren Nachteil im 

Vertragsverhältnis. 

Da die Angebotskalkulation ohnehin auf objektiver 

Kostenbasis nach den Grund-sätzen der ordnungsge-

mäßen Leistungserbringung, Wirtschaftlichkeit und 

Kostenangaben – Sonderkündi-

gungsrecht und Entgeltabschluss 

mit den Sozialversicherungsträ-

gern 

 

Ziffer 7 lit. d) der Bewerbungsbedin-

gungen 

(letzte Absätze) 

Entfällt Teilfrage 98 a): 

 

Siehe dazu die Antwort auf die Bewerberfrage Nr. 76. 

 

Teilfrage 98 b): 

 

Der in der Frage angesprochene Satz („Allerdings haben sich 

die Kostenträger dazu bereit erklärt, sich im Rahmen der 
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Text 

Antwort auf die Bewerberfrage 

Sparsamkeit erfolgt, wird um Prüfung und Auskunft 

gebeten, ob dem Durchführenden ebenfalls ein Son-

derkündigungsrecht für den Fall einzuräumen ist, 

dass die Sozialversicherungsträger die im Kostenblatt 

angebotenen Kosten nicht bzw. nicht in voller Höhe 

erstatten sollten. 

Teilfrage 98 b): 

Wie ist der Satz „Allerdings haben sich die Kostenträ-

ger dazu bereit erklärt, sich im Rahmen der Entgelt-

verhandlungen an die Preiskalkulation in dem ange-

gebenen Angebot als Verhandlungsgrundlage ge-

bunden zu halten.“ zu verstehen? 

- Haben sich die Sozialversicherungsträger dazu be-

reit erklärt, sich im Rahmen der Entgeltverhandlun-

gen an die Preiskalkulation in dem angegebenen An-

gebot gebunden zu halten? In diesem Fall wären die 

letzten beiden Sätze des vorzitierten Absatzes in sich 

widersprüchlich, da es 

dann nicht zu einem Entgeltabschluss erheblich unter 

der Angebotskalkulation kommen könnte. 

- Sollten die Kostenträger sich lediglich dazu bereit 

erklärt haben, die Preiskalkulation als Verhandlungs-

grundlage zu akzeptieren, so ist nicht erkennbar, an 

was die Sozialversicherungsträger gebunden sein 

sollten. 

Um Klarstellung wird gebeten. 

 

„Wichtiger Hinweis zur Entgelt-

höhe 

 

Aus der Angabe der kalkulierten Kos-

ten kann sich kein Anspruch ableiten, 

dass diese Kosten auch in der ange-

gebenen Höhe gegenüber den Kos-

tenträgern geltend gemacht werden 

können. Der Konzessionsgeber als 

Aufgabenträger hat keinen Einfluss 

auf die Entgelthöhe (vgl. Art. 35 

BayRDG). 

 

Die im Angebot angegebenen Kosten 

werden daher nicht Bestandteil des 

Vertrages mit dem Konzessionsge-

ber. Der Auftragnehmer hat aller-

dings in den Entgeltverhandlungen 

mit den Sozialversicherungsträgern 

die Kostenkalkulation aus seinem 

Angebot zugrunde zu legen; bei 

Nichteinhaltung steht dem Konzessi-

onsgeber ein Sonderkündigungs-

recht des Vertrages zu. Umgekehrt 

besteht kein Anspruch auf einen Ent-

geltabschluss in Höhe der 

Entgeltverhandlungen an die Preiskalkulation in dem angege-

benen Angebot als Verhandlungsgrundlage gebunden zu hal-

ten.“) ist so zu verstehen, dass sich auch die Kostenträger bei 

den Entgeltverhandlungen an die Preiskalkulation als verbind-

liche Verhandlungsgrundlage halten werden. Allerdings ist 

damit nicht garantiert, dass auch die in dem Angebot kalku-

lierten Kosten zwingend in ganzer Höhe vergütet werden. 

Dies gilt beispielsweise für den Fall, dass weniger als die ak-

tuell geplanten TNA-Vorhaltestunden erbracht werden. Vor 

diesem Hintergrund sind auch die beiden letzten Sätze des 

betreffenden Absatzes zu verstehen.   
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Kostenkalkulation des hier abgege-

benen Angebotes. Allerdings haben 

sich die Kostenträger dazu bereit er-

klärt, sich im Rahmen der Entgeltver-

handlungen an die Preiskalkulation in 

dem angegebenen Angebot als Ver-

handlungsgrundlage gebunden zu 

halten. Es wird ausdrücklich darauf 

hingewiesen, dass der Entgeltab-

schluss erheblich unter der Ange-

botskalkulation liegen kann. Defizit-

ausgleichsansprüche gegen den 

Konzessionsgeber bestehen nicht.“ 

 

99 § 35 Abs. 7 S. 2 und S. 3 BayRDG i. V. m. § 34 

BayRDG bestimmt ausdrücklich, dass die Kosten für 

die Errichtung und den Betrieb der Telenotarztstan-

dorte zwischen den Betreibern und den Sozialversi-

cherungsträgern jährlich vereinbart werden. 

 

Um eine Vergleichbarkeit herzustellen und eine Wirt-

schaftlichkeitsprüfung im Rahmen des Auswahlver-

fahren durchführen zu können ist es zwar erforderlich, 

diese gesetzlich normierten Regelungen für einen ge-

wissen - verhältnisgemäßen - Zeitraum außer Acht zu 

lassen. 

 

Kostenangaben – Preisbindung 

 

Ziffer 7 lit. d) der Bewerbungsbedin-

gungen 

(zehnter Absatz und letzte Absätze) 

 

„Im Rahmen der Entgeltverhandlun-

gen können nur die im Kostenblatt 

berücksichtigten Kostensteigerungen 

geltend gemacht werden. Dies gilt al-

lerdings nicht für den Fall, dass die 

Kostensteigerungen auf Verzögerun-

gen des Projekts zurückzuführen 

Entfällt Durch die vorliegenden Regelungen werden Entgeltverhand-

lungen mit den Sozialversicherungsträgern nach § 35 Abs. 7 

S. 2 und S. 3 BayRDG i. V. m. § 34 BayRDG nicht ausge-

schlossen. Insbesondere in dem Fall einer Abweichung der 

geplanten von den tatsächlichen TNA-Vorhaltestunden sind 

solche Verhandlungen auch zwingend erforderlich. 

 

Gleichwohl ist es, damit im Rahmen der Angebotswertung zu-

verlässig das wirtschaftlichste Angebot identifiziert werden 

kann, durchaus erforderlich, dass nicht nur die ersten Ver-

tragsjahre, sondern zumindest die Vertragsjahre der Grund-

laufzeit von den Bewerbern „bepreist“ werden. Zu erwartende 

Kostensteigerungen können und sollen die Bewerber dabei in 



 
 

 
ZRF Würzburg I Auswahlverfahren TNA-Standortbetreiber I Bekanntmachung vom 30.09.2025, OJ S 187/2025 

Bewerberinformation  
74 

Nr. Bewerberfrage Betreff, Fundstelle und Text Ggf. geänderter 

Text 

Antwort auf die Bewerberfrage 

Allerdings werden durch die so gestaltete Preisbin-

dung über die siebenjährige Vertragslaufzeit jegliche 

Kostenverhandlungen mit den Sozialversicherungs-

trägern über notwendige, ansatzfähige Kosten für die 

Durchführenden unterbunden. Umgekehrt verhält es 

sich jedoch so, dass die Sozialversicherungsträger 

die Finanzierung der kalkulierten Kosten nach unten 

verhandeln dürften. 

 

Unseres Erachtens ist die vom Konzessionsgeber 

vorgegeben langjährige Preisbindung weder geeignet 

noch erforderlich oder dem Zweck angemessen und 

mit den Regelungen des BayRDG zur Verhandlungs-

freiheit über die Kosten zwischen den Durchführen-

den einerseits und der 

Sozialversicherungsträger andererseits nicht in Ein-

klang zu bringen. Zudem ist eine Kalkulation über die-

sen langen Zeitraum unseres Erachtens nicht seriös 

möglich. Eine belastbare, gesicherte Kalkulations-

grundlage, beispielsweise aufgrund arbeitsmarkt- 

und weltwirtschafts-politischer Unabwägbarkeiten be-

steht auf diese lange Zeit nicht, so dass wir diese An-

forderung ebenfalls als wettbewerbsverzerrend er-

achten. 

 

Es wird um Prüfung und Auskunft gebeten, ob den-

noch an dieser Vorgabe festgehalten wird. 

sind, die der Bewerber nicht zu ver-

treten hat.  

 

(…) 

 

Aus der Angabe der kalkulierten Kos-

ten kann sich kein Anspruch ableiten, 

dass diese Kosten auch in der ange-

gebenen Höhe gegenüber den Kos-

tenträgern geltend gemacht werden 

können. Der Konzessionsgeber als 

Aufgabenträger hat keinen Einfluss 

auf die Entgelthöhe (vgl. Art. 35 

BayRDG).  

 

Die im Angebot angegebenen Kosten 

werden daher nicht Bestandteil des 

Vertrages mit dem Konzessionsge-

ber. Der Auftragnehmer hat aller-

dings in den Entgeltverhandlungen 

mit den Sozialversicherungsträgern 

die Kostenkalkulation aus seinem 

Angebot zugrunde zu legen; bei 

Nichteinhaltung steht dem Konzessi-

onsgeber ein Sonderkündigungs-

recht des Vertrages zu. Umgekehrt 

besteht kein Anspruch auf einen 

ihren Angeboten berücksichtigen. Vor diesem Hintergrund er-

scheint das vorliegende Vorgehen auch nicht unzumutbar. 
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Entgeltabschluss in Höhe der Kos-

tenkalkulation des hier abgegebenen 

Angebotes. Allerdings haben sich die 

Kostenträger dazu bereit erklärt, sich 

im Rahmen der Entgeltverhandlun-

gen an die Preiskalkulation in dem 

angegebenen Angebot als Verhand-

lungsgrundlage gebunden zu halten. 

Es wird ausdrücklich darauf hinge-

wiesen, dass der Entgeltabschluss 

erheblich unter der Angebotskalkula-

tion liegen kann. Defizitausgleichsan-

sprüche gegen den Konzessionsge-

ber bestehen nicht." 

100 In der Leistungsbeschreibung wird gefordert, dass 

eine „den Lastanforderungen gerechte USV-Anlage“ 

zu installieren ist, die im Störungsfall den weiterlau-

fenden Betrieb der TNA-Systemtechnik sicherstellt 

und alle TNA-Arbeitsplätze mitversorgt. 

Wir bitten um Konkretisierung der folgenden Punkte 

zur besseren Planung und Kalkulation: 

Teilfrage 100 a): 

Welche konkreten Lastanforderungen (Leistungsauf-

nahme in kW oder VA) sind für die USV-Anlage zu-

grunde zu legen? 

Teilfrage 100 b): 

Gibt es Anforderungen an die Batterietechnologie? 

USV-Raum 

 

Ziffer 3.2 der Leistungsbeschreibung 

(Tabelle 3, Nr. 4) 

 

„Eine den Lastanforderungen ge-

rechte USV-Anlage ist zu installieren. 

USV-Anlage sorgt im Störungsfall für 

einen weiterlaufenden Betrieb der 

TNA-Systemtechnik am TNA-Stand-

ort, weshalb die TNA-Arbeitsplätze 

mitversorgt werden müssen.“ 

Entfällt Teilfrage 100 a):  

Wir verweisen auf die Antwort zur Bewerberfrage Nr. 9 und 

57. 

 

Teilfrage 100 b):  

Es existieren seitens des Konzessionsgebers keine Anforde-

rungen an die Batterietechnologie. 
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101 Es wird um Auskunft gebeten, was einen gleichwerti-

gen IT-Grundschutz wie ISO 27001 darstellt? 

Zertifizierung der Organisation 

 

Ziffer 2.3 der Leistungsbeschreibung 

 

„Die Betreiberorganisation muss in-

nerhalb der ersten zwei Jahre eine 

Zertifizierung gemäß den nachste-

hen-den Standards und Normen dem 

Träger und der TNA-Systemstelle ge-

genüber nachweisen: Diese Frist 

startet mit dem Vertragsbeginn. 

  

- ISO 27001 auf Basis IT-Grund-

schutz oder gleichwertig  

- ISO 9001 Qualitätsmanagement-

systeme oder gleichwertig  

 

Diese Zertifizierungen sind gemäß 

dem jeweiligen Zertifizierungs-

schema kontinuierlich aufrecht zu er-

halten.“ 

Entfällt Als gleichwertig ist z.B. eine Zertifizierung nach ISO/IEC 

27001:2022 anzusehen (siehe auch. Bewerberfrage Nr. 42) 

102 In den Bewerbungsbedingungen ist auf S. 6 – Tabelle 

Zeitplan – angegeben, dass der Standort für die Er-

tüchtigung einen Monat nach Zuschlagserteilung zu-

gänglich sein muss. 

In der Leistungsbeschreibung ist hingegen auf S.5 

Ziff. 1 und S. 20 AS 1.3 bestimmt, dass dieser bereits 

Zeitplan – Zeitraum für die Stan-

dortertüchtigung 

 

Ziffer 6 lit. d) der Bewerbungsbedin-

gungen (letzte Zeile der Tabelle) – 

alt: 

Ziffer 6 lit. d) der Be-

werbungsbedingun-

gen (letzte Zeile der 

Tabelle) – neu: 

 

Die divergierenden Fristangaben sind ein redaktionelles Ver-

sehen. Die Frist beträgt vier Wochen. Wir haben die Angabe 

in der Tabelle unter Ziffer 6 lit. d) der Bewerbungsbedingun-

gen korrigiert (siehe vierte Spalte).  
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vier Wochen nach Zuschlagserteilung zugänglich 

sein muss. Um Klarstellung welche Frist die maßge-

bende ist, wird gebeten. 

 

„Voraussichtlicher Vertragsbeginn / 

Standort zugänglich für Ertüchtigung 

– ein Monat nach Zuschlagsertei-

lung“ 

„Voraussichtlicher 

Vertragsbeginn / 

Standort zugänglich 

für Ertüchtigung – 

vier Wochen nach 

Zuschlagserteilung“ 

103 Auf Grund der fortgeschrittenen Zeit zur Angebotser-

stellung erlauben wir uns die Frage, wann wir mit ei-

ner Antwort auf unsere Fragen vom 14.10. und 

21.10.2025 rechnen dürfen. 

Beantwortung der offenen Bewer-

berfragen 

 Die in der Frage angesprochene Bewerberfrage vom 

14.10.2025 (siehe oben Bewerberfrage Nr. 3) wurde in der 

zweiten Bewerberinformation beantwortet. Die Bewerber-

frage vom 21.10.2025 (siehe oben Bewerberfrage Nr. 97) wird 

mit der vorliegenden dritten Bewerberinformation beantwor-

tet.  

 

Bereits mit der zweiten Bewerberinformation wurde ange-

sichts der offenen Bewerberfragen die Angebotsfrist um vier 

Wochen verlängert. 

104 In den Bewerbungsbedingungen (S. 20, Ziffer 8 b)) 

wird sowohl die Möglichkeit der Eignungsleihe als 

auch der Einsatz von Nachunternehmern ausge-

schlossen, während zugleich die Arbeitnehmerüber-

lassung zugelassen wird. Diese Konstellation er-

scheint nicht nur widersprüchlich, sondern auch er-

messensfehlerhaft. 

 

Art. 13 Abs. 3 BayRDG verpflichtet den ZRF, das Aus-

wahlverfahren transparent, unter Beachtung des 

Grundsatzes der Gleichbehandlung sowie nach 

Ausschluss der Eignungsleihe 

und der Nachunternehmerschaft 

 

Ziffer 8 lit. b) der Bewerbungsbedin-

gungen  

 

„Der Einsatz von Nachunternehmern 

zur Erbringung der vertraglich ge-

schuldeten Leistung ist ausgeschlos-

sen. Auch eine Eignungsleihe ist 

nicht zugelassen. Die Beschäftigung 

Entfällt Im BayRDG ist die Erbringung von Leistung des Rettungs-

dienstes durch Dritte nicht vorgesehen. Unabhängig davon 

erscheint eine Leistungserbringung durch Dritte aufgrund der 

Systemrelevanz des TNA-Standortes sehr problematisch. Vor 

diesem Hintergrund scheidet auch die Erbringung von Teil-

leistungen durch einen Nachunternehmer und eine Eignungs-

leihe aus. Die vergaberechtlichen Bestimmungen zur Zuläs-

sigkeit von Nachunternehmerschaft und Eignungsleihe sind 

vorliegend nicht anwendbar, auch nicht mittelbar über Art. 13 

Abs. 3 BayRDG. 
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objektiven Kriterien und unter Beachtung des Wettbe-

werbsprinzips durchzuführen. Maßgeblich ist insbe-

sondere die wirtschaftliche und effektive Leistungser-

bringung. Die pauschale Untersagung von Eignungs-

leihe und Nachunternehmerschaft schränkt die Bie-

tervielfalt und die Möglichkeit zur wettbewerbsorien-

tierten Angebotsabgabe erheblich ein, ohne dass da-

für ein nachvollziehbarer sachlicher Grund benannt 

wird oder ersichtlich ist. Die Untersagung benachtei-

ligt vor allem kleinere und spezialisierte Anbieter, die 

typischerweise auf bewährte Formen der Zusammen-

arbeit mit Dritten angewiesen sind. Vor diesem Hin-

tergrund erscheint der generelle Ausschluss beider 

Instrumente auch mit Blick auf die Verpflichtung zur 

Beachtung des Wettbewerbsprinzips ermessensfeh-

lerhaft. 

 

Besonders schwerwiegend erscheint zudem der in-

nere Widerspruch zu der in Anlage 10 (Matrix Kon-

zeptbewertung) auf Seite 6 enthaltenen Formulierung 

in Zuschlagskriterium 2 (Verfügbarkeit TNA), wonach 

der Bieter die Leistung „durch eigenes Personal oder 

durch entsprechende Zusagen von leistungsfähigen 

Kooperationspartnern oder anderen leistungsfähigen 

Dritten“ sicherstellen kann. Diese Formulierung weist 

inhaltlich klar auf die Möglichkeit hin, im Rahmen des 

Angebots auch leistungsfähige Dritte, etwa 

von TNA im Wege der Arbeitneh-

merübernehmerüberlassung ist je-

doch ausdrücklich zugelassen.“ 

Bei einer Arbeitnehmerüberlassung indes handelt es sich 

nach Auffassung des Konzessionsgebers bereits definitions-

gemäß nicht um einen Nachunternehmereinsatz. Ziffer 8 lit. 

b) Satz 2 der Bewerbungsbedingungen dient insoweit allein 

der Klarstellung. 

 

Einen „inneren Widerspruch zu der in Anlage 10 (Matrix Kon-

zeptbewertung) auf Seite 6 enthaltenen Formulierung in Zu-

schlagskriterium 2 (Verfügbarkeit TNA), wonach der Bieter die 

Leistung „durch eigenes Personal oder durch entsprechende 

Zusagen von leistungsfähigen Kooperationspartnern oder an-

deren leistungsfähigen Dritten“ sicherstellen kann“, können 

wir nicht erkennen. Denn in der beanstandeten Formulierung 

wird gerade kein Einsatz von Nachunternehmern zugelassen, 

sondern nur eine Überlassung von Arbeitnehmern. Diese ist 

aber nach Ziffer 8 lit. b) Satz 1 und 2 der Bewerbungsbedin-

gungen zulässig. 

 

Im Übrigen ist eine Arbeitnehmerüberlassung wertungsmäßig 

auch nicht vergleichbar mit einem Nachunternehmereinsatz, 

insbesondere weil bei einer Arbeitnehmerüberlassung ein 

Weisungsrecht des Standortbetreibers besteht. Zudem ist bei 

einer Arbeitnehmerüberlassung nicht das Problem gegeben, 

dass Leistung des Rettungsdienstes durch Dritte erbracht 

werden (siehe oben).  
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Nachunternehmer, zur Leistungserbringung einzubin-

den. Ein pauschaler Ausschluss solcher Dritter in den 

Bewerbungsbedingungen steht mit dieser konzept- 

und zuschlagsrelevanten Aussage nicht im Einklang. 

Damit liegt ein sprachlich-systematischer Wider-

spruch im Verfahren vor. Der Widerspruch zwischen 

einem Bewertungskriterium, das die Einbindung Drit-

ter ausdrücklich zulässt bzw. positiv berücksichtigt, 

und den Bewerbungsbedingungen, die deren Einsatz 

pauschal ausschließen, erzeugt Rechtsunsicherheit 

und verstößt gegen das Transparenzgebot des Art. 

13 Abs. 3 BayRDG. 

 

Schließlich ist auch nicht nachvollziehbar, weshalb 

Arbeitnehmerüberlassung als Mittel zur Personalbe-

schaffung ausdrücklich zugelassen ist, obwohl diese 

funktional mit einer Nachunternehmerschaft ver-

gleichbar ist. Beide Modelle dienen regelmäßig der 

Unterstützung bei der Leistungserbringung durch ex-

terne personelle Ressourcen. Eine sachliche Recht-

fertigung, warum Arbeitnehmerüberlassung gestattet, 

Nachunternehmerschaft jedoch ausgeschlossen 

wird, ist nicht erkennbar. Vielmehr führt die Ein-

schränkung dazu, dass wirtschaftlich sinnvolle und in 

der Praxis bewährte Kooperationsformen ausge-

schlossen werden, obwohl sie einen Beitrag zur wirt-

schaftlichen und effektiven Leistungserbringung auf 
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höchstem fachkundigen, zuverlässigen und leis-

tungsfähigen Niveau leisten könnten – genau das 

Ziel, das Art. 13 Abs. 3 BayRDG vorgibt. 

 

Wir fordern den ZRF daher auf, die Ausschlussrege-

lungen in den Bewerbungsbedingungen dahingehend 

zu überprüfen und anzupassen, dass sowohl die Eig-

nungsleihe als auch der Einsatz von Nachunterneh-

mern im Rahmen des gesetzlich Zulässigen gestattet 

werden. Sollten aus Sicht des ZRF bestimmte Leis-

tungen zwingend in Eigenleistung zu erbringen sein, 

bitten wir um konkrete und nachvollziehbare Begrün-

dungen, welche Leistungsbestandteile dies betrifft 

und aus welchen sachlichen Erwägungen dort ein 

Ausschluss externer Unterstützung durch Nachunter-

nehmerschaft erforderlich ist. 

105 Gemäß Ziffer 2.4.7. ist der TNA-Standortbetreiber 

verpflichtet mit seinem Personal an Testeinsätzen 

mitzuwirken. Für die Kalkulation ist von durchschnitt-

lich 32 öffentlich-rechtlichen RTW pro RDB anzuge-

hen. Pro RDB ist je RTW ein zehnminütiger Testein-

satz vorgesehen. 

Zur besseren Planbarkeit entsprechender Vorhaltung 

von Personal bitten wir um Konkretisierung, in wel-

chem Turnus die Testeinsätze stattfinden. 

Mitwirkungspflicht bei Testeinsät-

zen 

 

Ziffer 2.4.7 der Leistungsbeschrei-

bung 

 

„Im Rahmen des TNA-Systems wer-

den Testeinsätze zum Zwecke der si-

cheren Handhabung der komplexen 

Technik und zur vollständigen Verin-

nerlichung der Handlungsabläufe 

Entfällt Wir verweisen auf die Antwort zur Bewerberfrage Nr. 53. 
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durchgeführt. Der TNA-Standortbe-

treiber muss hier mit seinem Perso-

nal an den Testeinsätzen mitwirken. 

Hierzu ist nicht zwingend ärztliches 

Personal erforderlich. Für eine Kalku-

lation ist von durchschnittlich 32 öf-

fentlich-rechtlichen RTW pro RDB 

auszugehen. Pro RDB ist je RTW ein 

zehnminütiger Testeinsatz vorgese-

hen.“ 

106 Gemäß Leistungsbeschreibung Ziffer 2.2.1. (Daten-

schutzmanagementsystem) muss der Auftragnehmer 

die Stabilität und Wirksamkeit des Datenschutzmana-

gementsystems durch entsprechende Überprüfungs-

belege oder -planungen nachweisen. Gehen wir recht 

in der Annahme, dass dieser Nachweis jährlich in 

Form des Berichts des Datenschutzbeauftragten im 

Rahmen des Datenschutzmanagementreviews aus-

reichend erbracht ist? 

Datenschutzmanagementsystem - 

Nachweise regelmäßiger Überprü-

fung und Evaluierung der Wirk-

samkeit 

 

Ziffer 2.2.1 der Leistungsbeschrei-

bung 

(Text siehe dort) 

Entfällt Die genaue Ausgestaltung der Planung und Prüfung des Da-

tenschutzmanagements und in der Folge auch der Beleg die-

ser Prüfung obliegt dem Bewerber. Der Bericht des Daten-

schutzbeauftragten im Rahmen des Datenschutzmanage-

mentreviews wird dabei seitens des Konzessionsgebers als 

ausreichend erachtet.  

107 Gemäß Leistungsbeschreibung Ziffer 2.4.8. soll der 

TNA-Standortbetreiber aktiv an der Weiterentwick-

lung des TNA-Systems im Rahmen von Workshops 

mitwirken. Zur effektiven Mitwirkung an den beschrie-

benen Workshops soll der TNA-Standortbetreiber in 

seiner Vorbereitung die Evaluierung von u.a. relevan-

ten Schnittstellen, TNA-Systemfunktionen oder TNA-

Systemtechnik durchführen. 

Weitere Pflichten des TNA-Stand-

ortbetreibers - Unterstützung Pro-

jektmanagement und Weiterent-

wicklung des Systems 

 

Ziffer 2.4.8 der Leistungsbeschrei-

bung 

 

Entfällt Teilfrage 107 a): 

Der Standortbetreiber soll in den genannten Fragestellungen 

eine Zuarbeit und Evaluierung der aus seiner operativen 

Sicht möglichen und notwendigen Funktionen leisten. Dabei 

ist nicht vorgesehen, dass der Standortbetreiber in techni-

sche Tiefen des Systems einsteigt, vielmehr geht es um die 

funktionale und operative Ausgestaltung des Systems. Ein 
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Nach unserem Verständnis muss der TNA-Standort-

betreiber, um eine ordnungsgemäße Evaluierung si-

cherstellen zu können, die technischen und organisa-

torischen Maßnahmen (TOMs) des TNA-Systemtech-

nikanbieters kennen. Grundsätzlich ist ebenfalls gem. 

Ziffer 2.4.5. der Leistungsbeschreibung (Unterstüt-

zung Wartung/Service) die Notwendigkeit gegeben, 

dass der TNA-Standortbetreiber diese TOMs kennt. 

 

Teilfrage 107 a)  

In welcher Tiefe soll eine Evaluierung durch den TNA-

Standortbetreiber in den in Ziffer 2.4.8. genannten 

Fragestellungen stattfinden? 

 

Teilfrage 107 b)  

Gehen wir außerdem recht in der Annahme, dass in 

diesem Kontext den Vergabeunterlagen ein AVV 

(Auftragsverarbeitungsvertrag vollständig gemäß Art. 

28 DSGVO) zwischen dem bereits bekannten TNA-

Systemtechnikanbieter und dem potenziellen TNA-

Standortbetreiber zur Prüfung beigelegt wird? 

 

Teilfrage 107 c)  

Wir bitten um Klärung, ob der TNA-Systemtechnikan-

bieter eine Datenschutz-Folgenabschätzung (DSFA) 

vorweisen kann, um prüfen zu können, ob eine Zu-

sammenarbeit grundsätzlich zugelassen werden 

„Der Standortbetreiber hat im Rah-

men des Gesamtprojekts durch ak-

tive Teilnahme und Mitwirkung an 

Besprechungen und Regelterminen 

zu unterstützen. Dazu zählen unter 

anderem der TNA-Beirat als Bera-

tungs- und Entscheidungsgremium, 

Rolloutplanung, Informationsveran-

staltungen oder Workshops für di-

verse Beteiligte.  

Ebenso hat der Standortbetreiber ak-

tiv an der Weiterentwicklung des 

TNA-Systems mitzuwirken. Dazu hat 

er anlassbezogen Verbesserungs-

vorschläge einzubringen und ge-

meinsam mit den weiteren Beteiligten 

aus-zuarbeiten. Zudem ist die Teil-

nahme an Workshops zur Weiterent-

wicklung verpflichtend. Zur effektiven 

Mitwirkung an diesen Workshops hat 

der Standortbetreiber insbesondere 

die folgenden Punkte vorzubereiten 

und beizusteuern: (…)“ 

mögliches Beispiel wäre die Gestaltung der Benutzeroberflä-

che. 

 

Teilfrage 107 b): 

Zur datenschutzkonformen Nutzung des TNA-Systems 

wurde zwischen TNA-Systemtechnikanbieter und TNA-Sys-

temstelle bereits ein Auftragsdatenverarbeitungsvertrag ge-

schlossen, der eine Beitrittsmöglichkeit des jeweiligen 

Standortbetreibers vorsieht.  

 

Teilfrage 107 c): 

Die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorgaben obliegt 

dem Bewerber als datenschutzrechtlich alleinigem Verant-

wortlichen. Hinsichtlich der Nutzung des TNA-Systems wurde 

eine Datenschutzfolgenabschätzung unter Zugrundlegung 

der technischen und organisatorischen Maßnahmen des 

TNA-Systemtechnikanbieters durchgeführt. Diese befindet 

sich derzeit in Aktualisierung. Es ist beabsichtigt, diese nach 

Zuschlagserteilung als „Mantel-DSFA“ dem Bewerber zur 

Verfügung zu stellen. 
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kann. Die DSFA ist unseres Erachtens den Vergabe-

unterlagen beizulegen. 

108 a) Gehen wir recht in der Annahme, dass die Kalku-

lationsvorgaben in Abstimmung mit den Kostenträ-

gern festgelegt wurde und der Entgeltvereinbarungs-

Praxis für den bereits in Betrieb befindlichen TNA-

Standort Bayern Ost entspricht? 

 

b) Kann der Konzessionsgeber ein Muster der Ent-

geltvereinbarung und des Kostenblattes des für den 

bereits in Betrieb befindlichen TNA-Standort Bayern 

zur Verfügung stellen? 

Entgeltvereinbarung mit den Kran-

kenkassen 

 

Entfällt Ja, die Kalkulationsvorgaben wurden mit den Kostenträgern 

abgestimmt. Ein Muster der Entgeltvereinbarung existiert 

nicht und kann mithin nicht zur Verfügung gestellt werden. 

Das einschlägige Kostenblatt für den TNA-Standort Ost ent-

hält Geschäfts- bzw. Betriebsgeheimnisse des Betreibers die-

ses Standortes und kann deshalb ebenfalls nicht bereitgestellt 

werden.     

109 Wir möchten darauf hinweisen, dass die hier im Ver-

gabeportal hinterlegten Fristen noch nicht entspre-

chend der vergangenen Bieterinformation Nr. 2 ange-

passt/korrigiert wurden. Daher bitten wir um Anpas-

sung und Sicherstellung, dass das Portal weiterhin für 

Bieterfragen bis zum 02.12. bzw. bis zur Angebotsab-

gabe am 12.12.25 geöffnet bleibt. 

Anpassung der Fristen auf au-

mass.de 

 Wir bedanken uns für den Hinweis. Die Änderung der Fristen 

auf aumass.de hatten wir bereits (vermeintlich) vorgenom-

men, offenbar wurde diese Änderung aber nicht im System 

gespeichert. Diesen Fehler konnten wir anlässlich des vorlie-

genden Hinweises am 12.11.2025 beheben. Die richtigen 

Fristen sind seitdem auch auf aumass.de hinterlegt. 

110 Aufgrund der am 21.11.2025 veröffentlichten 102 Fra-

gen bitten wir um eine Verlängerung der Angebotsfrist 

um eine (1) Woche. Wir gehen davon aus, 

dass der First für Bewerberfragen entsprechend an-

gepasst wird. 

Dies begründet sich in der Vielzahl von Änderungen 

in den Auswahlunterlagen und Anpassungen, die in-

haltlich bewertet werden müssen. Zudem 

Verlängerung der Fristen  Wir entsprechen der Bitte und verlängern die Fristen. Die An-

gebotsfrist wird also um eine Woche verlängert und endet 

nunmehr am 19.12.2025, 14.00 Uhr. Entsprechend verschiebt 

sich der Temin für die Öffnung der Angebote (19.12.2025, 

14.00 Uhr) und das Ende der Frist für Bewerberfragen 

(09.12.2025, 14.00 Uhr). Die weiteren Termine / Fristen des 

Verfahrens bleiben vorerst unverändert. 
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wurden viele bereits gestellte Fragen nur unzu-

reichend beantwortet, bzw. die Antworten werfen wei-

tere kalkulationsrelevante Fragen auf. Um diese 

zudem adäquat aufzubereiten, ist die Verlängerung 

der Angebotsfrist um eine (1) Woche unumgänglich. 

Eine entsprechende Änderung der EU-weiten Bekanntma-

chung wird im Anschluss an die Übermittlung dieser vierten 

Bewerberinformation zur Veröffentlichung versendet. 

 

***** 


